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Sachverhalt

Mit Beschluss vom 21.03.2023 hat die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow die der 1.
Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow"
beschlossen.

Nach den durchgefiihrten friihzeitigen Beteiligungen der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1
BauGB sowie der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemar § 4 Abs. 1
BauGB erfolgte die Erstellung der Entwurfsunterlagen unter Beriicksichtigung der
eingegangenen Hinweise und Anregungen.

Gemal § 3 Abs. 2 BauGB sind der Entwurf des Bebauungsplans einschlief3lich der
Begriindung mit Umweltbericht sowie der wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen 6ffentlich auszulegen und die beteiligten Behérden und
sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange von der Auslegung zu benachrichtigen.

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfligbar sind ortsiiblich bekannt zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass
Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist abgegeben werden kénnen, dass nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung tber den
Bebauungsplan unbericksichtigt bleiben kdnnen.

Gemal § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behorden und sonstigen Tréger
offentlicher Belange zu Planentwurf und Begriindung einzuholen, deren Aufgabenbereich
durch die Planung berihrt werden kann.

Rechtliche Grundlage:

§ 2 Abs. 2 BauGB - Abstimmung mit Nachbargemeinden

§ 3 Abs. 2 BauGB - ¢ffentliche Auslegung

§ 4 Abs. 2 BauGB - Beteiligung der Behdrden und sonst. Trager offentlicher Belange

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies
eigenverantwortlich anzuzeigen.



Beschlussvorschlag
Die Stadtvertretung Altentreptow beschlief3t:

1.

Der Planentwurf der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28
~Photovoltaikanlage Klatzow" und die Begriindung wird in der vorliegenden Fassung vom
August 2025 beschlossen. Der Entwurf der Begriindung einschlie3lich Umweltbericht wird in
der vorliegenden Fassung gebilligt.

2.

Der Entwurf der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28
»Photovoltaikanlage Klatzow* mit der Begrindung und Umweltbericht einschlie3lich der
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 2
BauGB 6ffentlich auszulegen und die beteiligten Trager 6ffentlicher Belange von der
Auslegung zu benachrichtigen. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche
Arten umweltbezogener Informationen verfugbar sind, sind ortstiblich bekannt zu machen.
Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen wéahrend der Auslegungsfrist abgegeben
werden kénnen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung tiber den Bebauungsplan unberiicksichtigt bleiben kénnen.

3.

Gemal § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behorden und sonstigen Tréger
offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berihrt werden kann, zu
dem Planentwurf und zu dem Begriindungsentwurf einzuholen.



Finanzielle Auswirkungen

im Ifd. Haushaltsjahr: in Folgejahren:
nein |:| nein I:I ja
|:| ja I:l einmalig

I:I jahrlich wiederkehrend

Finanzielle Mittel stehen:

I:I stehen zur Verfiigung unter I:I stehen nicht zur Verfiigung

Deckungsvorschlag:
Produktsachkonto: Produktsachkonto:

Bezeichnung: Bezeichnung:

|:| Deckungsmittel stehen nicht zur Verfiigung

Haushaltsmittel: Haushaltsmittel:
Soll gesamt: Soll gesamt:
MaBnahmesumme: MaBnahmesumme:
noch verfiigbar: noch verfiigbar:

Erlauterungen: Der Stadt Altentreptow entstehen keine Kosten.

Anlage/n ]
1 1 - Planzeichnung 1. And BPlan Nr. 28 - Entwurf 6ffentlich
2 2 - Begriindung 1. And BPlan Nr. 28 - Entwurf 6ffentlich
3 3 - Anhang 1 zur Begr. - Umweltbericht 6ffentlich
4 3.1 - Anlage 1 zum UB - Bestands- u. Biotopkarte 6ffentlich
5 3.2 - Anlage 2.1 zum UB - MalRnahmenblatt 1 6ffentlich
6 3.3 - Anlage 2.2 zum UB - MaRRhahmenblatt 2 6ffentlich
7 4 - Anhang 2 zur Begr. - FFH Vorprufung offentlich
8 5 - Anhang 3 zur Begr. - Artenschutzpriifung 6ffentlich
9 5.1 - Anlage 1 zur saP - avifaun. Untersuchungsprotokoll dffentlich




10 5.2 - Anlage 2 zur saP - ergdnzende Brutvogelkarte offentlich
11 6 - Anhang 4 zur Begr. - Vorhaben u. ErschlieBungsplan 6ffentlich
12 xx Umweltrelevante STN frihz. Beteiligung vhB-Plan Nr. 28 Klatzow 6ffentlich




PLANZEICHNUNG . TEIL A 1. ANDERUNG DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANS NR. 28 ,PHOTOVOLTAIKANLAGE KLATZOW* DER STADT

1 7 ALTENTREPTOW
Aulgmnd des § 10 Abs. 1 und § 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannimachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S 3634) wird nach durch die vom folgende Satzung iber die 1. Anderung des Nr.28 i Kiatzow" der
Sta bestehend aus der (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen:
Verfahrensvermerke PLANZEICHENERKLARUNG Rechtsgrundiagen
TEXT -TEILB (®GBL1'S. 3634) el
1. Derkatastermaige Bestand im Geltungsbereich des 1. Art der baulichen Nutzung - (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 5 des Gesatzes vom 12. August 2025 (BGBI. 1 Nr. 189) '
Bebauungsplanes wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich
der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gt der Vorbehalt, dass PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN Sonstiges Sondergebiet (SO) Saunutzungsvero 2uNVO) n dor Faseun de Beonimchungvom Z1. Novenber 2017 (8081 15. 3760 a
die Priifung auf der Grundlage der Flur- karte nur grob erfolgt 1. Art der baulichen Nutzung Zweckbestimmung "Photovoltaik- und )
Regressanspriiche konnen hieraus nicht abgeleitet werden. (§ 9Abs. 1Nr. 1 BauGB 1 V. m. § 1 Abs. 2 BauNVO und § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB | Energiespeicheranlagen Fassung der Bekamimachung vom 18, Dezember 1990 (BGBL. 1 . 58, zuetz godndert
- V. m. § 12 Abs. 3a BauGB) (§11(2) BauNVO i.V.m.textl. Festsetzung Nr.1) durch Artol 3 dos Gesazes vom 14. Juni 2021 (BGBL 1 . 1802).
B GemaR § 11 Abs. 2 BauNVO wird fir den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ein N y " .
L den. Sorsies Sondereie (SO) e G Zwecbesmny  Prcilak 9% | +—e—s- Abrennung von Sondergebiten Bundesnaturschutzgesets (BNShc) n dorFaseung der Sekannimachung vom 29, Jl 2000 (8GBL 1. 2542), zeta geandert
& Offentiich bestellter Vermesser Zussr - Sondargene. (50 sind Photovlaikariagen in_Fom von_fost 2. MaB der baulichen Nutzung - (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB) Land 1 « Fassung 15. Oklober 2015 (GVOBL
in o - derhierfar M.V'S.344) zuetzt geandert durch Ariel  des Gesetzes vom 18. Marz 2025 (GVOBL M-V S. 130).
wie N
Zuwegungen und Einfriedungen. 0,50 Grundflachenzahl (SOPV 1) Coss e
2. Auigestellt aufgrund des Aufstellungsbeschiusses der Dair nas Sind Sateraenrgespocrasysiam Zudss. o o Sporanrg NN vom 25, Fobnss 21 (GO, M 2010-S. a0 muats Geancan cuch Asee § 205 Goocoes vom o4, Ve 3085,
Stadtvertetung vom 21,03 2023, Di ortsbiche Bekannimachung des lkirschr Enrio donen; s Uissl sowonl Vor O crzsugen St aus 0,70 Grundfiachenzahl (SOPV 2 ) NS e
Stadt im amtlichen des Amles Gemal § 9 Abs. 2 i. v m. § 12 Abs. 3a BauGB sind im Rahmen au festgesetzten 5,00 maximale Hohe baulicher Anlagen in m Fotriery - y+ /] VB! MV &, 303, 300 Oy
Treptower Tollensewinkel, dem "Amtskurier" Nutzungen nur solche Vorhaben zuldssig sind, zu deren Durchfurung sich der Soi
Nr. 05 am 05.05.2023. e e o e e e oG . S| 3.Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
eHrngseag o o luss eines neuen Durchfihrungsvertags nd | (< o Abs. 1 Nr. 2 BauGE)
Die fiir Raumordnun und Landesplanung zusandigo Stelle st gomats 2
§ 17 des Geselzes Uber die Raumordnung und Landesplanung des 2 Bauwelse = Baugrenze Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen
Landes M-V (LPIG) betelhgt worden (§ 9Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 'S Netz
o Es wird in den Baugebieten eine abweichende Bauweise gemaR § 22 Abs. 4 BauNVO a  abweichende Bauweise regung o - (SwomdS) dor E.DIS Netz GabH,
o Die Beteiligung der Offentiichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in festgesetzt. Anlagen mit einer Lange von mehr als 50 m Lange sind zuldssig. Die Dieso Lskungen variaufen auSerhalb dos Baufoides der PY-Aniage.
z Form einer dffentlichen Auslegung vom 15.05.2023 bis zum cht zul 4. Verkehrsflachen - (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) SIALU Mecklenburgische Seenplatie
/ = 20.06.2023 s 0 et Gebiude. Anagennh
c [ private Erschiefungsstrate a iben. Werden bei a a
/ S, Die von der Planung beriihrten Behdrden und sonstigen Trager (§ 9 Abs. 1Nr. 2 BauGB) sollte der zustandige o 3 Solte beim
/ sffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom Die maximal mit Solarmodulen Gberbaubare Grundfische belragt im SOPV 1 e Sel o e
— 11.05.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. e 50, m SOPY 3 GR mastndl 670. D masimale Hée bauicher Ansgen | S, Granfiachen - (59 Abs. 1Nr. 15 BauGB)
g betragt 5.0 m, die minimale Hohe der Unterkante der Solarmodultische betragt 0,7 m. Als Eisenbahnbundesamt
Die Stadtvertretung hat am den Entwurf des e e O ey ende Gelande in Meter Gher NHN des amtichen l:’ private Griinfiache Far das der Bauleitung zugrundeliegende Vorhaben git:
und zur Auslegung bestimmt. 4. Einfriedung N « dio Sichorhaitdos ffentichon Varkehrs 2u walvan st
(§ 86LBauO M-Vi. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB) 6. Fléchen fiir Wald - (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) .
Die von der Planung beriihrten Behdrden und sonstigen Trager In den Baugebieten sind offene Einfriedungen wie Drahtgeflechte bis zu einer Die
dffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 240 minkl. 0 - Fléche fiir Wald 0 A
2ur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. Die Zaunfelder miissen mindestens 15 cm lichten Abstand zwischen Bodenoberfizche und Eisenbahnbundesamt abgestimmt.
der Unterkante des Zaunes einhalten. Von der. dart keino
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bestehend aus | 5. vianahmen auf der Flache zum Schutz, zur Pllge und zur Entwicklung von Natur und | : Planungen, Nutzungsregelungen, Manahmen und . wie 28. -
der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie der Landschaft Fléchen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
Begriindung haben in der Zeit VoM ...................... bis .. Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft .
wirend dor i im Amt Treptower (§ 9Abs. 1 Nr. 20 BauGB) (5.9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsinien (TK-Linier) der Deutschen Telekom AG. Erforderlchen Untarhaltungs- und
Die Fliche im Sondergebiet ist als extensives Grinland und dnger-, herbizid und Usss det
pag ptow win tentreptow/ zweimal jéhriich Mahd mit Abtransport des Mahgut (MaRnahmenbiatt 1) Sch Pvlege und Enlwn:klung von Beden
: Natur gnd Landschaft (5.9 Abs. 1 Nr. 20
Bekanntmachungen- Drrsrecht/ nach § 3 Abs. 2 BauGB offentiich D o riiche o Zum Schutz, zur Pllege und zur Entwickung von Natur Boden und BauGB); mit Buchstabe (A) for TK-Linion odor
o e andschaft (SPE)ist als extensives Grinland dinger-, herbizid- und pestizidfrei zu
3 ausgelegen. Die offentiche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass pflegen. Daverhaft kein Umbruch und keine Nachsaat Walzen und Schieppen nur siehe textiiche Festsetzung Nr. 6 ,
Bedenken und Anregungen wéhrend der Auslegungsfrist von zwischen 16.09. und 28.02. 2x Mahd frihestens ab 01.07. im 1-5 Jahr, 1x Mahd o Einfahet 218 PV-Flicte
jedermann schriftiich oder zur Niederschrift vorgebracht werden friihestens ab 01.09. vom 6. Jahr an. Schnitthohe 10cm iber Bodenkante nicht vor dem o Baumerhalt (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) ey
konnen, am ... im amtlichen Bekanntmachungsblatt, dem 01.09. jedes Jahres zu mahen, mit Abfuhr des Mahgutes (MaRnahmenblatt 2) N Bergwerks ntum
"Amtskurier" Nr. .. des Amtes Treptower Tollensewinkel, bekannt 7. Bauzeitenregelung 8. Sonstige Festsetzungen seiger
gemacht wordon. (swe) Dieses BWE wurde fir die
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) e Grenze des rdumlichen fa "‘
Der Beginn der Baufeldfreimachung sowie eventuell notwendige Gehdlzriickschnitte sind (§9 Abs. 7 BauGB) Seawog 12, ' ertalt
ausschlieBlich auBerhalb der Vogelbrutzeit im Zeitraum vom 01. September bis zum 01.
Mérz zuldssig. Zur Baufeldfreimachung gehért die Herrichtung der Zuwegungen, | 33U 38358172 i Eckpunkte
— Stadt Altentreptow, den.... Montage-, Fundament- und BE-Fléchen. Ein vorzeitiger Baubeginn ist nur dann moglich, | 595285423 s
ion . wenn durch eine sachverslandlge Person nachgewiesen wird, aass zum Zeitpunkt der
- Die Birgermeisterin gt gaf. sind vor | == == Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu
v Baubeginn Vergrﬁmungsmaunahmen (Umbructoder Grubbern der Flamm Auspnocken belastende Flache

Um Konfikie zwischen Projekirealisierung und Artenschutz jeweils in der aktuellen |  N@chrichtliche Darstellungen
worden. Ausfhrungsphase erkennen zu kénnen und die erforderiichen und fachlich geeigneten

3. Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Bedenken und der Flache ubegi Zusetze (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
e pitor iy siesiopis o S N b STADT ALTENTREPTOW
Gffentlicher Belange a ............... gepriift. Das Ergebnis st mmgetem
rden.

Mainahmen zu einer erfolgreichen Konfiktiosung zu gewahrieisten, ist eine Skologische 4455 Flursticksnummer
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan bestehend aus der Baubetreuung im Zeitraum vom 01. Marz - 31. August erforderich. Diese Baubegleitung
4 Planzeichnung Teil A) und dem Text (Teil B) wurde o ist durch einen Gutachter auf den Gebieten der Herpetologie und Ornithologie zu A et
e o von der als  Satzung realisieren. Die Baubegleitung um fasst die ordnungsgemaie Umsetzung der
zum vorhabenbezogenen Behsuungsplan Wirde it Beschuss dor Vorneidungsmatnahmen sowo. dass vor Baubegin das Bauleld auf anwosendo amtiich vermessener Hohenpunkt in m iiber
Stadtvertretung vom " gebiligt Bodenbriter, Lurche und Repilien zu untersuchen ist. Ggf. vorgefundene LurcheReptiien ES NHN

e
sind zu bergen, zu versorgen und in geeignete Uabonsraume im U des Objektes zu
verbringen,

vorgefundener Grenzstein
9. Amphibien- und Replilienschutz vorgefundene Untervermarkung (Scherben)
Im Bau- und Ame\(sberalah ‘mit unmittelbarem raumlichen Bezug zu potenziellen Habitaten
. Sind @b Seplember sowie vor Beginn der Grichen  Frinahrswanderungen
Die Birgermeistarin Ampmbmnschuuzauna aufzustellen und durch die OBB zu kontrollieren. Durch diese

Zaune soll ein Einwandem von Tieren in das Baufeld verhindert werden. In Baugruben
gefallene Tiere sind am Morgen zu bergen und in geeignete Lebensraume im Umfeld
umzusetzen

Stadt Altentreptow, den.

4 vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt, | 10- Insektenschutz

Aufgrund der L und der damit eir Lockwirkung auf
Insekten, ist Sicht bei der Lichtauswah darauf
2u achten, dass in der Beleuchiung nur wenige Blauanteile enthalten sind

Stadt Allentreptow, den......... Emplaeniert snd inbescndro warmeiSe LEDSs. Auegeststiet sind deso it ohr

Farbtemperatur bis etwa 3.000 K¢

Die Biirgermeisterin 11, Dammerungs- und Nachtbauverbot Hinweise und
Zum  Schutz von Fledermausen vor Lam-, Licht:, Bewegungs- und Wasser
Erschitterungsemissionen, sind die Bauabroien jahroszellonabhangi (O1.ADML DS 0o, oo crikeccet des § 5 WHG ist bo allen Vorhabon und Mafinahmon 20

'/ml\:xmm S

] Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie die 31.0ktoben) auf taghelle Zeitraume zu begrenzen. Soliten die Bauarbeiten ausschlieBlich beachten, mit denen Einwirkungen auf ein Gewasser (Oberflachengewasser,
[ Stelle, bei der der Plan auf Dauer wahrend der Dienststunden von wilwend der Wints(ruhe statfinden, kann auf die Makinahme veczichist weren. Grundwassen) verbunden sein kinnen, die nach den Umstanden erforcerlche
uami losmann sgssshan werden e e den rkilt Auskont zu 12. FCS Manahme Sorgfat anzuwenden, um Beeirachiigungen sicher auszuschlieGen
b erhalten ist, sind ai ortsiiblich bekannt gemacht Zur Kompensation von Verlusten von zwei Bruthabitate der Feldlerche und ein Brutplatz ~ Insbesondere ist zu gewahrieisten, dass keine wassergefahrdenden Stoffe in
/ worden. In der Bskanmmachung ist auf die Geltend- machung und der Schafstelze ist im Norden der Planfiiche eine 1,8 ha grofie Ersatzflache anzulegen don Uniergnund eindringen konnen, die zu iner Boeinirachigung dos
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mangeln und entsprechend zu bewirtschaften. Oberflachengewassers/Grur o
der Abwégung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 214 f. BauGB) und weiter AWSV verwiesen. Da beim Betreb der Tral

2um Einsatz kommen,

Falligkeit und Erléschen von Entschadigungsanspriichen (§ 44 BauGB) gt e Ao e o o “"ﬁ":ﬁ

und auf e Bestimmungen des § 6 Abs. & KV M-V ingewiesen Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen Landktisos Meckenburgische Seenpats emalich ; -
Aasten und Kampfmittel Moglche Kabelkreuzungen an Gewassern missen mindestens 15 m | T 2 - Michen Topogr tograp
Die Satzung istam .... . in Kraft getreten. Kampimitielvorkommen und Allastverdachisfiachen sind derzeit nichl bekannt. Im digitalen  Unterhald der Graben- oder Rohrsohle erfolgen. An Gewasser ist beidseiti

s
Bodenschuz- und Allastenkataster MV (dBAK) sind keine Verdachlsflachen, schadichen ~ ©n 10 m breiler bebauungsireier und unbepflanzter Korridor einzuhalien.
Bodenveranderungen, alllastverdachtigen Flachen oder Attasten im Sinne des § 2 Abs. 36 des

Bundes Bodenschutzgeseizes. (BBodSchGaul den Frsucken 42/ und 415, Fur 1, sowie don  Archciogie 1. Anderung des
n ursi ung 21, Flu b
“ Stadt d P ——— oo Cogonanin. ot shoion aloatondon wotsen s ave o vaivend der Ercarbaen Fundo oder aufliga vor Nr. 28
E o B i o e Gegenstande oder on g "
o Sehatmgrton do Aboaen o du Foesals sovl i der rkisbaen tgotang s idookt worden, L gomat § 11 DS M do zusandgo Uniere i Klatzow®
" horde
einzustellen benachrichtigen und dn FuM und die Fundstelle bis zum Eintreffen von
Boden Entwurf
Es ist eine Baubegleitung - BBB durchzufihren. Ziel ieser BBB ist es, den Erhalt 1 unverdndertem Zustand zu erhalten. Verantwortich sind hierflr der
Dos Liegenschoftskotoster wurde ous ALKIS Ubernommen, undloder eine moglichst natumahe Wiederherstellung von B6den und ihren natiriichen Funktionen ~ Enidecker, der Leiter der Arbeiten. der Grundeigentiimer sowie zufalige
‘ die Flurstiicksgrenzen wurden soweit noch Qo § 2 BBt damegen. A Guadlago u Ertblungdo Plaungunitogen it dos Zeugen. die den Wert des Fundes erkennen. Die Verplchiung erlischt nach 5. Stadt Altentroptow
Kotosterzohelnwerk ermittlelt, Die BBB mussnach §  Werktagen nach Zugang der Anzeige. Rathausstraie 1
doss die Schnittpunkie der Grenze der geplonien 1 Altentreptow, August 2025 17087 Altentreptow
Erweiterung it ot warion, d i doss Atgaban s Sacicmnde 1 Zavriosgon
.. « diesen Flursilicksgrenzen berechnet werden konnten. besizen sowie dber e eorderiche  geralelechnische  Ausstating  verfigen. D D' Vorosben aus den Rchtinien und Regelwerken der DB AG, spezel die Ril
sy ALs Grundloge fiir die Berechnung der Flursticksgrenzen, 888 unteren dom 413 Infrastukturgestalien, sowie Ril mm' <Signalefur Zug und
3 wurden Grenzmarken aufgesucht. Baubeginn vorzulegen. Rangierfahrien, Grundstze, - sind zu beachle
B s Die vorgefundenen Grenzmorken sind in der Korte schworz posinn vorzeges o0 e ) e Bomariagen (inspesonders M1:2500 Unigea Solar Projects GmbH
dorgestellt. Nach §4 Abs. 1 dor auf S . Kool Lomaslagen. Somle Oneretngumton Gez.: SKuhn Johann-Hittorf-Straie 8
50 2u verhalten, dass keino schadichen Bodenveranderungen hervorgerufen und somit die O . e . Signale. o - Geplottet:28.08.2025 12489 Berlin
Die innere Genauigkeit des Kolasterzohlenwerks wird ouf Vorschifien dieses Geselzes eingehallen werden. Die Zielsetzungen und Grundséize des leise, elc) - sind stets 2u gewshricisten. Tel.: 030 6392 6790
+/-30cm _eingeschitt. 880056 und des Landesbodenschulzgeselzes sind 2 berickschlgen. Insbesondere bei  Durch das Vorhaben diron dio Scherhoi und die_ Lochigheil des
Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stffeniragen usw. it Vorsorge  Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden Bahnsirecke nicht gefahvdet oder
s % Plangrundiage gegen das Enisiehen von schadichen Bodenveranderungen zu eflen. Bodenverdichiungen,  gestort werden. Photovoliaik- bzw. Solaraniagen sind biendirei zum
age- und Hohenplan des Vermessungsbiiro Se:ha;e (Offentiich bestellter Bodenvernassungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bodengefige bzw.  Bahnbetriebsgelande hinzugestalien. Sie sind so anzuordnen, dass jegiiche N EE-PI G bH Biiro Alter Fischereihafen 04721-3109 350
Fa— und Marz 2025 Blendwikung ausgeschiossen ist Solte sich nach der Inbetricbnahme cine N an Gm Prasident-Herwig-Str. 34 / 27472 Cuxhaven 0175-36 13139
s ki DHAN 1992-S01, DHHN 2016502, Lagabezug: ETRS 69 UTM 33 . 50 sind vor § www.ee-plan.de
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1 Veranlassung und Erforderlichkeit der Bauleitplanung

Parallel westlich der Bahnlinie Berlin — Stralsund der Deutschen Bahn AG soll eine
Intensivackerflache mit einer Breite von 205 m fur eine Photovoltaikanlage zur Gewinnung
solarer Energie genutzt werden. Die Erweiterung der bereits vorhandenen Photovoltaikanlage
(110 m Breite) im derzeitigen AuBenbereich erfordert die Aufstellung der 1. Anderung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow".

Das Vorhaben wird in Kapitel 7 dieser Begrindung naher erldutert und erflllt die
Voraussetzungen fur eine Vergutungsfahigkeit gemall § 37 Abs. 1 Nr. 2c EEG 2023. Die
Ackerflache im Geltungsbereich des Bebauungsplans weist eine durchschnittliche Ackerzahl
von 39,08 auf. Die Existenzfahigkeit des betroffenen landwirtschaftlichen Betriebs, der von
Beginn an in die Planung einbezogen wurde, wird durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt.
Ausfuhrungen zu den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung und Landesplanung sind in
Kapitel 4.1 dargestellt.

Der aktuelle Flachennutzungsplan der Stadt Altentreptow weist die Erweiterungsflache (BA-II)
als Flache fir die Landwirtschaft aus.

Urspriinglich war vorgesehen, die Bauleitplanung gemeinsam mit dem Bebauungsplan Nr. 43
,Photovoltaikanlage Buchar westlich der Bahnlinie“ im Rahmen der 15. FNP-Anderung
durchzufiihren. Nach der friihzeitigen Beteiligung im Rahmen der 15. FNP-Anderung wurde
das Vorhaben Klatzow in die 16. FNP-Anderung ausgegliedert. Der Aufstellungsbeschluss der
Stadtvertretung vom 17. Oktober 2023 regelt die Anderung der Flachennutzung von
Landwirtschaft zu sonstigem Sondergebiet ,Photovoltaik®. Auf eine erneute frihzeitige
Beteiligung im Rahmen der 16. FNP-Anderung wurde verzichtet.

Ein Konflikt, mit dem im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
festgelegten Ziel ergab, dass landwirtschaftlich genutzte Flachen nur in einem Streifen von
110 m beiderseits von Schienenwegen fir PV-Freiflachenanlagen genutzt werden dirfen. Die
Notwendigkeit des Zielabweichungsverfahrens (ZAV) wurde positiv beschieden, unter der
Bedingung des Abschlusses eines stadtebaulichen Vertrags zwischen dem Vorhabentrager
und der Stadt Altentreptow. Durch diesen Vertrag wird der Riickbau der Anlage gesichert. Der
stadtebauliche Vertrag muss spatestens zum Satzungsbeschluss vorliegen.

2 Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI.
| S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. | Nr.
189).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI.
I Nr. 176), in Kraft getreten am 7. Juli 2023.

Planzeichenverordnung (PlanzVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember
1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt geadndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI.
I S. 1802).
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Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli
2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 323).

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V S. 344), zuletzt geandert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 18. Marz 2025 (GVOBI. M-V S. 130).

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfuhrung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfiihrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23.
Februar 2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
24. Marz 2023 (GVOBI. M-V S. 546).

Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommem (DSchG M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 6. Januar 1998 (GVOBI. M-V S. 12), zuletzt gedndert durch Artikel 10
des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383, 392; in Kraft getreten am 1. Juli 2012).

3 Plangebiet

3.1 Geltungsbereich, GroRRe

Das Plangebiet befindet sich im Gebiet der Stadt Altentreptow, Landkreis Mecklenburgische
Seenplatte westlich der Bahnlinie Berlin — Stralsund der Deutsche Bahn AG in der Gemarkung
Klatzow (vgl. Ubersichtskarte im MaRstab 1:25.000 auf der Planzeichnung).

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine 205 m breite Flache parallel zum
Bahngleis. Mit einer Gesamtgrélle von insgesamt ca. 23,46 ha werden Teilflachen der
Flurstiicke 44/5 und 42/4 in der Flur 1 sowie Teilflachen der Flurstlicke 6, 7, 8, 9, 10, 20 und
21 in der Flur 3 der Gemarkung Klatzow in Anspruch genommen.

3.2 Gegenwartige Nutzung der Flache

Die aktuellen Nutzungs- und Biotoptypen gibt die Karte 1 zum Umweltbericht lagegetreu wie-
der, vgl. auch Umweltbericht Kapitel 2a ,Biotopkartierung®.

Der westliche Teil — Erweiterung der Geltungsbereichsflache (ca. 10,74 ha) — wird derzeit
intensiv ackerbaulich genutzt, im 6stlichen Teil des Geltungsbereiches (ca. 12,72 ha) befindet
sich bereits eine PV-Bestandsanlage zur Energiegewinnung.

Das Relief des Plangebietes gestaltet sich Giberwiegend eben und steigt leicht von 36 m im
Siden bis 40 m Uber NHN im Norden an.

3.3 ErschlieBung

Verkehr

Die bereits bestehende PV-Anlage (SOPV 1) ist Uber einen geschotterten Weg im nérdlichen
Bereich des Flursticks 44/5 an die offentliche Gemeindestralle Klatzow — Buchar angebun-
den.
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Entlang der Zufahrt stocken nicht mehr genutzte Obstbdume. Diese Zufahrt dient derzeit der
ErschlieBung der Flurstlicke 44/1 und 44/5 und soll fir die Erweiterungsflache (SOPV 2) eben-
falls und im bestehenden Abschnitt ohne Anderung genutzt werden.

Die Erweiterungsflache wird Uber einen neuen Stichweg entlang der nérdlichen Schmalseite
der bestehenden PV-Anlage des ersten Bauabschnitts an deren bereits fertiggestellten
Zufahrtsweg angeschlossen.

Erganzend wird die Planung einer zweiten Zuwegung angestrebt, welche vom Flurstlck 40/1
ausgehend westlich an der Erweiterungsflache vorbeiverlauft, Gber das Flurstlick 42/4 gefiihrt
wird und eine Anbindung an die sldlich gelegene SO-Flache herstellt.

Niederschlagswasser

Samtliches Niederschlagswasser kann weiterhin dezentral auf der Flache versickern, da die
Module mit einem Abstand von ca. 2 cm montiert werden. Eine Entwasserung auf
Nachbargrundsticke erfolgt nicht.

Brandschutz/l 6schwasserversorgung

Der Vorhaben- und ErschlieBungsplan (V&E Plan) stellt die innere ErschlieBung des
Sondergebietes dar. Die Ldschwasserversorgung wird in der brandschutztechnisch
erforderlichen Menge und Zeitdauer mittels Léschwasserbrunnen oder Léschwasservorrat
gemal Brandschutzplan zum Bauantrag sichergestellt.

Einspeisung

Der produzierte Strom wird nach Vorgabe des Energieversorgers in das vorhandene
offentliche Stromnetz eingespeist. Die Einspeisung wird voraussichtlich im Umspannwerk
Altentreptow erfolgen.

Das Vorhaben erfordert keine weitere Ver- oder Entsorgung. Die Erschliefung ist somit
gesichert.

4 Ubergeordnete Planungen

41 Raumordnungsgesetz (ROG), Landesraumentwicklungsprogramm M-V (LEP M-V)
vom 27.05 2016

Das Vorhaben erfiillt folgende Leitlinien, Ziele und Grundsétze des LEP M-V 2016:

. Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen [hier: Solarenergie] aus Grinden
der Verknappung fossiler Rohstoffe, des Klimaschutzes, der Energiewende, der Verringerung
des Abflusses von Kaufkraft fir nichteinheimische fossile Energietrager sowie der regionalen
Wertschdpfung und Daseinsvorsorge durch Teilhabe von Blrgern und Gemeinde (Leitlinie 2.4
LEP M-V und § 2 Abs. 2 ROG).

. Der Anteil der erneuerbaren Energien soll deutlich zunehmen, um einen substanziellen
Beitrag zur Energiewende in Deutschland zu leisten [hier: Solarenergie-Ertrag 12.744
MWh/Jahr entsprechend ca. 4.248 3-Personen-Haushalte] (Grundsatz 5.3 Abs. 1 LEP M-V),
d. h. Treibhausgasemissionen so weit wie moglich zu reduzieren (Grundsatz 5.3 Abs. 2 LEP
M-V).
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. Der Ausbau der erneuerbaren Energien [hier: Solarenergie] tragt zur Steigerung
regionaler Wertschoépfung bei. Die zusatzliche Wertschdpfung soll vor Ort ermdglicht werden
[hier: 100 % der Gewerbesteuer gehen an die Standortgemeinde Altentreptow, zusatzliche
Einnahmen fir die Gemeinde durch Vergabe von Leitungsrechten fiur die elektrische
Anbindung; Pacht flr den ortsansassigen Eigentimer sowie Flachenpflege durch
ortsansassigen Landwirtschaftsbetrieb] (Grundsatz 5.3 Abs. 3 LEP M-V). Burgern und der
Stadt Altentreptow soll die wirtschaftliche Teilhabe an dem Vorhaben ermoglicht werden
(Grundsatz 5.3 Abs. 4 LEP M-V).

Das LEP verzeichnet flir das Plangebiet Vorbehaltsgebiete fir Tourismus und flr
Landwirtschaft. GemalR Begriffsbestimmung des LEP Abb. 4 S. 18/19 tragen dargestellte
Vorbehalts-gebiete den Rechtscharakter von Grundsdtzen der Raumordnung; den
dargestellten Vorbehaltsnutzungen bzw. -funktionen ist in der Abwagung mit konkurrierenden
Nutzungen [hier: Freiflachenphotovoltaik] besonderes Gewicht beizumessen.

Vorbehaltsgebiet fir Tourismus:

Aufgrund seiner unmittelbaren Lage an der Fernbahnstrecke Berlin — Stralsund mit hohem
Guterzuganteil und dementsprechender Larmbelastung eignet sich die Vorhabenflache nur
bedingt fur Zwecke des Tourismus und der Erholung.

Das Plangebiet hat aktuell keinerlei Bedeutung fir Tourismus und Naherholung, da das Plan-
gebiet im Winkel zwischen Torneybach und Bahnlinie keine Wege aufweist. Die Flache ist flr
Erholungssuchende weder unmittelbar noch von der Stral’e Klatzow — Buchar noch aus
grolerer Entfernung einsehbar.

Wegen der geringen Bauhdhe und der Begriinung des umgebenden Zaunes durch Schling-
pflanzen fallt die Photovoltaikanlage jedoch selbst im Nahbereich nicht erheblich visuell auf;
sie entfaltet keine optischen Fernwirkungen. Eine zusatzliche Larmentwicklung geht vom Vor-
haben nicht aus.

Da das Vorhaben weder aktuelle noch potenzielle Funktionen des Tourismus und der Erholung
beeintrachtigt, steht ihm der Grundsatz ,Vorbehaltsgebiet flr Tourismus® des LEP M-V nicht
entgegen.

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft:
Mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von 39 erfillt die Vorhabenflache das Ziel 4.5 Abs. 2
(Verbot der Nutzungsumwandlung von Flachen mit Ackerzahl groRer 50).

Laut dem Ziel 5.3 Abs. 9 LEP M-V 2016 durfen landwirtschaftlich genutzte Flache in einem
110-m-Streifen beiderseits entlang von Autobahnen, Bundesstralen und Schienenwegen flr
Freiflachenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden.

Mit der 1. Anderung des Bebauungsplans werden jedoch landwirtschaftlich genutzte Flachen
aufderhalb des 110-m-Korridors entlang des Bahngleises Uberplant. Somit ist fur das Vorhaben
ein Zielabweichungsverfahren (ZAV) nach § 6 Raumordnungsgesetz (ROG) erforderlich, um
die Vertretbarkeit der Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten und die
Nichtberthrung der Grundzige der Planung zu bestatigen. Das ZAV wurde mit Schreiben vom
12. November 2024 positiv beschieden, vorausgesetzt der stadtebauliche Vertrag liegt bis
spatestens zum Satzungsbeschluss vor.



1.Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28
,Photovoltaikanlage Klatzow" Stadt Altentreptow
Begrindung, Entwurf August 2025

Punkt 5.3 ,Energie“ des LEP M-V 2016 enthalt eine Vielzahl von Aussagen zum Ausbau um-
weltvertraglicher Energieversorgung. Unter anderem gibt Absatz 1 an, dass in allen Teilrdumen
.eine sichere, preiswerte und umweltvertragliche Energieversorgung gewahrleistet wer-den®
soll. ,Um einen substanziellen Beitrag zur Energiewende in Deutschland zu leisten, soll der
Anteil erneuerbarer Energien dabei deutlich zunehmen®. Absatz 9, der unter anderem die
Beschrankung auf den 110-m-Streifen enthalt, gibt auch an, dass ,Freiflachenanlagen [...]
effizient und flachensparend errichtet werden® sollen. Durch die Erweiterung einer bestehen-
den Anlage ist dies beim vorliegenden Vorhaben in besonderer Weise gegeben. Der Flachen-
verbrauch wird durch Synergieeffekte wie gemeinsame Nutzung von Wegen, Zuwegung und
insbesondere der Netzanbindung minimal gehalten.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien liegt bundesweit im Uberragenden o6ffentlichen
Interesse. Dies wird unter anderem in den Paragrafen 1 und 2 des EEG 2023 deutlich: Der
Anteil der erneuerbaren Energien im Stromsektor soll im Bundesgebiet ,auf mindestens 80
Prozent im Jahr 2030 gesteigert werden® (§ 1 Abs. 2 EEG 2023). ,Die Errichtung und der
Betrieb von Anlagen sowie den dazugehdrigen Nebenanlagen liegen im Uberragenden
offentlichen Interesse und dienen der offentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im
Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als
vorrangiger Belang in die jeweils durchzufuhrenden Schutzguterabwagungen eingebracht
werden.” (§ 2 EEG 2023)

Regelmalige Pflege- und Kontrollarbeiten auf der Vorhabenflache (z. B. Mahd) sollen an orts-
ansassige Betriebe vergeben werden. Das Vorhaben diversifiziert und stabilisiert somit die
Betriebsergebnisse und die  Wirtschaftlichkeit  ortlicher  Landwirtschaftsbetriebe;
Wertschdpfung und Arbeitsplatze verbleiben in der Region. Die Pachtzahlungen gehen an
ortsansassige Landwirtschaftsbetriebe und Eigentiimer. Das Vorhaben unterstlitzt daher die
Grundsatze 4.5 Abs. 3 LEP M-V (Starkung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -
statten) und 4.5 Abs. 1 (Stabilisierung landlicher Raume).

Dem Vorhaben steht folglich der Grundsatz ,Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft” des LEP M-V

nicht entgegen.

4.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP_MS)
vom 15. Juni 2011

Das Vorhaben erfiillt folgende Leitlinien, Ziele und Grundsatze des RREP MS 2011:

. Das Vorhaben stellt eine Mallnahme zur Reduzierung des CO2-Ausstolles dar
(Programmsatz 5.1.4 (3) RREP MS).

. Das Vorhaben stellt eine sichere, preiswerte und umweltvertragliche
Energieversorgung bereit (Programmsatz 6.5 (1) RREP MS)

. Eine vorhandene Anlage wird erweitert. Die Verlegung der Leitung bis zum
Umspannwerk erfolgt unterirdisch. Dabei werden nach Mdaglichkeit bereits bestehende
Trassen der vorhandenen Anlage wiederverwendet (Programmsatz 6.5 (2) RREP MS).

. Der Reduktion von Treibhausgasemission wird durch die zu errichtende
Photovoltaikanlage Rechnung getragen (Programmsatz 6.5 (3) RREP MS).
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. Der Anteil erneuerbarer Energien wird durch den Bau der PV-Anlage am geeigneten
Standort erhoht. Durch die Einbindung regionaler Unternehmen tragt die Anlage zur Schaffung
regionaler Wirtschaftskreislaufe bei (Programmsatz 6.5 (4) RREP MS)

. Das Vorhaben befindet sich auRerhalb folgender Gebiete:

o] Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege

o Tourismusschwerpunktraum aufRerhalb bebauter Ortslagen

o} Vorranggebiet fur Gewerbe und Industrie Neubrandenburg-Trollenhagen
o} regional bedeutsamer Standorte fir Gewerbe und Industrie

o] Eignungsgebiet flir Windenergieanlagen

(Ziel im Programmsatz 6.5 (6) RREP MS)

. Bei dem Vorhaben werden bereits vor Inbetriebnahme Regelungen zum Rickbau der
Anlagen bei Nutzungsaufgabe getroffen (Programmsatz 6.5 (9) RREP MS)

Das RREP MS 2011 verzeichnet flr das Plangebiet ein Vorbehaltsgebiet flr Landwirtschaft.
Gemal Begriffsbestimmung des RREP MS 2011 sind Vorbehaltsgebiete ,Gebiete, in denen
bestimmten, raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen [hier: Freiflachenphotovoltaik] bei
der Abwagung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht bei-
gemessen werden soll“. Sie haben den Rechtscharakter von Grundsatzen der Raumordnung.

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft:
Mit Verweis auf die vorgenannten Leitlinien, Ziele und Grundsatze des RREP MS stellt das

Vorhaben einen Beitrag zur umweltfreundlichen Energiebereitstellung dar. Die Vermeidung
von CO2-Emissionen mittels der regenerativen Stromerzeugung kommt auch der
Landwirtschaft zugute, da fiir die Landwirtschaft schadliche Folgen des Klimawandels durch
die klimafreundliche Stromerzeugung gemindert werden. Durch das Vorhaben werden die
Boden der Landwirtschaft nicht entzogen, sondern kénnen nach Betriebsende wieder in eine
landwirtschaftliche Nutzung Uberfluhrt werden. Die Konzentration von Erneuerbare-Energie-
Anlagen (hier die Erweiterung einer bestehenden PV-Freiflachenanlage) hilft dabei, den
Flachenverbrauch moglichst gering zu halten, wahrend gleichzeitig den erklarten Grundsatzen
und Zielen der Regionalplanung, der Landes- und Bundesregierung nach einer
klimafreundlichen bzw. -neutralen Energieversorgung Rechnung getragen wird.

Dem Vorhaben steht folglich der Grundsatz ,Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft* des RREP MS
nicht entgegen.

4.3 Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan der Stadt Altentreptow stellt die Erweiterungsflache als Flache fir
die Landwirtschaft dar — die restliche Flache des Plangebietes ist bereits als Sondergebiets-
flache fur Photovoltaik ausgewiesen — und wird im Parallelverfahren gemafR § 8 Abs. 3 Satz 1
BauGB geéandert.
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5 Planzeichnung

Die Planzeichnung setzt dem Zweck des Vorhabens entsprechend das bestehende Sonder-
gebiet Photovoltaik 1 (SO PV 1) mit einer Flache von 10,37 ha, das geplante Sondergebiet
Photovoltaik 2 (SO PV 2) mit einer Flache von 8,82 ha, private Grunflache/SPE-Flachen (Be-
stand: 1,88 ha, Planung: 1,82 ha), private Grinflache mit Erhalt von Gehdlzen (unverandert
0,17 ha), Wald (Bestand: 0,25 ha), den unveranderten Erschliefungsweg fur SO PV 1 (0,10
ha) und den neuen Stichweg auf einem 5 m breiten Streifen an der nérdlichen Schmal-seite
des bestehenden SO PV (0,05 ha) fest. Die Gesamtgrélie des Geltungsbereiches umfasst ca.
23,46 ha, davon 12,72 ha Bestand und 10,74 ha Planung. Die beiden SO PV werden durch
die ,Kndodellinie* gemal Planzeichen Nr. 15.14 PlanZV voneinander getrennt; sie unter-
scheiden sich nur in der maximal zuldssigen GRZ (siehe folgender Abschnitt). Sofern die Eck-
koordinaten des Geltungsbereichs nicht durch Flurstiickgrenzen eindeutig bestimmt sind, wer-
den sie auf der Planzeichnung angegeben.

Die Baugrenze befindet sich im Abstand von 5,00 m zur Grenze des Sondergebietes. Geman
Planeinschrieb gilt im SOPV 1 die unveranderte GRZ < 0,50, im SOPV 2 die GRZ < 0,70, d. h.
es durfen maximal 50 bzw. 70 % der Grundflache mit Photovoltaikmodulen Uberdeckt oder
durch Solarmodultisch-Stiitzen, Gebaude, bauliche Anlagen sowie Anlagen mit dauerhaftem
Erdkontakt wie Betriebscontainer versiegelt werden. Die maximal zuldssige Hohe baulicher
Anlagen betragt in beiden SOPV 5,00 m (als unterer Bezugspunkt gilt das anstehende
Gelande in Meter Uber NHN des amtlichen Hohenbezugssystems DHHN 92), um die
Beeintrachtigung des Landschaftsbildes zu minimieren. Die minimale Hoéhe der
Solarmodultischunterkanten und sonstiger elektrischer Anlagen betragt einheitlich 0,70 m
(Bezugspunkt s. 0.), um die Mahd und einen ausreichenden Lichteinfall zur Begriinung der
Uberdeckten Flachen zu gewahrleisten.

Sonstige Darstellungen ohne Festsetzungscharakter betreffen die Flurstlicksgrenzen, die
Flursticknummern sowie die vorhandene Zufahrt auf das Grundsttick.

Samtliche Anlagen der Deutschen Bahn wie Bahndamm, Graben, Kommunikationsleitungen
befinden sich aulRerhalb des Geltungsbereiches.

6 Textliche Festsetzungen

Im Rahmen der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28 werden die
textlichen Festsetzungen Nr. 1 und Nr. 3 um das Sondergebiet Photovoltaik 2 (SOPV 2)
erganzt. Die Ubrigen Bestandteile der textlichen Festsetzungen bleiben unverandert.

Nr. 1: Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 2 BauNVO und §
9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 3a BauGB)

Gemal § 11 Abs. 2 BauNVO wird fir den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes
ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaik und
Energiespeicheranlagen festgesetzt.

Zulassig im Sondergebiet (SO) sind Photovoltaikanlagen in Form von fest
aufgestanderten Solarmodultischen in Siddausrichtung einschlielich der hierfir
erforderlichen Nebenanlagen wie Wechselrichter, Transformatoren, Betriebscontainer,
Zuwegungen und Einfriedungen.
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DarlUber hinaus sind Batterieenergiespeichersysteme zulassig, die der Speicherung
von elektrischer Energie dienen; dies umfasst sowohl vor Ort erzeugten Strom aus
Photovoltaikanlagen als auch elektrischer Energie aus dem &ffentlichen Netz.

Gemal § 9 Abs. 2 i. V. m. § 12 Abs. 3a BauGB sind im Rahmen der festgesetzten
Nutzungen nur solche Vorhaben zuldssig sind, zu deren Durchflhrung sich der
Vorhabentrdger im  Durchfiihrungsvertrag  verpflichtet.  Anderungen  des
Durchfuhrungsvertrags oder der Abschluss eines neuen Durchfuhrungsvertrags sind
zulassig.

Nr. 2: Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

In den Baugebieten wird eine abweichende Bauweise gemal § 22 Abs. 4 BauNVO
festgesetzt. Anlagen mit einer Lange von mehr als 50 m sind somit zuldssig. Die
Uberschreitung der Baugrenze ist nicht zulassig.

Nr. 3: Uberbaubare Grundstiicksfliche und Gebdude-/ Anlagenhdhe (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die maximal mit Solarmodulen Uberbaubare Grundflache betragt im SOPV 1 GRZ
maximal 0,50, im SOPV 2 GRZ maximal 0,70. Die maximale Hohe baulicher Anlagen
betragt 5,0 m, die minimale H6he der Unterkante der Solarmodultische betragt 0,7 m.
Als unterer Bezugspunkt gilt das anstehende Geléande in Meter Uber NHN des
amtlichen Hohenbezugssystems DHHN 2016.

Nr. 4: Einfriedung (§ 86 LBauO M-Vi. V. m § 9 Abs. 4 BauGB)

In den Baugebieten sind offene Einfriedungen wie Drahtgeflechte bis zu einer
Gesamthéhe von 2,40 m inkl. Ubersteigschutz zulassig.
Die Zaunfelder miissen mindestens 15 cm lichten Abstand zwischen Bodenoberflache
und der Unterkante des Zaunes einhalten.

Nr. 5: MaRnahmen auf der Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die Flache im Sondergebiet ist als extensives Griinland und dinger-, herbizid und
pestizidfrei zu bewirtschaften und nicht vor dem 01.07. jedes Jahres zu mahen.
Maximal zweimal jahrlich Mahd mit Abtransport des Mahgut (MaRnahmenblatt 1).

Die SPE-Flache A zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur, Boden und
Landschaft (SPE) ist als e als extensives Grlinland dlnger-, herbizid- und pestizidfrei
zu pflegen. Dauerhaft kein Umbruch und keine Nachsaat. Walzen und Schleppen nur
zwischen 16.09. und 28.02. 2x Mahd frihestens ab 01.07. im 1-5 Jahr, 1x Mahd
frihestens ab 01.09. vom 6. Jahr an. Schnitthéhe 10 cm Ulber Bodenkante nicht vor
dem 01.09. jedes Jahres zu mahen, mit Abfuhr des Mahgutes (MafRnahmenblatt 2).

Nr. 6: Bauzeitenregelung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der Beginn der Baufeldfreimachung sowie eventuell notwendige Gehdlzrickschnitte
sind ausschlieBlich auferhalb der Vogelbrutzeit im Zeitraum vom 01. September bis
zum 01. Marz zulassig. Zur Baufeldfreimachung gehort die Herrichtung der
Zuwegungen, Montage-, Fundament- und BE-Flachen. Ein vorzeitiger Baubeginn ist
nur dann moglich, wenn durch eine sachverstandige Person nachgewiesen wird, dass
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zum Zeitpunkt der Vorhabenrealisierung keine Beeintrachtigung des Brutgeschehens
erfolgt, ggf. sind vor Baubeginn Vergramungsmalnahmen (Umbruch oder Grubbern
der Flache, Auspflocken der Flache mit Flatterbander, Kurzmahd der Flache vor
Baubeginn) umzusetzen.

Nr. 7: Okologische Baubegleitung

Um Konflikte zwischen Projektrealisierung und Artenschutz jeweils in der aktuellen
Ausfuhrungsphase erkennen zu kénnen und die erforderlichen und fachlich geeigneten
MalRnahmen zu einer erfolgreichen Konfliktldsung zu gewahrleisten, ist eine
Okologische Baubetreuung im Zeitraum vom 01. Marz — 31. August erforderlich. Diese
Baubegleitung ist durch einen Gutachter auf den Gebieten der Herpetologie und
Ornithologie zu realisieren. Die Baubegleitung um fasst die ordnungsgemalie
Umsetzung der Vermeidungsmalinahmen sowie, dass vor Baubeginn das Baufeld auf
anwesende Bodenbruter, Lurche und Reptilien zu untersuchen ist. Ggf. vorgefundene
Lurche/Reptilien sind zu bergen, zu versorgen und in geeignete Lebensraume im
Umfeld des Objektes zu verbringen.

Nr. 8: Amphibien- und Reptilienschutz

Im Bau- und Arbeitsbereich mit unmittelbarem raumlichem Bezug zu potenziellen
Habitaten sind ab September sowie vor Beginn der értlichen Frihjahrswanderungen
Amphibienschutzzédune aufzustellen und durch die OBB zu kontrollieren. Durch diese
Zaune soll ein Einwandern von Tieren in das Baufeld verhindert werden. In Baugruben
gefallene Tiere sind am Morgen zu bergen und in geeignete Lebensraume im Umfeld
umzusetzen.

Nr. 9: Insektenschutz

Nr. 10:

Aufgrund der Lichtverschmutzung und der damit einhergehenden Lockwirkung auf
Insekten, ist aus artenschutzrechtlicher sowie —fachlicher Sicht bei der Lichtauswahl
darauf zu achten, dass in der Beleuchtung nur wenige Blauanteile enthalten sind.
Empfehlenswert sind insbesondere warmweilde LEDs. Ausgestattet sind diese mit
einer Farbtemperatur bis etwa 3.000 Kelvin.

Dammerungs- und Nachtbauverbot

Nr. 11:

Zum Schutz von Fledermadusen vor Larm-, Licht-, Bewegungs- und
Erschuitterungsemissionen, sind die Bauabreiten jahreszeitenabhangig (01. April bis
31.0Oktober) auf taghelle Zeitrdaume zu begrenzen. Sollten die Bauarbeiten
ausschlielich wahrend der Winterruhe stattfinden, kann auf die MaRnahme verzichtet
werden.

FCS MaRRnahme

Zur Kompensation von Verlusten von zwei Bruthabitate der Feldlerche und ein
Brutplatz der Schafstelze ist im Norden der Planflache eine 1,8 ha grol3e Ersatzflache
anzulegen und entsprechend zu bewirtschaften.
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7 Vorhaben- und ErschlieBungsplan mit Durchfiihrungsvertrag

Gemal § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan die Zuldssigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabentrager auf der
Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchfiihrung der Vorhaben und
der ErschlieBungsmaflnahmen (Vorhaben- und ErschlieBungsplan, vgl. Anlage 4) bereit und
in der Lage ist und sich zur Durchfiihrung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung
der Planungs- und ErschlieRungskosten ganz oder teilweise vor dem Beschluss nach § 10 Ab-
satz 1 BauGB verpflichtet (Durchfliihrungsvertrag). GemaR § 12 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird der
Vorhaben- und ErschlieRungsplan Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

Fir die Erweiterungsflache werden ein eigener Vorhaben- und ErschlieBungsplan und ein
eigener Durchfihrungsvertrag aufgestellt, da die PV-Anlagen auf SOPV1 und SOPV2 jeweils
von selbststandigen Firmen betrieben werden, die jeweils fir ihren Bereich verantwortlich und
Vertragspartner sind.

Der rechtswirksame Durchfihrungsvertrag vom 18.05.2021 zur bestehenden PV-Anlage wird
zur Einfigung des Stichweges vom bestehenden ErschlieBungsweg zur geplanten PV-
Erweiterung an der nordlichen Schmalseite der bestehenden PV-Anlage geandert und um ein
Geh, Fahr- und Leitungsrecht erganzt.

Fir die geplante PV-Erweiterung gilt mit Ausnahme der GRZ dasselbe wie flr die bestehende
Anlage:

Gemal Vorentwurf sind fest aufgestanderte Solarmodultische in Ost-West-ausgerichteten
Reihen mit einem lichten Abstand von mindestens 2,00 m vorgesehen. Innerhalb der
Erweiterungsflache werden insgesamt ca. 61.963 m? Grundflache Uberdeckt (max. 70 % von
8,85 ha SO-PV-Flache). Die Solarmodultisch-Unterkanten befinden sich mindestens 0,70 m,
die Oberkante maximal 5,00 m Uber der Bodenoberflache (als unterer Bezugspunkt gilt das
anstehende Gelande in Meter Uber NHN des amtlichen Hohenbezugssystems DHHN 92). Die
bis zu 7,50 m breiten Solarmodultische sind mit einem Winkel von mindestens 15° und
hochstens 30° gegenuber der Waagerechten nach Siden geneigt. Entspiegelte Solarmodule
sind inzwischen Standard; die Verwendung derselben liegt der Beurteilung im Umweltbericht
sowie der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung zugrunde. Die einzelnen Solarmodule
weisen jeweils einige Zentimeter Abstand voneinander auf, so dass Niederschlagswasser
auch innerhalb der Solarmodultische durchrieseln kann. Die Flache unter den
Solarmodultischen wird so befeuchtet und ermoglicht auch dort eine flachendeckende
Vegetation. Samtliches Niederschlagswasser versickert vor Ort. Die Tragerkonstruktion
besteht aus gerammten, fundamentlosen Stahlprofilen. Die erforderliche Rammtiefe ergibt sich
aus der physikalischen Bodenbeschaffenheit.

Die Anlage ist als elektrischer Betriebsraum mit einem Stahlmattenzaun mit Ubersteigschutz
und einer Gesamthdhe von max. 2,40 m vor unbefugtem Zutritt geschitzt. Der Zaun endet
mindestens 15 cm oberhalb der Erdoberflache, so dass Kleintiere und Niederwild barrierefrei
auch in die Baufelder gelangen.

Betriebsanlagen und Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO werden an den
Solarmodultischen angebracht oder in Standard-Fertigteil-Containern untergebracht.

Die Photovoltaikanlage wird mit einem entsprechenden Not-Aus-Schalter ausgestattet, sodass
die Feuerwehr im Notfall die Anlage sicher vom Netz trennen kann.
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Die bereits bestehende PV-Anlage (BA-I) ist Uber einen geschotterten Weg im nordlichen Be-
reich des Flursticks 44/5 an die Offentliche Gemeindestralie Klatzow — Buchar angebunden.
Diese Zufahrt innerhalb des Geltungsbereiches dient derzeit der Erschliefung der Flurstiicke
44/1 und 44/5 und soll ebenfalls fir die Erweiterungsflache (BA-Il) genutzt werden. Hierfur wird
auf der Planzeichnung ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Betreiberfirma des
BA-I| festgesetzt.

Die Erweiterungsflache wird Uber einen Stichweg an den bereits fertiggestellten Zufahrtsweg
des ersten Bauabschnittes angeschlossen. Ein Ausbau desselben ist nicht erforderlich,
Gehdlze des geschutzten Biotops bleiben unberthrt. Die gesamten Anlagen sind wartungsarm
(durchschnittlich max. 1 Kfz-Fahrt pro Woche). Erganzend wird die Planung einer zweiten
Zuwegung angestrebt, welche vom Flurstick 40/1 ausgehend westlich an der
Erweiterungsflache vorbeiverlauft, Gber das Flurstlick 42/4 gefihrt wird und eine Anbindung
an die sudlich gelegene SO-Flache herstellt.

Eine Bauzufahrt wird gemaR erforderlichen Achsdriicken der Lieferfahrzeuge temporar
befestigt und nach Fertigstellung des Vorhabens restlos beseitigt.

Die elektrische ErschlieBung erfolgt nach Vorgabe des Netzbetreibers. Die Netzeinspeisung
in das Hochspannungsnetz wird voraussichtlich am Anschlusspunkt im Umspannwerk
Altentreptow geschehen. Die Anfrage bei der E.DIS Netz GmbH fur den Energiepark 89093
wird unter der Vorgangsnummer 2004954466 gefiihrt. Die erforderliche Leitung beansprucht
keine Waldflachen und wird gesondert beantragt.

Die Verfligungsberechtigung tber die Vorhabenflache wird durch einen Pachtvertrag mit einer
Laufzeit von 20 Jahren nachgewiesen, einschlie3lich der Option auf zweimalige Verlangerung
um jeweils 5 Jahre. Dementsprechend ist auch der Vorhaben- und ErschlieRungsplan nur flr
diesen Zeitraum gliltig.

Da die Festsetzung als Sondergebiet Photovoltaik gemaf § 11 Abs. 2 BauNVO die Art und
den Umfang der zulassigen Photovoltaikanlagen nicht naher spezifiziert, ist zusatzlich die
Einschrankung auf solche Vorhaben, zu deren Durchfiihrung sich der Vorhabentrager im
Durchflihrungsvertrag verpflichtet, gemaf § 12 Abs. 3a BauGB erforderlich; falls sich Art, Um-
fang oder Ausfliihrung der Photovoltaikanlage wahrend des Genehmigungsverfahrens oder der
Nutzung andern, braucht somit nur der Durchfiihrungsvertrag, nicht jedoch der Bebauungsplan
geandert zu werden. Bezlglich der exakten Regelungen inklusive der Frist flr die
Durchfiihrung des Vorhabens und der ErschlieBung sowie hinsichtlich der Ubernahme der
Kosten durch den Vorhabentrager wird daher auf den Durchfiihrungsvertrag verwiesen, der
dieser Begriindung als Anhang 4 beigeflgt ist.

8 Hinweise

8.1 Altlasten und Kampfmittel

Kampfmittelvorkommen und Altlastverdachtsflachen sind derzeit nicht bekannt.

Fur den bestehenden Bebauungsplan Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow* wurde seinerzeit
eine Abfrage auf Kampfmittel mit negativem Ergebnis durchgefihrt.
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Die Anfrage beim Altlastenkataster ergab, dass im digitalen Bodenschutz- und
Altlastenkataster MV (dBAK) keine Verdachtsflachen, schadlichen Bodenveranderungen,
altlastverdachtigen Flachen oder Altlasten im Sinne des § 2 Abs. 3-6 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) auf den Flurstlicken 42/4 und 44/5, Flur 1, sowie den
Flursticken 6, 7, 8, 9, 10, 20 und 21, Flur 3, erfasst sind. Sollten bei den Arbeiten
kampfmittelverdachtige Gegenstdande oder Munition aufgefunden werden, sind aus
Sicherheitsgrinden die Arbeiten an der Fundstelle sowie in der unmittelbaren Umgebung
sofort einzustellen.

8.2 Archéologische Funde/Boden

Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt werden,
ist gemaR § 11 DSchG M-V die zustandige Untere Denkmalschutzbehdrde des Landkreises
Mecklenburgische-Seenplatte zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum
Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes fir Kultur und Denkmalpflege
in unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich ist hierflir der Entdecker, der Leiter der
Arbeiten, der Grundeigentimer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.
Die Verpflichtung erlischt nach 5 Werktagen nach Zugang der Anzeige.

8.3 Richtlinien und Regelwerke der DB AG

Die Vorgaben aus den Richtlinien und Regelwerken der DB AG, speziell die Ril 413 ,Infra-
struktur gestalten® sowie Ril 819.0201 ,Signale fir Zug und Rangierfahrten, Grundsatze“ wer-
den beachtet.

8.4 Bergwerkseigentum

Die Photovoltaikanlage Klatzow befindet sich innerhalb des Bergwerkeigentums (BWE)
,Loickenzin/Klatzow®. Dieses BWE wurde fir die Aufsuchung und Gewinnung des
Bodenschatzes tonige Gesteine zur Herstellung von Blahtonprodukten der Fa. Bergwerk
Klatzow GmbH c/o DEBAG Deutsche Boden und Rohstoff AG, Seeweg 12, 12529 Schénefeld,
erteilt.

Aulderhalb der geplanten MaRnahme existiert dstlich der Bahnlinie im nérdlichen Teil des
Bergwerksfeldes ein zugelassener Hauptbetriebsplan fir die Gewinnung von Bodenschatzen
bis zum 28.02.2023. Ein Gewinnungsbetrieb ist nicht aufgenommen worden. Auch ein
eventueller zuklnftiger Bergbaubetrieb 6stlich der Bahnlinie berthrt die geplante Erweiterung
der PV-Anlage nicht.

8.5 Einfahrt zur PV-Flache

Die Einfahrt auf die Vorhabenflache ist von der Gemeindestrale Heidbergtrift nur aus Richtung
Buchar zulassig.

Der Hinweis ist im Bauantrag sowie in der Baustellen-Beschilderung umzusetzen, um das
Stehenbleiben von Kfz auf dem Bahniibergang im Falle von Gegenverkehr aus Richtung
Buchar zu vermeiden.
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8.6 Deutsche Telekom Technik GmbH

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom
AG, die bei eventuell auftretenden atmospharischen Entladungen besonders gefahrdet sind.

Es wird darauf hingewiesen bereits bei der Festlegung der Standorte einen Abstand von
mindestens 15 m zwischen den Erdungsanlagen der geplanten Anlage und der
Telekommunikationslinie der Telekom zu berticksichtigen.

Fir die Telekom erforderliche Unterhaltungs- und ErweiterungsmalRnahmen an ihrem ober-
und unterirdischen Kabelnetz sind jederzeit zur ermdglichen. Gegen die Planung bestehen
keine Einwande.

8.7 Eisenbahnbundesamts — AuRenstelle Hamburg/Schwerin

Fir das der Bauleitung zugrundeliegende Vorhaben gilt:

¢ dass die baulichen Anlagen nicht die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere
Leben und Gesundheit gefahrden dirfen
¢ die Sicherheit des 6ffentlichen Verkehrs zu wahren ist

Generell sind die Abstandsflachen gem. LBauO einzuhalten. Der Abstand zu den Anlagen der
Eisenbahnstrecke bedarf grundsatzlich der Abstimmung mit dem anlageverantwortlichen
Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Die Anlage wird mit einem Abstand von 5 m von der
Flurstiickgrenze und damit von den Bahnanlagen geplant. Bei einer eventuellen Anderung der
Planung werden die Abstande mit dem Eisenbahnbundesamt abgestimmt.

Von der geplanten Anlage (den Modulen) darf keine Blendwirkungen auf den
Eisenbahnverkehr und den am Eisenbahnverkehr beteiligten Personen, wie z.B.
Triebfahrzeugfiihrer, ausgehen. Die potenzielle Blendwirkung wurde im Aufstellungsverfahren
fur den Bebauungsplan Nr. 28 beachtet. Da die Bahnstrecke nur ca. 10° von der Nordrichtung
abweicht und die Solarmodule strikt nach Studen bei einem Winkel zwischen 15° und 30°
gegeniber der Waagerechten ausgerichtet sind, kommt es aufgrund der astronomischen
Sonnenbahn zu keiner Zeit zu einer physiologischen Blendung eines Lokfuhrers auf der
angrenzenden Bahntrasse. Aulierdem liegt die Erweiterung des Solarparks mehr als 100 m
von der Bahnlinie entfernt. Von einer Blendwirkung durch die geplante Erweiterung des
Solarparks ist daher nicht auszugehen.

Nach Ricksprache mit der DB Bahn AG steht die geplante PV-Anlage nicht im Konflikt mit der
Baumalnahme der DB Netz AG ,Rickbau / Auflassung eines Durchbruchs®.

8.8 Wasser- und Bodenverband

Mégliche Kabelkreuzungen an Gewassern mussen mindestens 1,5 m unterhalb der Graben-
oder Rohrsohle erfolgen. An Gewassern ist beidseitig ein 10 m breiter bebauungsfreier und
unbepflanzter Korridor einzuhalten

Sollten beim Bau bisher unbekannte Drainagesysteme offensichtlich werden, so werden diese
berucksichtigt und bei Beschadigung repariert bzw. erneuert.
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8.9 E.DIS Netz GmbH

Im oberen Bereich der Zuwegung zur Projektflache/Bauflache befinden sich
Versorgungsleitungen (Strom-NS) der E.DIS Netz GmbH.

Diese Leitungen verlaufen auferhalb des Baufeldes der PV-Anlage.

8.10 Amt fir Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte -
Neubrandenburg

Das Amt hat im Rahmen der 15. Flachennutzungsplananderung darauf hingewiesen, dass die
Erweiterung des Solarparks innerhalb des 200 m Streifens nicht mit Zielen der Raumordnung
vereinbar ist. Daraufhin wurde ein Zielabweichungsverfahren (ZAV) durchgefiihrt, welches mit
Schreiben vom 12.11.2024 positiv beschieden wurde.

8.11 StraRenbauamt Neustrelitz

Seitens der Strallenbauverwaltung gibt es keine Bedenken zu den Entwirfen der 15.
Anderung des Flachennutzungsplans und der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 28 der
Stadt Altentreptow.

8.12 StaLU Mecklenburgische Seenplatte — Neubrandenburg

Die Erreichbarkeit der anliegenden landwirtschaftlichen Flachen mit landwirtschaftlicher
Technik und die Funktionstichtigkeit eventuell vorhandener Dranagesysteme muss
gewahrleistet  bleiben. Werden bei Erdarbeiten Dranagen oder andere
Entwasserungsleitungen angetroffen, sollte der zustandige Wasser- und Bodenverband durch
den Vorhabentrager informiert werden.

8.13 Bergamt Stralsund- Stralsund

Es wurden keine Einwande oder Erganzungen vorgebracht. Da fir den Bereich der
Malinahme eine Bergbauberechtigung vorliegt, wird empfohlen, den Bergwerkseigentimer
am Verfahren zu beteiligen.

8.14 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt und Forstamt — Neubrandenburg

Das Feldgeholz im nérdlichen Bereich des Plangebiets erfillt die Kriterien fur eine Waldflache.
Daraus ergeben sich folgende Auflagen:

1. Die Umsetzung der Malnahme erfolgt ausschlieB3lich in der orangefarbenen blau
umrandeten Grundflache nach der Planzeichnung der 1. Anderung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow" (April 2023)

2. Die Zaunsetzung ist mindestens ab der Traufkante der Baumkronen von den
Randbaumen, der an das Planvorhaben angrenzenden Waldflachen, zu bemessen und nicht
ab dem Stammfull der Bdume. Entlang der Bestande hat ein ausreichender Abstand zwischen
Wald und Zaun bestehen zu bleiben, um bei Notwendigkeit den Einsatz von Forsttechnik oder
Fahrzeugen der Feuerwehr gewahren zu kénnen.
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3. Samtliche Anschluss- und Leitungsverlegungen fir den Betrieb des Solarparks haben
aulderhalb des Wurzel- und Traufbereichs von Waldflachen zu erfolgen.

4. Gleiches gilt fir die Errichtung aller erforderlichen Nebenanlagen, Wechseltrichter,
Trafostationen und fir alle Anlagen zur Energiespeicherung und - Verarbeitung sowie
Einspeisepunkten in das 6ffentliche Netz.

Auf Grund der vorhandenen Bewaldung ist der im § 20 LWaldG M-V festgeschriebene
Mindestwaldabstand von 30 m zum Wald (Trauf) bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen
in diesen Bereichen zu beachten und nicht zu unterschreiten.

Der Mindestabstand zum Wald von 30 m wird eingehalten, da die Sondergebietsflache etwa
100 m vom Geholz bzw. Waldrand entfernt liegt.

8.15 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur. 15. FNPA

Der Zielabweichungsbescheid vom 12. November 2024 ist unter einer Maligabe erteilt worden.
Erst mit schriftlicher Bestatigung durch das Ministerium flr Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus
und Arbeit M-V als fir das Ziel abweichungsverfahren zustandige Bescheid erstellende Behor-
de nach Erfillung der MaRgabe ist der 0. g. Bebauungsplan mit den Zielen der Raumordnung
abschliel3end vereinbar. Somit hat die schriftliche Bestatigung seitens des Ministeriums Uber
die Erflllung der Malgabe vor Satzungsbeschluss lber den Bebauungsplan vorzuliegen, um
einen rechtskonformen Gemeindebeschluss fassen zu kdnnen. Ein positiver ZAV-Bescheid
liegt vor, vorausgesetzt die MaRgabe (stadtebaulicher Vertrag) wird erflllt. Der stadtebauliche
Vertrag muss zum Satzungsbeschluss vorliegen, damit die Unterschrift des Ministeriums fiir
Wirtschaft, Infrastruktur Tourismus und Arbeit M-V erfolgen kann.

Aus naturschutzrechtlicher und —fachlicher Sicht stehen der geplanten 15. Anderung des
Flachennutzungsplanes der Stadt Altentreptow keine grundsatzlichen naturschutzrechtlichen
sowie —fachlichen Belange entgegen.

Nach Durchsicht und Prifung der Speziellen artenschutzrechtlichen Prifung von April 2023
kommt die Untere Naturschutzbehérde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zu dem
Ergebnis, dass Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG weder fir Arten
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie noch flir Vogelarten gemall Artikel 1 der
Vogelschutzrichtlinie erflllt sind, wenn die VermeidungsmafRnahmen und CEF-Malinahmen
umgesetzt werden (siehe Kapitel 6).

Aus Sicht des Landkreises stehen der geplanten 15. Anderung des Flachennutzungsplanes
der Stadt Altentreptow keine grundsatzlichen bodenschutz- und abfallrechtlichen Belange
entgegen. Altlasten bzw. ein entsprechender Altlastenverdacht gemaR § 2 Absatz 5 und 6 des
Bundes Bodenschutzgesetzes (BBodSchG), die dem geplanten Vorhaben auf der benannten
Flache entgegenstehen, sind dem Umweltamt zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht bekannt.
Die bodenschutz- und abfallrechtlichen Belange werden in den nachgelagerten B-Planen
betrachtet.
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9. Flachenbilanz
I,Ild. Nutzungsart Bestand (ha) | B-Plan (ha) | Differenz ha)
r.

1 Flache fir Landwirtschaft 10,69 0,00 - 10,69
2 Sondergebiet Photovoltaik 10,37 19,19 + 8,82
3 Private Grunflache Erhalt 0,17 0,17 0,00
4 Flache fur MaRnahmen auf Grinflache 1,88 3,70 + 1,82
5 | Wald (Bestand) 0,25 0,25 0,00
6 Verkehrsflache 0,10 0,15 + 0,05

Summe Ca. 23,46 Ca. 23,46 + 0,00
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1. Einleitung

la. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans

Parallel westlich zur eingleisigen Bahnlinie zwischen Altentreptow und Stralsund soll die vor-
handene PV-Anlage auf die doppelte Flache verbreitert werden. Aul3erdem erlaubt die textli-
che Festsetzung Nr. 1 kiinftig auch die Errichtung von Batterie-EnergieSpeicherSystemen
(BESS). Dafir ist die Anderung des rechtswirksamen Bebauungsplans erforderlich.

Der derzeit rechtskraftige Flachennutzungsplan der Stadt Altentreptow stellt die Erweite-
rungsflache als Flache fur die Landwirtschaft dar.

Die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow beschloss am 21.03.2023 die 1. Anderung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow" gemaR § 12
BauGB. Der Flachennutzungsplan wird im Parallelverfahren geandert.

Auf der Erweiterungsflache (8,82 ha) sind fest aufgestanderte Solarmodultische in Ost-West-
ausgerichteten Reihen vorgesehen. Innerhalb der umzéaunten Vorhabenflaiche Photovoltaik
betragt die maximale Grundflachenzahl 0,70, die mit Solarmodulen Uberdeckbare Flache so-
mit maximal 70 %. Die Solarmodul-Unterkante befindet sich mindestens 0,7 m, die Oberkan-
te maximal 5,0 m Uber der Bodenoberflache. Die Solarmodultische sind mit einem Winkel
von min. 15° und max. 30° gegenuber der Waagerechten nach Siden geneigt. Entspiegelte
Solarmodule sind inzwischen Standard; die Verwendung derselben liegt der Beurteilung im
Umweltbericht sowie der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung zugrunde. Die Solarmo-
dule weisen jeweils einige Zentimeter Abstand voneinander auf, so dass Niederschlagswas-
ser auch innerhalb der Solarmodultische durchrieseln kann. Die Flache unter den Solarmo-
dulen wird so befeuchtet und ermdglicht eine flachendeckende Vegetation. Niederschlags-
wasser versickert vor Ort. Die Tragerkonstruktion besteht aus gerammten, fundamentlosen
Stahlprofilen, die nach endgtiltiger Betriebsaufgabe rickstandslos wieder aus dem Boden
entfernt werden kénnen.

Betriebsanlagen werden an den Solarmodultischen angebracht oder in einem Standard-Fer-
tigteil-Container untergebracht.

Bauart und Aufstellort des Batterie-EnergieSpeicherSystems stehen zum gegenwartigen Pla-
nungsstand noch nicht fest.

Die Photovoltaik-Anlage ist wartungsarm (durchschnittlich 1 KFZ-Fahrt pro Woche).

1b. Ziele des Umweltschutzes und die Art ihrer Beriicksichtigung bei der Aufstellung
des Bebauungsplanes

Die vorliegende Umweltprifung ermittelt und beschreibt mégliche erhebliche Umweltauswir-
kungen der Planung, fuhrt die naturschutzfachliche Eingriffsregelung durch und zeigt Vermei-
dungs- und Minimierungsmafnahmen auf. Die Ergebnisse werden als Umweltbericht zusam-
mengefasst und flieRen in die Begriindung des Bebauungsplanes ein. Die Umweltprufung er-
folgt gemaR § 2 Abs. 4 BauGB. Die Umweltauswirkungen werden nach den Vorgaben in 88
1 und 1la BauGB, den Zielen und Grundsétzen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG)
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und des Naturschutzausfiihrungsgesetzes Land Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-
V), dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), dem Bundesimmissionsschutzgesetz
(BImSchG), den umweltbezogenen Aussagen des Flachennutzungsplanes sowie nach dem
Landschaftsplan der Stadt Altentreptow beurteilt.

Nach den Naturschutzgesetzen soll insbesondere eine Beeintrachtigung des Erhaltungszu-
standes von Pflanzen- und Tierarten, Biotopen, Landschaft und biologischer Vielfalt sowie
der Wechselwirkungen der biotischen und abiotischen Schutzguter zwischen- und unterein-
ander vermieden bzw., wo unvermeidbar, vermindert oder ausgeglichen werden. Das Bun-
desbodenschutzgesetz verlangt den schonenden und sparsamen Umgang mit Grund und
Boden; das Baugesetzbuch setzt dies in die Forderung der Wiedernutzbarmachung von Fla-
chen, der Nachverdichtung und anderer Mdglichkeiten der Innenentwicklung um. Das Bun-
desimmissionsschutzgesetz regelt zusammen mit nachfolgenden Verordnungen und Techni-
schen Anleitungen (z.B. TA Larm) den zuldssigen Ausstol3 von Stoffen, Larm u.a. zur Wah-
rung der Gesundheit des Menschen.

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung

2a. Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands
einschlieRlich der Merkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst
werden

Schutzgebiete

Schutzgebiete im Sinne der Naturschutzgesetze oder Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung
des europaischen Netzes Natura 2000 Uberlagern das Plangebietes nicht und grenzen auch
nicht unmittelbar an dieses an.

Das nachstgelegene FFH-Gebiet ,Tollensetal“ befindet sich 850 m @stlich der Bahnstrecke;
die nachstgelegenen Europaischen Vogelschutzgebiete und Naturschutzgebiete sind weiter
als 1.000 m zur Vorhabenflache entfernt (vgl. Beikarte zur FFH-Vorprifung).

Aufgrund fehlender Fernwirkungen des Vorhabens sind Beeintrachtigungen von Schutzge-
bieten oder —Objekten der Naturschutzgesetze oder der Gebiete gemeinschaftlicher Bedeu-
tung des europaischen Netzes Natura 2000 nicht zu befirchten.

Biotopkartierung

Die landesweite Biotop- und Nutzungstypenkartierung des Landesamtes fur Umwelt, Natur-
schutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet flur das Vorhabengebiet auf der
gesamten PV-Flache ,Acker®, vgl. Textkarte 1.
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Textkarte 1: Biotop- und Nutzungstypen (LUNG MV 2015)

Das Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie weist in der naheren Umgebung der
Vorhabenflache Gehélz- und Wasserflachen als geschiitzte Biotope aus, vgl. Textkarte 2. In-
nerhalb der PV-Flache befinden sich keine geschiitzten Biotope. Das geschutzte Feldgeholz
(DEM 13962) ragt randlich im Norden des Flurstiicks 44/5 in dieses hinein.

W Referenzkarte

GEOTOPE (Lirsen)
Windablages ungen
N marne Bidungen

GEOTOPE (Fiachen)
Ghar e Bdungen
Pusvaie Bddungen
Windabiagerungen
Il marne Bicungen

BIOTOPE (gesetzich geschutrt)
Feuc hitaotop

Gewias serbotop

Trockenbotop

Geholr teotop

Ko tertaton:

~Loickenzin

&
o

Textkarte 2: Geschutzte Biotope (LUNG MV 2015)

Eine Biotopkartierung erfolgte am 13.04.2023 terrestrisch und flachenkonkret anhand des
Biotoptypenschlussels fir das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesamt fir Umwelt, Na-
turschutz und Geologie 2013). Die Karte zum Umweltbericht (Karte 1) verzeichnet die
identifizierten Biotoptypen lagegetreu.

Das festzusetzende Baugebiet ist derzeit unversiegelt und als Intensivacker auf Sandbdden
(ACS), teils mit gewissem Schluffanteil, genutzt; aktuell wird Winterweizen angebaut. Die
Ackerraine sind mit 0,2 bis 0,5 m zu schmal fur die kartografische Darstellung; es handelt
sich um eine nitrophile, ruderalisierte Hochstaudenflur mit Brennnessel, Rainfarn, Wilde
Mohre, Melde, Giersch u.a.
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Zwischen dem geschutzten Feldgehdlz, das unberihrt bleibt, und der Bahnlinie existiert ein
ruindses Anwesen mit ehemaliger Garten-/Landwirtschaftsflache; dies wird der Kategorie
.Kleinrdumige Nutzung mit Uberwiegendem Brachflachenanteil (ABK)“ zugeordnet. Da die
Flache offenbar schon langer brach liegt, weist sie bereits starke Ruderalisierungstendenzen
auf (RHU mit < 50 % der in der Anleitung fur die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Le-
bensraumtypen in M-V [LUNG 2013] genannten Arten).

AuRerhalb des Geltungsbereiches existieren grof3flachiger Intensivacker, Ruderalfluren im
Wechsel mit Feldgehdlzen und Einzelbdumen am Bahndamm, eine aufgelassene Gartenfla-
che, Intensivgrinland, Stand- und FlieBgewadsser mit standorttypischen Gehélzsaumen,
Feuchtgebtisch, Trockenrasen und Siedlungsbiotope.

Artenschutz

Gemal artenschutzrechtlicher Prifung kann die Verwirklichung des Vorhabens geschitzte
Vogelarten beeintrachtigen, vgl. Anhang 3. Daher wurden avifaunistische Untersuchungen
von Januar bis Juli 2020 fur den Ursprungsplan durchgefihrt. Die Biotopkarte verzeichnet
die festgestellten Brutreviere nach Vogelart, Lage und Anzahl (Karte 1). Da sich der Biotop-
bestand in den vergangenen 5 Jahren — abgesehen von der errichteten PV-Anlage und den
festgesetzten Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen — nicht verandert hat, war eine vollstéandig
erneute Bestandsaufnahme der Brutvdgel nicht erforderlich. Drei stichprobenartige Beobach-
tungsgange im Zeitraum von Ende Méarz bis Ende Juni 2025 bestatigten die Ergebnisse des
Brutvogelbestandes von 2020 sowohl hinsichtlich der Artenzusammensetzung als auch der
der Brutpaardichte. Einen Ubersichtlichen Vergleich des Vogelbrutbestandes 2020 und 2025
gibt die Karte zur Artenschutzprifung (Anhang 3 zur Begrindung des B-Plans).

Landschaftsbild, Erholung und Tourismus

Die Vorhabenflache ist durch die parallel angrenzend verlaufende, eingleisige, elektrifizierte
Fernbahn Stralsund — Neubrandenburg mit Regional- und Guterziigen sowohl optisch als
auch akustisch gepragt. Die potentielle Erholungseignung der Vorhabenflache ist somit stark
eingeschrankt. Das Landschaftsbild ist insbesondere im 200 m-Streifen des Vorhabengebie-
tes entsprechend vorbelastet.

Das Plangebiet hat aktuell keinerlei Bedeutung flr Tourismus und Naherholung, da das
Plangebiet im Winkel zwischen Torneybach und Bahnlinie keine Wege aufweist. Die Flache
ist fur Erholungssuchende weder unmittelbar noch von der Stral3e Klatzow — Buchar und
auch nicht aus gré3erer Entfernung einsehbar.

Wasser

Der oberste Grundwasserhorizont befindet sich im Bereich der geplanten PV-Flache mehr
als 2 m unter Flur. Der Intensivacker weist ein funktionierendes Drainage-System auf. Vorflu-
ter ist der Torneybach, dessen Sohle sich auf etwa 23 m . NHN, d.h. 12 bis 17 m unterhalb
der Bodenoberflache des Vorhabengebietes befindet. Der Sandboden mit gewissen Lehm-
und Schluffanteilen schitzt das Grundwasser mittelmafig vor eindringenden Schadstoffen.
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Die Solarmodule weisen jeweils einige Zentimeter Abstand voneinander auf, so dass Nieder-
schlagswasser auch innerhalb der Solarmodultische durchrieseln kann. Die Flache unter den
Solarmodulen wird so befeuchtet und erméglicht eine flichendeckende Vegetation. Das ge-
samte Niederschlagswasser versickert flachig vor Ort, so dass in den Wasserhaushalt nicht
eingegriffen wird.

Die nachstgelegenen Oberflachengewdasser sind der Torneybach sidwestlich sowie ein Still-
gewasser jenseits der Bahn 6stlich des Plangebietes, jeweils in einer minimalen Entferung
von ca. 50 bzw. 250 m zur Erweiterungsflache. Die Oberflachengewasser werden vom Vor-
haben nicht berthrt; Fernwirkungen des Vorhabens auf die Gewasser sind nicht zu erwarten.

Luft und Klima
Das Vorhabengebiet entfaltet keine besonderen siedlungsbezogenen Klimafunktionen.

Gegenuber der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen vermeidet die Solarstromerzeu-
gung den AusstolR von CO, und tragt somit zur Verbesserung der Luftqualitat bei.

Boden

Das Vorhabengebiet ist durch entwasserte Sandbéden mit geringem Lehm- und Schluffanteil
gepragt. Die natirliche Fruchtbarkeit ist mit 39 - 40 Punkten eher gering.



Umweltbericht zur 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28
~Photovoltaikanlage Klatzow" Stadt Altentreptow 7
Entwurf August 2025

2b. Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Pla-
nung und bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Biotop- und Eingriffsbewertung

Da der Intensivacker projektbedingt in ungedingtes Dauergriinland umgewandelt wird, ergibt
sich eine Verbesserung der Biotopqualitat und -struktur mit wesentlicher Diversifizierung na-
hezu samtlicher Tierartengruppen und der Pflanzenarten. Die Stahlstiitzen und Fundamente
fur Betriebsanlagen versiegeln zusammen weit weniger als 0,1 % der Flache (max. 882 m2),
mithin vernachlassigbar wenig. Eine bankenunabhdngige Rickbaubirgschaft gewéhrleistet
eine ruckstandsfreie Flache nach der endgiltigen Betriebsaufgabe. Aufgrund der festgesetz-
ten maximalen GRZ von 0,70 mindert sich das Kompensationserfordernis gemafl HZE- Anla-
ge 6 Teil | Punkt 8.31. Fir die Batterie-EnergieSpeicherSysteme (BESS) sind 5 Standard-
Container mit einer Flache von bis zu 300 m2 Gesamtversiegelung und eine teilversiegelte
(geschotterte) Zuwegung von bis zu 500 m2 innerhalb des Sondergebietes vorgesehen. Die
Bauart sowie der exakte Aufstellort der BESS ist zum gegenwartigen Planungsstand noch
unbekannt.

Die Vorhabenflache kann insbesondere wegen der Zerschneidungswirkung der Bahnlinie
keine Biotopverbundfunktionen in Ost-West-Richtung erfiillen. Samtliche Gehélze entlang
der Bahn und in der Umgebung des Sondergebietes PV bleiben erhalten. Das Vorhaben ver-
ursacht somit keine zusatzlichen Zerschneidungen. Multifunktionale Kompensationserforder-
nisse existieren daher nicht.

Der vorhandene, geschotterte Weg von der Ortsverbindungsstrae Klatzow — Buchar wird
auch als Zufahrt zur Erweiterungsflache genutzt. Er befindet sich auf Flurstiick 44/5 zwi-
schen Bahnlinie und dem geschitzten Feldgehdlz.

Wahrend der Bauzeit werden fir LKW temporare Baustra3enelemente zum Sondergebiet
PV verlegt, die fur das Schutzgut Biotope keinen erheblichen Eingriff darstellen.

Artenschutz

Aufgrund der aktuellen Nutzung als Intensivacker dient die Vorhabenfliche weder Natura
2000-Arten noch Rote Liste-Arten mit Ausnahme von Feldlerche und Schafstelze oder sons-
tigen fur den Naturschutz relevante Arten als Lebensraum. Auf der Flache vorhandene Brut-
vogelarten kdnnen die Flache auch bei Realisierung des Vorhabens teilweise weiter nutzen.
Das artenreiche Dauergrinland bzw. die Anlage von Mahwiesen bietet vorhandenen und zu-
satzlichen Vogelarten sogar verbesserte Habitatstrukturen und Nahrungsgrundlagen. Fir Vo-
gelarten, welche die PV-Anlage nicht mehr als Nahrungsflache nutzen wie Kraniche, Ganse
oder Reiher, ist der Flachenentzug durch das Vorhaben im Vergleich zu der zur Verfligung
stehenden Flachen der Umgebung unerheblich, zumal der 200 m-Streifen entlang der Bahn-
linie laufend Stdérungen durch den Zugverkehr unterliegt; vgl. auch spezielle artenschutz-
rechtliche Prufung im Anhang 3.

VerstoRe gegen § 44 BNatSchG sind nicht zu befiirchten, vgl. auch spezielle artenschutz-
rechtliche Prifung im Anhang 3.
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Landschaftsbild, Tourismus und Erholung

Nicht erheblich betroffen, siehe oben.

Wasser

Nicht erheblich betroffen, da kein Niederschlagswasser aufgefangen und kein Abwasser pro-
duziert wird.

Boden

Insgesamt konnen durch das Vorhaben maximal 1.682 m? Boden durch die Stahlprofile, Be-
triebs- und BESS-Container neu vollversiegelt, weitere max. 4.500 m? als Zufahrt oder Feu-
erwehrweg teilversiegelt (geschottert) werden. Der bestehende, unbefestigte Feldweg wird
nicht ausgebaut. Bauzufahrten werden temporar angelegt und nach Fertigstellung des Vor-
habens restlos wieder entfernt.

Der Ausgleich der Voll- und Teilversiegelungen ist in obiger Tabelle zur Ermittlung des Kom-
pensationsbedarfs durch entsprechende Zuschlage bereits beriicksichtigt.

Kumulative Wirkungen im Zusammenhang mit anderen Vorhaben

Da es sich um die Erweiterung einer Bestandsanlage von 110 m auf 200 m Breite handelt,
sind kumulative Wirkungen infolge der B-Plan-Anderung ebensowenig wie beim Ursprungs-
plan zu erwarten.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Durchfiihrung des Vorhabens

Die Flache wirde weiterhin intensiv landwirtschaftlich genutzt. Der Stadt Altentreptow entgin-
gen die durch das Vorhaben generierten Steuereinnahmen. Aufgrund der Vorbelastung
durch die elektrifizierte Fernbahn und aufgrund der fehlenden Wege-ErschlieRung wére auch
ohne Durchfiihrung des Vorhabens eine Entwicklung der Flache fur Tourismus- und Erho-
lungszwecke unmaglich.
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2c. Ermittlung des Kompensationsbedarfs
Bilanzierung der Eingriffe

Eingriff und Kompensationsbedarf sind gemaR den Hinweisen zur Eingriffsregelung 2018
(HZE) mit redaktioneller Uberarbeitung Stand 01.10.2019 zu ermitteln.

Das Sondergebiet PV entfaltet keine Beeintrachtigungen tber seine Grenzen hinaus. Wie in
Kap. 2a des Umweltberichtes beschrieben, werden die abiotischen Schutzguter Wasser, Bo-
den, Luft und Klima sowie die Schutzgiter Landschaftsbild, Mensch und Kultur durch das
Vorhaben nicht berihrt bzw. bestehende Belastungen werden reduziert. Daher werden keine
Zuschlage gemal Pkt. 2.4 und 2.5 HZE erhoben.

Da die Aufzahlung der Stérfaktoren in der Tabelle der eingriffsmindernden Lagefaktoren ge-
mal Pkt. 2.2 HZE abgeschlossen ist und keine Schienenwege enthalt, wurde der betroffene
Acker mit dem Lagefaktor 1,0 bewertet.

Fir die Vollversiegelung durch Modultischstiitzen mit max. 832 m2 und einen Betriebscontai-
ner mit ca. 50 m2 Flache sowie durch BESS-Container mit max. 800 m2 wird gemaf Pkt. 2.5
HZE ein Zuschlag von 0,5 x 1.682 = 841 Eingriffsflachendquivalenten erhoben, desgleichen
fur die Teilversiegelung durch einen geschotterten Weg fur die Feuerwehr mit ca. 4.000 m2 x
0.2 = 800 Eingriffsaquivalenten.

Kompensationsbedarf

Kompensationsbedarf entsteht durch die Umwandlung des Intensivackers ACS in Sonderge-
biet Photovoltaik 2 (SOPV 2 = 88.200 m?).

betroffene Biotoptypen Flache (m?) Wertstufe | Biotop- Lage- Eingriffsflachen-
wert faktor | aquivalent (m2)

ACS Intensivacker 0 1,0 1,0

Umwandlung in PV-Flache 88.200 88.200

Zuschlag Vollversiegelung 1.682 x 0,5 841

Zuschlag Teilversiegelung 4.500 x 0,2 810

Summe 89.851

Geplante MaBnahmen fiir die Kompensation

Die 1. Anderung des B-Plans setzt eine SPE-Flache mit extensiver Mahwiese auf derzeiti-
gem Acker gemal3 MalBnahme 2.31 der HZE als Puffer flr geschitzten Biotop DEM 13962
mit Mahd nicht vor 1. September sowie extensive Mahwiese auf Giberschirmten SOPV2-Fla-
che (70 %, GRZ = 0,70) und extensive Mahwiese zwischen den PV-Modultischen (30 %,
GRZ = 0,70), jeweils mit Mahd nicht vor dem 01.07. fest. Gemaf3 Anlage 6 Teil | Punkt 8.32
vermindert sich der Kompensationsbedarf bei Anlage von Griinflichen mit Uberschirmung
durch PV-Modultische (70 % der SO-Flache) um den Faktor 0,2, bei Anlage von Grunflachen
zwischen den PV-Modultischen (30 % der SO-Flache) um den Faktor 0,5. Von der Gesamt-
SOPV-Flache werden max. 882 m2 durch Modultisch-Stlitzen, Betriebscontainer und Zuwe-
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gung sowie max. 800 m? durch BESS vollstandig versiegelt. Fur die Begriinung unter und
zwischen den Modultischen stehen damit 86.518 m2 zur Verfligung, davon max. 70 % von
Solarmodulen Uberdeckt (60.563 m2), zwischen den Modultischen min. 30 % (25.955 m?2).

KompensationsmalRnahme Flache (m2) | Kompensa- | Leistungs- | Flachenaquivalent (m2)
tionswert faktor

Nr. 2.31 Anlage von extensiver
Mahwiese (SPE mit T-Linie)

davon in Wirkzone Il (Bahn) 18.200 4,0 0,85 61.880

Nr. 8.32 Begrinung PVA

Zwischenflache SOpy 25.955 0,5 12.978

Uberschirmte Flache SOpy 60.563 0,2 12.113

Summe 86.971
Bilanz

Eingriffsflachenéquvalent Kompensationsflachenaquivalent Differenz
89.851 m2 86.971 m2 - 2.880 m2

Die Bilanz ergibt einen geringfligigen Unterschuss von 2.880 Flachen&aquivalent-Punkten
(3,2 %) und wird als ausgeglichen betrachtet, zumal der 1. BA einen Uberschuss von ca.
11.600 Flachenaquivalent-Punkten aufwies.

Pflegeplan fiir die Erweiterung
Der Pflegeplan richtet sich nach den Vorgaben der HZE-MalRhahme 2.31.
1. Ersteinrichtung der SPE-Flache: Selbstbegrinung.

2. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege im 1. bis 5. Jahr: 2x jahrlich Aushagerungsmahd
mit Messerbalken, 10 cm Schnitth6he, Schwaden und Abfuhr des Mahdgutes zwischen

01. Juli und 30. Oktober.

3. Unterhaltungspflege im 6. bis 10. Jahr: 1x jahrlich Mahd mit Messerbalken, 10 cm Schnitt-
héhe, Schwaden und Abfuhr des Mahdgutes nicht vor 01. September.

4. Unterhaltungspflege im 11. bis 25. Jahr: alle 2 Jahre eine Mahd mit Messerbalken, 10 cm
Schnitth6he, Schwaden und Abfuhr des Mahdgutes nicht vor 01. September.
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Kostenschatzung der KompensationsmafRhahme gemaf HZE Nr. 2.31

11

Die Kosten beziehen sich auf die Ausfihrung durch einen ortsansassigen Landwirt / Maschi-
nenring inklusive Anfahrt bis max. 10 km zur Kompensationsflache mit 1,82 ha.

Pos. Kosten Faktor Preis flr

Leistung <2ha Komp.fl. (€)
1 Mahd mit Doppelmessermahwerk an Allradschlepper | 183,00 €/ha 1,05 349,71 €
2 Schwaden mit Kreiselschwader an Allradschlepper 88,00 €/ha 1,30 208,21 €
3 Aufnahme mit Ladewagen an Allradschlepper 159,00 €/ha 1,05 303,85 €

Zwischensumme (ZwS) 861,77 €
4 Fertigstellungspflege 10x

Unterhaltspflege 6. - 10. Jahr: 5x

Unterhaltspflege 11. - 25. Jahr: 8x ZwS x 23| 19.820,71 €
5 14 Kontrollen durch Behorde 200 €/Kontr. 2.800,00 €

(jedes 2. Mal)

Summe 22.620,71 €

2d. In Betracht kommende anderweitige Planungsméglichkeiten

Da das Vorhaben

eine Erweiterung der Bestandsanlage darstellt,

infolge raumordnerischer Vorgaben an den 200 m Streifen der Bahnstrecke gebun-

den ist,

andere Abschnitte an der Bahnstrecke entweder schon bebaut sind, aus Biotop-
schutzgrinden ausfallen oder nicht verfigbar sind und

sonstige Flachen nicht nach EEG vergutbar sind,

existieren keine alternativen Planungsmaoglichkeiten.

2e. Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach
§ 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j BauGB

Freiflachen-Photovoltaik-Anlagen sind aufgrund ihrer Konstruktion und ihres Betriebes nicht
in der Lage, schwere Unfalle oder Katastrophen zu erzeugen. Mithin ist die Beschreibung
von erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. j BauGB gegen-
standslos.
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3. Zusatzliche Angaben

3a. Merkmale der verwendeten technischen Verfahren

Die Biotopkartierung erfolgte im April 2023 terrestrisch und flachenkonkret anhand des Bioto-
ptypenschlussels fir das Land Mecklenburg (Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geolo-
gie 2013) vgl. Karte 1 zum Umweltbericht verzeichnet die identifizierten Biotoptypen lagege-
treu.

Herr Dipl.-Biol. Dr. Andreas Wolfart, Planungsgemeinschaft Mensch & Umwelt, Halle (Saale),
erfasste die Avifauna von Januar bis einschlieBlich Juli 2020 terrestrisch; die Ergebnisse der
Brutvogelerhebung sind in der Karte zum Umweltbericht lagegetreu eingetragen (vgl. Karte
1). Da die Brutvogeluntersuchung funf Jahre zurlckliegt und sich die Biotope — abgesehen
von der Errichtung der PV-Anlage im SOPV 1 und der zugehorigen Ersatzflache — nicht we-
sentlich geéndert haben, sind die Ergebnisse von 2020 durch 3 stichprobenartige Beobach-
tungsgange von Ende Marz bis Ende Juni 2025 Uberprift worden. Zur Methodik der Vogel-
bestandsaufnahmen vgl. Anlage ,Avifaunistisches Untersuchungsprotokoll zum Anhang 3
.Spezielle artenschutzrechtliche Prifung*.

3b. Geplante MaRnahmen zur Uberwachung erheblicher Auswirkungen des Bebau-
unhgsplans

Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes bedingt das Vorhaben keine erheblichen
anlage-, bau- oder betriebsbedingten Auswirkungen auf die Umwelt; UberwachungsmafRnah-
men erubrigen sich daher.

3c. Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Als Eingriffe in Natur und Landschaft wurden mdgliche Beeintrachtigungen von Biotoptypen,
Vogelarten, Landschaftsbild, Versiegelung und Erholung/Tourismus geprift. Erhebliche zu-
satzliche Auswirkungen auf schutzbedurftige Nutzungen bzw. Biotopflachen innerhalb und
auf3erhalb des Plangebietes entstehen nicht. Die ermittelten Brutvogelarten briiten nachweis-
lich auch in den Randbereichen von Photovoltaikanlagen. Verstdl3e gegen artenschutzrecht-
liche Verbote gemal § 44 BNatSchG werden vermieden. Aufgrund der Vermeidung von fos-
silen Energietréagern zur Stromerzeugung wird der CO»,-Ausstol3 vermindert und das globale
Klima geschont. Tourismus und Erholung werden nicht beeintrachtigt.
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Zusammenfassende Erklarung gemaB § 10a Abs. 1 BauGB

Fiur die Belange des Umweltschutzes nach 88 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1la BauGB wurde eine Umweltprii-
fung gemal Gliederung der Anlage 1 zum BauGB durchgefiihrt. Als erheblicher Belang wurde die
Neuversiegelung durch das Vorhaben identifiziert. Der Umweltbericht gemald § 2a BauGB liegt der
Begriindung zur 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28 ,Photovoltaikanlage
Klatzow" der Stadt Altentreptow als gesonderter Teil bei und beschreibt und bewertet die Umweltaus-
wirkungen der Planung, die in die Abwégung aller Belange gegen- und untereinander gemafi § 1 Abs.
7 BauGB einflieRen.

Eingriffstatbestdnde gemaR BNatSchG werden innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes ausgeglichen. Die Bilanzierung der Vorhabenauswirkungen ergibt einen ausgeglichenen Saldo,
d.h. eine Verbesserung der Umwelt. Die Kosten der Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen werden ge-
schétzt; der Vorhabentrager verpflichtet sich im Durchfiihrungsvertrag zur Ubernahme samtlicher Kos-
ten inklusive Pflege Uber die Betriebszeit der Photovoltaikanlage. Eine bankentbliche Birgschaft zu-
gunsten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wird hinterlegt.

Artenschutzbelange gemaf 8§ 44 BNatSchG sind nicht betroffen.

Die Planung verfolgt im Einklang mit der Landesplanung und Raumordnung das Ziel der Gewinnung
regnerativer Energie aus Solarstrahlung entlang des 200 m Streifens der Bahnlinie und ist daher alter-
nativlos.

Folgende umweltbezogene Informationen wurden verwendet:

e Biotopkartierung am 13.04.2023 terrestrisch und flachenkonkret anhand des Biotoptypen-
schlissels fur das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und
Geologie 2013) mit Bewertung und Ausgleich/Ersatz gemal ,Hinweise zur Eingriffsregelung
Mecklenburg-Vorpommern* in der Neufassung 2018

e Brutvogel-Kartierungen im Frihjahr 2020 mit 6 Beobachtungsgéngen und ergénzend im Frih-
jahr 2025 mit 3 Beobachtungsgangen

e Landeskartierung der geschitzten Biotope (LUNG MV 2015)



¢ GeoBasis-DE/N-V 2020

Gemarkung Klatzow
Flur

Gemarkung Klatzow
Flur3

Brutvégel 2020  Stichprobenhafte Ergénzung 2025: siehe Karte zur Artenschutzpriifung
Stand: 20.07.2020

Biotoptypen, Stand 13.04.2023  unveréndert 27.06.2025

Flachen innerhalb

Planzeichen Code Kartereinheit B-Plon Granze (in )
2. Feldgehslze
BLT | Gebiisch trockenwarmer Standorte (2.1.1)
BFX | Feldgehdlz-heimische Baumarten (22.1) 155
BHF Strauchhecke (23.1)
- [ ens | svoucnmeskomk Uberschirmung (232) 302
BHB Baumhecke (233)
BAG Geschlossene Allee (25.1)
BBY Jingerer Einzelbaum (27.2)
FBN [ naturnaher Bach (¢3.1) [
5. Gewdisser
|| T = [ Vegetationeier Bereich nahrstoffreicher
Stilgewasser (545)

. Feuchtgebiisch eutropher Moor- u.
I Sumpfstandorte (651
vsz Standorttypischer Gehdlzsaum an
[ — ] Flieigewsssem (665)
ysx  Standortiypischer Gehslzsaum an stehenden
[ | Gewdssem (556)
8. Trocken- u. Magerrasen,
Ruderalisierter Steppen- u.
= ™ Trockenrasen(s42)
9
Mahwiese
(= RHU | (neu angelegt, eher noch rederaler Charakter) 18916
| ] GiM auf
10. a Tritrasen
Ruderale Staudenfiur frischer bis trockner
| RHU Mineralstandort(10.1.3) 521
12.
Acs Sandacker (12.1.1) 106.863
Kleinraumiger Nutzungswechsel mit
| ABKIRHU| ipenwiegendem Brachflachenanteil (12:3.4) 3.568
14, Siedlungs-, Verkehr 2
Sonstige Versorgungsanlage (14105)
I oss [Photovoltaik-Anlage, Bestand] 103260
—— owy | Wirschafisweg, nicht oder telversiegelt -
(1473)
- ovL StraBe (14.7.5)
OvE Bahn / Gleisanlage (147.10)
‘Summe im Geltungsbereich des 234.568
B-Planes
Brutvégel 2020 Sonstige Planzeichen
Sondergebiet SO-PV 2 (Plan der 1. Anderung)
. e Ausgleichs-und Ersatzfiiche (Plan der 1. Anderung)
D e Zuwegung (Plan der 1. Anderung)
sglechs ((Bestand, 83PN 28)

Geltungsbereich der 1. Anderung
Flursticksgrenze / Flursticks-Nr.

Nr. | Art 14.03.20 | 16.04.20 | 06.05.20 | 27.05.20 | 17.06.20 | 03.07.20

1 | Amsel X X X X X X

2 | Bachstelze X X X X

3 | Blaumeise X X X X

4 | Buchfink X X X X X X

5 | Dompfaff*) X

6 | Dorngrasmiicke X X X X

7 | Eichelhdher*) X X

8 | Elstert) X

9 | Fasan X X

0 | Feldsperling X X X X

11 | Feldlerche X X X X X X
Fitis X i X X X
Gartent lauf X

14 | Gartengrasmiucke X

15 [ Gartenrotschwanz X X X X

16 | Gelbspétter X X X

17 | Goldammer X X X X X X

18 | Grauammer X X X X

19 | Graureiher*) X X X

20 | Grauwirger X X

21 | GroRer Buntspecht X X X X

22 | Granfink X X X X

23 | Grinspecht X

24 | Hanfling X X X

25 | Hausrotschwanz X X

26 | Heckenbraunelle X X X X

27 | Klappergrasmiicke X X

28 | Kleiber X

29 | Kleinspecht X

30 [ Kohlmeise X X X X X X

31 | Kolkrabe*) X

32 | Kranich**) (x) (X)

33 | Kuckuck X X X

34 | Mausebussard*) X X X X X X

35 | Mauersegler*) X

36 | Mehlschwalbe*) X

37 | Ménchsgrasmiicke X X X X X

38 | Nachtigall X X X X

39 | Nebelkrahe*) X X X X X

40 | Neuntoter X X X

41 irol X X X

42 | Rauchschwalbe*) X X X X X

43 | Ringeltaube X X X X X

44 | Rohrweihe X X X

45 | Roter Milan**) X X X

46 | Rotkehichen X X X

47 | Schafstelze X X X

48 | Schwanzmeise X

49 | Schwarzkehichen X

50 | Singdrossel X X X X X X

51 | Sperbergrasmiicke X X X

| 52 | Sprosser X

53 | Star X X X X X

54 | Stieglitz X X X X X

55 | Stockente X X X

56 | Sumpfmeise X X

57 | Turmfalke*) X X

58 | Wacholderdrossel X

59 | Zaunkdnig X X X X X

60 [ Zilpzalp X X X X X

*) Brutzeitbeobachtung / Nahrungsgast ohne Revierverhalten
**) Uiberfliegende Zugformation

STADT Altentreptow

1.A g des Nr. 28
»Photovoltaikanlage Klatzow*

gleichzeitig Anlage zur 15. A

Karte 1 zum Umweltbericht - Bestands- / Biotopkarte
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Grinlandpflege innerhalb der Photovoltaikanlage

Sondergebiet PV
Gemarkung Klatzow, Flur 1 und 3,
Flurstiicke 42/4, 44/5, 6 - 10, 20, 21, jeweils Teilflachen

r L]
1 1 Geltungsbersichsgrenze des B-Plans

Textliche Festsetzung Nr. 5

Der Bodenbewuchs im Sondergebiet PV ist als extensives Griinland
diinger-, herbizid- und pestizidfrei zu bewirtschaften und nicht vor dem 01.07.
jedes Jahres zu méhen.

Umsetzung auf den unversiegelten, Uberschirmten oder freien Flachen
des Sondergebiets PV mit einer Grofe von insgesamt ca. 191.847 m?
geman Pkt. 8.32 HZE-MV:

- Ersteinrichtung durch Selbstbegriinung

- keine Bodenbearbeitung

- keine Verwendung von Diinge- oder Pflanzenschutzmitteln

- maximal zweimal jahrlich Mahd mit Abtransport des Mahgutes
- 1. Mahd frithestens ab 01. Juli

Stadt Altentreptow
vorhabenhezogener Bebauungsplan Nr. 28

"Photovoltaikanlage Klatzow"
1. Anderung

Anlage 2.1 zum Umweltbericht

MaRnahmenblatt 1
Pflege und Entwicklung der SPE-Fléche A

Stand 08.08.2025

o 50 100 150 200 250 300 Meter
— " —" m—

Original-Mafstab: 1: 3.500 (DIN A3 im Original)

Bearbeitung:

Planungsgemeinschaft Mensch & Umwelt
Dipl.-Biol. Dr. Andreas Wolfart
Wegscheiderstralle 16, 06110 Halle (Saale)
eMail: aw.pgmu@web.de




Einrichtung und Pflege einer extensiven Griinlandflache

r—==
I 1

SPE-Fliche A
Gemarkung Klatzow, Flur 1,
Flurstiicke 42/4, 44/5, jeweils Teilflichen

Geltungsbereichsgrenze des B-Plans

Textliche Festsetzung Nr. 6

Die Fldche A zum Schutz, zur Pflege und zur Emwickiung von Natur, Boden
und Landschaft (SPE) ist als extensives Griinland diinger-, herbizid- und
pestizidfrei zu bewirtschaften und nicht vor dem 01.09. jedes Jahres zu méhen
mit Abfuhr des Mahdgutes.

Umsetzung auf der SPE-Flache A mit einer GroRe von insgesamt 38.738 m?
gemal Pkt. 2.31 HZE-MV:

- Ersteinrichtung durch Selbstbegriinung

- Anlage von 5 Steinhaufen a 100 m? fiir Zauneidechse

- dauerhaft kein Umbruch und keine Nachsaat

- keine Bodenbearbeitung, keine Diinge- oder Pflanzenschutzmittel
- Walzen und Schleppen nur zwischem 16.09. und 28.02.

- 2x Mahd frilhestens ab 01.07. im 1. - 5. Jahr

- 1x Mahd frilhestens ab 01.09. vom 6. Jahr an

- Schnitthdhe 10 cm Ober Bodenoberkante

- Abfuhr des Mahdgutes

Stadt Altentreptow
vorhabenhezogener Bebauungsplan Nr. 28

"Photovoltaikanlage Klatzow"
1. Anderung

Anlage 2.2 zum Umweltbericht

MaRnahmenblatt 2
Pflege und Entwicklung der SPE-Fléche A

Stand 08.08.2025

0 50 100 150 200 250 300Meter
e e

Original-Mafstab: 1: 3.500 (DIN A3 im Original)

Bearbeitung:

Planungsgemeinschaft Mensch & Umwelt
Dipl.-Biol. Dr. Andreas Wolfart
Wegscheiderstralle 16, 06110 Halle (Saale)
eMail: aw.pgmu@web.de




Anhang 2: FFH-Vorprifung

Bearbeitung: Dipl. Biol. Dr. Andreas Wolfart
Planungsgemeinschaft Mensch & Umwelt, WegscheiderstraRe 16, 06110 Halle
eMail: AndreasWolfart@aol.com

Schutzgebiete im Sinne der Naturschutzgesetze oder Gebiete gemeinschatftlicher Bedeutung
des europaischen Netzes Natura 2000 Uberlagern das Plangebietes nicht und grenzen auch
nicht unmittelbar an dieses an.

Das FFH-Gebiet ,Tollensetal* befindet sich im Abstand von minimal 950 m zur Erweiterungs-
flache (vgl. nachfolgende Textkarte).

Aufgrund fehlender Fernwirkungen des Vorhabens sind Beeintrachtigungen von Schutzge-
bieten oder —Objekten der Naturschutzgesetze oder der Gebiete gemeinschaftlicher Bedeu-
tung des europaischen Netzes Natura 2000 nicht zu befirchten.

undesamt "
fir Naurschutz_ SChutzgebietein Deutschland ) Karte: ~ Sprache: Deutsch (de)

Was méchten Sie tun? .
Inhaltsbaum o x

~ [ Natura2000-Schutzgebiete

*® Bundesamt
fiir Naturschutz

» [ Naturschutzgebiete
» [5] Nationalparke
,
>
,
,
» M Naturrdumliche Gliederung

ooooo

FFH-Gebiet Tollensetal 1

Ve Y Y Ve Ye Yo Yo Ve Ve Yo Yo
RV WVNROO 0606 0606
y

L =L Altentreptow,

Textkarte 4: Natura 2000-Gebiete (BfN 2020)



Anhang 3: Spezielle artenschutzrechtliche Priifung (saP) zur 1. Anderung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28 der Stadt Altentreptow

Bearbeitung:Dipl. Biol. Dr. Andreas Wolfart
Planungsgemeinschaft Mensch & Umwelt
Wegscheiderstral3e 16, 06110 Halle (Saale)
eMail: AndreasWolfart@aol.com

Naturschutzrechtliche Grundlagen

Gemal § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tiere der besonders ge-
schitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen zu verletzen, zu téten, zu beschadigen oder
zu zerstdren (unmittelbares Stdrungs- und Totungsverbot).

Gemal § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tiere der streng geschutz-
ten Arten oder der europaischen Vogelarten wéahrend bestimmter Zeiten so erheblich zu st6-
ren, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population der betreffenden Art verschlech-
tert (unmittelbares Stérungs- und Toétungsverbot wahrend bestimmter Zeiten).

Gemal § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, (aktuell oder wiederkehrend genutzte)
Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der besonders geschitzten Arten zu entnehmen, zu be-
schadigen oder zu zerstéren (Verbot der Zerstérung von Lebensstéatten oder vollstandigen
Revieren).

Gemal § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Pflanzen der besonders
geschutzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre
Standorte zu beschadigen oder zu zerstoren.

Betroffenheit | Ausschluss von Artengruppen

Aufgrund der Habitatausstattung der Vorhabenflache lasst sich das Vorkommen von einigen
Arten bzw. Artengruppen bereits von vornherein ausschlieen bzw. eingrenzen. Diese Po-
tentialabschatzung/Vorprufung ist eine allgemein Ubliche und rechtlich einwandfreie Vorge-
hensweise.

Pflanzen, Reptilien, Amphibien, Insekten
Aufgrund der aktuellen intensiven Acker-Nutzung eignet sich die Vorhabenflache nicht als

Habitat flr die Artengruppen geschitzter Wildkrauter/Pflanzen, Reptilien, Amphibien und In-
sekten.

Ergebnis der Potentialabschatzung: Geschitzte Pflanzen- und Insektenarten sowie Repti-
lien und Amphibien sind durch das Vorhaben nicht betroffen.

Flederméuse

Auf der Vorhabenflache sind weder Keller, Zisternen oder sonstige unterirdischen Hohlrau-
me, welche die Fledermause als Winterquartiere nutzen koénnten, noch als Wochenstuben
geeignete Baumhohlen, Gebaude oder bauliche Anlagen vorhanden.

Ein Kontrollschacht fiir die Drainage weist keine geeigneten Spalten fir Flederméuse auf
und bleibt erhalten.

Die eventuelle Nutzung der Flache als Jagdrevier fir Fledermause wird durch das Vorhaben
nicht beeintréchtigt. Da die Solarmodultische hdchstens 5 m hoch sein dirfen, bleibt die
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Struktur der vorhandenen Gehdlze entlang der Eisenbahnstrecke bzw. der sonstigen umlie-
genden Feldgehdlze fir die Fledermause raumbestimmend und wegleitend erhalten.
Ergebnis der Potentialabschatzung: Die Artengruppe der Flederm&use ist vom Vorhaben
nicht betroffen.

Vogel
Auf der Vorhabensflache sind Brutvogel sowie Nahrungs- und Wintergaste der offenen
Ackerflur moglich. Die Artengruppe der Vogel ist somit prifungsrelevant.

Vertiefende avifaunistische Untersuchungen erfolgten durch Herrn Dipl.-Biol. Dr. Andreas
Wolfart, Planungsgemeinschaft Mensch & Umwelt, Halle (Saale), von Januar 2020 bis An-
fang Juli 2020 sowie erganzend von Ende Mérz 2025 bis Ende Juni 2025. Methodische De-
tails und Witterungsdaten der Untersuchungstage beschreibt das avifaunistische Untersu-
chungsprotokoll (siehe Anlage zur speziellen artenschutzrechtlichen Priifung). Da die Brutvo-
geluntersuchung funf Jahre zurtickliegt und sich die Biotope — abgesehen von der Errichtung
der PV-Anlage im SOPV 1 und der zugehdorigen Ersatzflache — nicht wesentlich gedndert ha-
ben, sind die Ergebnisse von 2020 auch zur Beurteilung der Erweiterung der PV-Anlage im
Rahmen der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 28 und des diesbeziiglichen Ersatzes
verwendbar; die drei stichprobenhaften Beobachtungsgange in der Brutzeit 2025 dienten der
Uberpriufung der Ergebnisse aus 2020.

Die Brutvogelkarte verzeichnet die ermittelten Brutpaare aus 2020 und aus 2025 lagegenau.
Zusatzlich werden sie zusammen mit den festgestellten Nahrungsgésten und Durchziglern
tabellarisch nach Untersuchungstagen aufgelistet.

Ergebnis der Priifung:

Brutvdgel

Im geplanten SOPV 2 — analog zum SOPV 1 - ist von 2 Brutpaaren Feldlerchen und 1 Brut-
paar Schafstelze auszugehen. Deren Nistplatze oder Brutreviere sind vom Vorhaben jedoch
nicht betroffen, da die Brutpaare die 1,8 ha Ersatzbiotop im Norden des Geltungsbereichs
sowie auch die Grinlandflachen am Rand der Solarmodultische als Brutreviere annehmen,
zumal sich das Nahrungsangebot im Zuge der vollflachigen Umstellung von intensivem
Ackerland auf extensives Dauergriinland deutlich verbessert. Dies gilt auch fur alle Gbrigen
Kleinvbgel des Offenlandes.

Nahrungsgéaste / Rastvigel
Weiterhin dient das Vorhabengebiet Greifvogeln, Eulen, Krdhen- und Kleinvogeln als Nah-

rungshabitat; auch diese nhehmen das Griunland im Ersatzbiotop und zwischen/neben den
Solarmodultischen als Nahrungsflache an.
Kraniche, Ganse, Schwane und Reiher wurden auf der Vorhabenflache nicht festgestellt.

Vorbelastung der Vorhabenflache fiir GroRvégel
Da Grol3vdgel einem hdheren Stdrpotential durch Zugfahrten unterliegen und fir die Nah-
rungssuche besser geeignetes Griinland sowie weitrdumige ungestorte Ackerflachen in der
naheren Umgebung vorfinden, wird der Verlust an Nahrungsflache fur die GroRRvogelarten
des Offenlandes als nicht erheblich eingeschétzt.
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Bauzeitbeschrankun

Da gemal’ textlicher Festsetzung Nr. 7 die Errichtung der Solaranlagen wahrend der Brutzeit
zwischen dem 15.03. und dem 01.09. ausgeschlossen ist, sind VersttRe gegen den § 44
Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG ebenfalls ausgeschlossen; der Baubeginn zwischen dem
15.03. und dem 01.09. darf durch Auflage in der Baugenehmigung nur dann gestattet wer-
den, wenn ein unmittelbar zuvor erstelltes Gutachten keine aktuell genutzten Niststatten auf
der Vorhabensflache ermittelt.

Ergebnis der avifaunistischen Prifung

Das Vorhaben bzw. die Festsetzungen des Bebauungsplanes erzeugen keine Versté3e
gegen § 44 BNatSchG.



Avifaunistische Untersuchungen
fur die 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28
Photovoltaikanlage Klatzow
der Stadt Altentreptow

Marz 2020 bis Juli 2020
erganzend Marz - Juni 2025

Dipl. Biol. Dr. Andreas Wolfart
Planungsgemeinschaft Mensch & Umwelt
WegscheiderstralRe 16, 06110 Halle (Saale)
eMail: aw.pgmu@web.de

Aufgabenstellung

Die Unigea Solar Projects GmbH, Berlin, entwickelt die Erweiterung der bestehenden Photo-
voltaikanlage Klatzow in der Stadt Altentreptow, Ortsteil und Gemarkung Klatzow, Flur 1,
Fist. 42/4 und 44/5 sowie Flur 3, FIst. 6 - 11, 20 und 21 mit einer GroéRe von insgesamt
19,18 ha, davon Erweiterung 8,72 ha. Das Vorhaben befindet sich unmittelbar westlich der
Bahnlinie Neubrandenburg — Stralsund auf einem Streifen von 200 m Breite und knapp 1,0
km Lange. Die Breite der PV-Flache vergroRRert sich entsprechend der geanderten Vergu-
tungsbedingungen gemanR EEG von 110 auf 200 m vom Rand des Gleiskoérpers.

Fur den urspringlichen Bebauungsplan ist eine spezielle artenschutzrechtliche Prufung der
Artengruppe der Vogel durchgefuhrt worden, da Vogel des Offenlandes betroffen waren. Das
grundlegende Datenmaterial lieferten Untersuchungen im Zeitraum Januar bis Juli 2020.

Die Erweiterung des Sondergebiets PV beansprucht wiederum ca. 9 ha Intensivacker. Da die
avifaunistischen Untersuchungen fir den Ursprungsplan bereits 5 Jahre alt sind, forderte die
Untere Naturschutzbehorde eine stichprobenartige Nacherhebung an 3 Untersuchungstagen
von Ende Marz bis Ende Juni 2025.

Die Ergebnisse der Nacherhebung werden zusammen mit den urspriinglichen Daten in der
Bestandskarte Umwelt zur 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28
Photovoltaikanlage Klatzow dargestellt und nachfolgend beschrieben.

Kurzcharakteristik der Vorhabenflache und ihrer Umgebung

Die Erweiterungsflache wird zu 100 % intensiv ackerbaulich genutzt und war im Untersu-
chungszeitraum mit Winterweizen bestellt. Die GesamtgréRe der Ackerflache betragt west-
lich der Bahnlinie deutlich Gber 100 ha und setzt sich ¢stlich der Bahn in derselben Grofzen-
ordnung fort.
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Zwischen der Bestands-PV-Anlage und dem Bahndamm verlauft ein flacher Graben, ab-
schnittsweise episodisch im Winter mit etwas stehendem Wasser, und auf 50 Flachen% mit
Weiden- und Schlehengebiisch, einzelnen Silberweiden und Eschen sowie ruderaler Stau-
denflur als Béschungsvegetation. Die Bestandsanlage befindet sich in einem 110 m breiten
Streifen parallel zum Gleiskorper. Im Norden der Vorhabenflache befindet sich ein geschiitz-
tes Feldgehdlz sowie Gebaude-Ruinen und ehemaligem Garten mit einzelnen Obstbaumen.

Ostlich der Bahnlinie befindet sich ebenfalls groRflachiger Intensivacker, in den ein Gewés-
ser mit Erlen-Eschen-Pappel-Ufergeholzen und daran anschlieRend eine ruderale, teils
feuchte Staudenflur mit Buschweiden und Schlehen sowie ein bewohntes Anwesen einge-
sprengt sind. Studlich des Bahnibergangs der Ortsverbindungsstral3e Klatzow — Buchar ver-
fallt die Ruine eines ehemaligen Bahnwarterhauses.

Methodik

Gemal Forderung der Unteren Naturschutzbehdrde wurden fir die Nacherhebung der Brut-
vogel 3 erganzende Begehungen am 27.03., 08.05. und 27.06.2025 durchgeflhrt.

Fur jeden Beobachtungstag werden revieranzeigende Mannchen, fitternde Altvdgel, betteln-
de Jungvdgel sowie einmalige / zuféllige Beobachtungen in der Brutzeit kartografisch lagege-
treu registriert. Aus den sich ergebenden Punktwolken werden fiir jede Vogelart Reviermittel-
punkte ermittelt, die in der Anlage verzeichnet werden. Die Reviermittelpunkte von Gehdlz-
und Gebaudebritern werden nicht im geometrischen Mittelpunkt, sondern im néchstgelege-
nen geeigneten Habitat in Rot eingetragen. Aufgrund der geringen Stichprobenanzahl in
2025 erfolgt keine Differenzierung der Reviermittelpunkte in Brutnachweis und Brutverdacht.

Die Ergebnistabelle gibt die beobachteten Vogelarten fir jeden Beobachtungstag, ihren Brut-
status sowie ihre Brutpaar-Anzahl im Untersuchungsgebiet wieder.

Geholzbriter mit gréReren Revierflichen wie Greifvogel, Eichelhdher u.a. sind lediglich in
der Ergebnistabelle aufgelistet, nicht jedoch in der Bestandskarte verzeichnet. Da durch das
Vorhaben keine Gehdlze verloren gehen, die Arten vom Vorhaben nicht physisch gefahrdet
werden und die Vorhabenflache weiterhin als Nahrungsflache nutzen, waren eine Nachsu-
che nach im Jahr 2025 besetzten Horsten / Nestern und ihre kartografische Darstellung nicht
erforderlich.

Die Reviermittelpunkte der Erhebungen aus den Jahren 2020 und 2025 sind jahresweise dif-
ferenziert dargestellt, und zwar Brutvorkommen nur in 2020 in Orange, in 2020 und in 2025
in Grin und nur in 2025 in Lila.

Ein tabellarischer Vergleich der Ergebnisse aus 2020 und 2025 zeigt die Veréanderungen des
Vogel-Brutbestandes im Untersuchungsgebiet artweise summarisch auf.
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Avifaunistisches Untersuchungsprotokoll
Untersuchungstage und Witterung fur Brutvégel / Nahrungsgaste
Tag Zeit Wolken Wind Temp.
14.03.2020 | 09.00 —13:00 | sonnig schwacher SE-Wind 7°C
16.04.2020 | 08:00 —11:00 | sonnig; anfangs 20 % hohe anfangs schwacher W-Wind, 6 °C,
Schleierwolken, spater bis 60 % | spater zunehmend und auf zuletzt
Haufenwolken, trocken NW drehend. 10°C
06.05.2020 | 19:00 —21:30 | klar, vereinzelt Schleierwolken schwacher, in Béen matiger °C
W-Wind
27.05.2020 | 06:30 —11:00 | sonnig, spater Haufenwolken sehr schwacher W-Wind 12 °C,
zuletzt
18°C
17.06.2020 | 19:00 — 23:00 | klar schwacher N-Wind, spater 25 °C,
abnehmend zuletzt
18 °C
03.07.2020 | 05:00 —08:00 | Uberwiegend bedeckt, trocken schwacher, in Béen mafiger 15°C
W-Wind
27.03.2025 | 08:00 - 11:00 bedeckt, spater auflockernd schwacher WSW-Wind Bft 2 5°C
08.05.2025 | 06:00 - 09:30 heiter, 40 % Schleierwolken leichter N-Wind Bft 1 7°C
27.06.2025 | 18:00 - 22:00 sonnig mit Haufenwolken méaRiger SW-Wind Bft 4 ab- 20 °C,
nehmend Bft 2 zuletzt
15°C

Brutvégel /| Nahrungsgaste im Frithjahr und Sommer

Zeichenerklarung der nachfolgenden Tabelle

Spalte ,Nr.“
Alle beobachteten Vogelarten erhielten eine fortlaufende Nummer.

Spalte ,,Art“

Deutscher Art-Name (

Spalte ,,Status*“
Reviermittelpunkte im Untersuchungsgebiet
(revieranzeigendes Mannchen an mindestens 2 Beobachtungstagen oder fiitternderAltvogel
oder bettelnde Jungvégel)
Unterspalte A: Anzahl der Reviermittelpunkte im Untersuchungsgebiet 2020
Unterspalte B: Anzahl der Reviermittelpunkte im Untersuchungsgebiet 2025
Unterspalte C: Anzahl der Reviermittelpunkte im Sondergebiet PV (50 % Bestand, 50 % Plan)

Weitere Beobachtungen im Untersuchungsgebiet zur Brutzeit

O = Brutzeitbeobachtung (Brut méglich, aber nicht durch weitere Beobachtungen gestiitzt)

/2020 und 2025 / nur 2025 nachgewiesen)

] = Nahrungsgast / Durchztgler im Frihjahr / Sommer (Brut unwahrscheinlich)

Spalte ,,Datum*“
x = Beobachtung der Art am jeweiligen Tag im Untersuchungsgebiet
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Ergebnisse Brutvégel /| Nahrungsgaste im Frithjahr und Sommer

Nr. | Art Status 2020 2025
A | B |C|14.| 16. | 06. | 27. | 17. | 03. | 27. | 08. | 27.
03.| 04. | 05. | 05. | 06. | O7. | 03. | 05. | 06.
1 | Amsel 3140 x X X X X X X X X
2 | Bachstelze 2121 X X X X X X X
3 | Blaumeise 1 10| x X X X X X
4 | Buchfink 2 3 10| x X X X X X X X
5 | Dompfaff ol 1|0 X X
6 | Dorngrasmiicke 31410 X X X X X X
7 | Eichelh&her**) ol 140 X X X
8 | Elster O|1|0] x X
9 | Fasan 1 1]0 X X X X
10 | Feldlerche 8 | 81| x X X X X X X X X
11 | Feldsperling 1 210 X X X X X X X X
12 | Fitis 5 1|0 X X X X X X X
13 | Flussregenpfeifer - Ol o X
14 | Gartenbaumlaufer | O | 1 | O X X
15 | Gartengrasmiuicke O - 10 X
16 | Gartenrotschwanz 2 110 X X X X X
17 | Gelbspotter 2 |1]0 X X X X
18 | Goldammer 5 6 | 0] x X X X X X X X X
19 | Grauammer 1 310 X X X X X X
20 | Graureiher O - 10 X X X
21 | Grauwdurger O 0] x X
22 | GroRer Bunt- 1 2 0| x X X X X X
specht
23 | Grunfink 2 1|10 x X X X X X
24 | Grunspecht o| -10 X
25 | Hanfling 1 (110 X X X X X
26 | Hausrotschwanz 1 - |0 X X
27 | Heckenbraunelle 1 210 X X X X X X
28 | Klappergrasmicke | O | 1 | O X X X X
29 | Kleiber O - |0 X X
30 | Kleinspecht O - 10 X
31 | Kohlmeise 2 3|10 x X X X X X X X X
32 | Kolkrabe OO0 X X
33 | Kranich N1 O]0| X | X X
34 | Kuckuck 2120 X X X X X
35 | Mausebussard**) O|d)|0] x X X X X X X
36 | Mauersegler O|gd|o X X
37 | Mehlschwalbe O - 10 X
38 | Ménchsgrasm. 4 4 |0 X X X X X X X
39 | Nachtigall 5|13]0 X X X X X X
40 | Nebelkrahe**) O|d)|0| x X X X X X X X
41 | Neuntoter 1 210 X X X X X
42 | Pirol 2 - 10 X X X
43 | Rauchschwalbe OO0 X X X X X X X
44 | Ringeltaube 3 210 X X X X X X X X

4
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Nr. | Art Status 2020 2025
45 | Rohrweihe 1 1|0 X X X X
46 | Roter Milan**) OO0 x X X
47 | Rotkehlchen 2 2 10| x X X X
48 | Schafstelze 1 1|1 X X X X
O - 10 X
50 | Schwarzkehlchen ol 110 X X
51 | Singdrossel 2 3 10| x X X X X X X X X
52 | Sperber - 110 X X
53 | Sperbergrasmi- 1 110 X X X
cke
@) - 10 X
55 | Star 2 110 X X X X X X X
56 | Stieglitz 2 | 3|0 x X X X X X
2 - 10 X X X
58 | Sumpfmeise 2 | 3|0 x X X X
O] -160 X X
60 | Wacholderdrossel O|d|o X X
61 | Wendehals - OO0 X
62 | Zaunkdnig 2 | 2|0 x X X X X X X
63 | Zilpzalp 4 | 3|0 X X X X X

*) Am 14.03. und am 16.04. waren auf der Untersuchungsflache Kranich-Rufe aus der ndheren Umge-
bung zu héren, jedoch hielten sich an keinem der Beobachtungstage Kraniche nahrungssuchend oder
rastend in der Untersuchungsflache auf. Das Nahrungsangebot auf den untersuchten Ackerflachen
dirfte selbst bei Kulturpflanzen im Bestockungsstadium ungiinstig sein und nimmt spéatestens ab Mai
infolge des dicht aufschie3enden und mit Pflanzenschutzmitteln behandelten Getreides weiter ab.

**) Auf die Ermittlung des exakten Horststandortes von Greif- und Krahenvdgeln wurde verzichtet, da
das Vorhaben keine Rodungen erforderlich macht und keine nachteiligen Wirkungen auf diese Arten
entfaltet. Die RegelmaRigkeit der Beobachtungen von Nahrungsfliigen lasst dennoch auf Brutvorkom-
men im oder nahe beim Untersuchungsgebiet schliel3en.

Bestandsentwicklung: Auf der geplanten PV-Erweiterung-Flache briitet 1 Paare Feldlerchen (0,1 P/
ha). Diese geringe Besiedlungsdichte der Feldlerche liegt im Ublichen Rahmen intensiv genutzter
Ackerflachen'. Die tbrigen Feldlerchen-Reviere verteilen sich annéhernd gleichmaRig Gber das restli-
che Untersuchungsgebiet. Der Erfolg von spéateren Bruten wahrend des Getreide-Schossens ist je-
doch fraglich. Im Vergleich zu 2020 blieb die Feldlerchen-Dichte konstant.

Das sowohl 2020 als auch 2025 festgestellte Paar Schafstelze briitet anndhernd am selben Ort und
nunmehr sehr wahrscheinlich in der bestehenden Photovoltaikanlage.

Neu in der Photovoltaikanlage britet ein Paar Bachstelzen.

Ein Paar Schwarzkehlchen wurde ebenfalls am selben Ort wie 2020 am Bahndamm festgestellt und
nunmehr als Brutvorkommen gewertet.

Neuntoter, Gold- und Grauammer, die 2020 in den Gehdlzen entlang der Bahnlinie bruteten, haben
sich trotz zwischenzeitlicher Errichtung der Photovoltaikanlage gehalten (Neuntdter, Klappergrasmui-
cke, Feldsperling) oder vermehrt (Dorngrasmiicke, Gold- und Grauammer).

Die Rohrweihe hat wiederum sehr wahrscheinlich in der feuchten Senke 6stlich der Bahnlinie gebriitet,
eine Horstsuche wurde aus Artenschutzgriinden jedoch nicht durchgefiihrt.

1 Arbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburgischer Ornithologen 2001: Die Vogelwelt von Branden-
burg und Berlin
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Die Ubrigen Brutvogelarten der umliegenden Feldgehdlze weisen z.T. Zu- oder Abgange auf. Wahrend
die Zugénge allein auf die natlrlichen Bestandsschwankungen zuriickzufiihren sind, mégen die "Ab-
gange" auch mit der geringen Anzahl der Stichproben in 2025 zusammenhangen, da sie insbesondere
durch Verhdoren registriert werden (z.B. Fitis und Nachtigall).

Als Besonderheit sei noch die Neufeststellung des Sperbers als wahrscheinlicher Brutvogel im Unter-
suchungsgebiet in 2025 erwéhnt.

Fazit:

Der Betrieb der Photovoltaikanlage im 1. Bauabschnitt seit 2022 hat eher férderliche Auswirkungen
auf die Brutvdgel des Offenlandes wie Dorngrasmiicke, Goldammer, Grauammer, Neuntéter und Feld-
sperling. Die Feldlerchenpopulation blieb konstant.

Zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft setzt die 1. Anderung des Bebauungsplans daher
wiederum knapp 2 ha auszuhagernde Mahwiese fest. Diese eignen sich fur Feldlerche und Schafstel-
ze als Bruthabitat (Feldlerche dort bis zu 1,3 P/ha).

VerstoRe gegen § 44 BNatSchG durch die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 28 sind somit nicht
zu befirchten.



Textauszug:

Aufgabenstellung

Die Unigea Solar Projects GmbH, Berin, i die i g der be
Photovoltaikanlage Klatzow in der Stadt Ortsteil und Klatzow,
Flur 1 und 3, Flurstiicke 6 - 11, 20 und 21 mit einer GesamtgréRe von 19,18 ha, davon
Erweiterungsflache 8,72 ha. Das Vorhaben befindet sich unmittelbar westlich der Bahnlinie
Neubrandenburg - Stralsund auf einem Streifen von 200 m Breite und knapp 1 km Lénge.

Datenerhebung

Far den urspringlichen Bebauungsplan ist eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung der
Artengruppe der Végel durchgefiihrt worden, da Vdgel des Offenlandes betroffen waren.
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Zeichenerklarung

Brutvorkommen
2020

® 2020 und 2025

® 2025

Artenschliissel

1 Amsel

2 Bachstelze

3 Blaumeise

4 Buchfink

5 Dompfaff

6 Dorngrasmiicke
7 Eichelhdher

8 Elster

9 Fasan

10 Feldlerche

11 Feldsperling

12 Fitis

13 Flussregenpfeifer
14 Gartenbaumléufer
15 Gartengrasmiicke
16 Gartenrotschwanz
17 Gelbspbtter

18 Goldammer

19 Grauammer

20 Graureiher

21 Grauwiirger

22 GroRer Buntspecht
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Vorhaben- und ErschlieBungsplan

1. ANDERUNG DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANS NR. 28 ,PHOTOVOLTAIKANLAGE
KLATZOW* DER STADT ALTENTREPTOW

Munition aufgefunden - Abstand der Modulisch

ihen: mind. 2.5 m

werden, o
unmittelbaren Umgebung sofort einzustelien.

: — [
ey

Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen VORHABEN Legende
S0 Photovoltaik
Alasten und Kampfittel Zaun
a i N Y

(dBAY cind ksine - Hone ische: OK max. 5.0 m, UK mind. 0.7 m ichefis

i - Hoe ische: OK max . Ausgleichsfliche
dos §2 Abs. 3.6 des. o - max. 30"
4214 und 4415, Fiur 1, sowie den Fursticken 6, 7. 8,9, 10, 20 und 21, Fur 3, erfasst sind - Abstand der Modutisch-Reinen: mind. 2.5 m. A

Flache fiir

- Modulfsche: insgesam ca. 8 ha
Boden Private ErschlieRungsstraBe
| dieser BBB ist es, Eechisfong
o e
natirichen Erarbeiung | poetiche, D> zufahrt
kommend (offentich gewidmet)
BBB. (BBodSchG) O “ Tor
die Vorgabe des Energieversorgers - Waldflachen vorhanden
555 a
- Nic , da kein fgefange
" B ; )
voreeoen Db AR sz Koordinaten der Eckpunkte
ach 4 A, 1 Bunds Bodenscnizgosi (B3edSchG) ot jder dor auf den Tschen montiet <o dass
: o ———  Schotterkante
e MaBnahmen
sind

- siehe Matinahmenkartel Urnwltbericht
Bodenverdichtungen, Stoffeintragen usw. ist Vorsorge gegen das Entstehen von ehe Mafinal artel U toe

wichtige

Wasser

Ve ing
mit denen Einwirkungen auf ein Gewasser ((Oberflachengewasser, Grundwasser)

dass keine

die zu einer
dnnton. Es wird auf

verwiesen.

e
‘Seenplatte erhaltich.

1
Graben- oder Rohrsohie erfoigen. An Gewssern it beidsoitig ein 10 m braiter

erhalten und gegebenenais zu repariren.
Archaoiogio

werden,ist gemat § 11 DSchG M-V die zustindige Untere Denkmalschutzbehorde des.

Fund und die

tand zu erhaltor
hierf der Entdecker, der Leter der Arbeiten, der Grundeigentamer sowie zufalige
Zeugen, die.

nach Zugang der Anzeige.

DB AG und DB Immobilien Baurecht
Die Vorgaber

G,
Signale fir

. o .
Grundsatze, sind zu beachten.

Bahndamm,
stets zu gewahreisten.
Durch das
auf der
bzw.

Signale,

Gleise, etc) sind

Photovoltaik-
sind

anzuordnen,

Abschimungen anzubringen.

EDIS Notz

Im oberen Bereich der Zuwegung zur Projektfiache/Baufiacha bafinden si
Versorgungsleitungen (Strom-NS) _der £ DIS Netz GmbH. Diese Leitungen verlaufen
auerhalb des Baufeldes der PV-Aniage.

SIALU Mecklenburgische Seenplatte

Tochnik und

bleiben.
angarffon, solto

igo
Soito boim

e o Eventuelio
Beschidigungen mssen repariert bzw. emeuert werden.
Eisenbahnbundesamt

Fir das der Bauleitung zugrundeliegende Vorhaben git:

insbesondere Leben und Gesundheit gefahrden dirfen
« dio Sichorheit dos offentichen Verkehrs zu wahren ist

Anlagen

von

Bei

einer "
Eisenbahnbundesamt abgestmmt.

igten Personen, wie 25.
Triobfahrzeugfuhver, ausgohen.

Geh-, Fah- und Leitungsrechte

(TK-Linien)
Telekom AG. Erforderichen Unte

der

Festiegung der

Anc TK-Linien

Anlagen zu tragen.
Einfahrt zur PV-Flache

Richtung Buchar zulassig.
Bergwerkseigentum

(8WE)
Dieses o

Fa. Bergwerk
Sooweg 12, 12529
‘Schonefeld, erte.

mox. 5 m

Plangrundlage

Lage- und Hohenplan des Vermessungsbiiro Seehase (Offentiich bestellter

o1
DHHN 92; Lagebezug: ETRS 89 UTM 33 !

Verkehrsfliche
‘:l Batterieenergiespeichersysteme

Baugenze

== ==  Plangebiet

lichenbilanz (zeichnerische Darstellung)
- Gesamtflache

ca. 23,46 ha

-S0 PV2 88 ha
- inteme Erschiiefungsstratie 058 ha
- Flache fiir Batterieenergiespeichersysteme 200ha

STADT ALTENTREPTOW

p

5 (ATNIS Baws.DLM) Landesmarmessumgsant Macknour Varponmem 2020 )

Vorhaben- und ErschlieBungsplan
zur 1. Anderung des vorhabenbezogenen

Nr. 28 Klatzow"
gemat § 12 BauGB
Stadt Altentreptow
Rathausstraite 1
17087 Altentreptow
M1:2500 Unigea Solar Projects GmbH
Gez.: S.Kuhn Johann-Hittorf-Strae 8
Geplottet:27.08.2025 12489 Berlin

Tel.: 030 6392 6790

E}ﬁ EE-Plan GmbH Bilro Alter Fischereihafen 04721-3109 350
0 ; .

Prasident-Herwig-Str. 34 / 27472 Cuxhaven 0175-36 131 39
r www.ee-plan.de

fiir Energien 18 w 27474 Cuxhaven _ info@ee-plan.de




Umwelirelevante Stellungnahmen
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aus der fruhzeitigen Beteiligung

Landesamt fiir innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, Amt fir Geoinformation Vermessung und
Katasterwesen
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Landesamt fur innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt flr Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt fur innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

Amt Treptower bearbeitet von: Frank Tonagel

Tollensewinkel Telefon: (0385) 588-56268
Rathausstr. 1 Fax: (0385) 509-56030
DE-17087 Altentreptow E-Mail: geodatenservice@laiv-mv.de
Internet: http://www.laiv-mv.de
Az: 341 - TOEB202300402

Schwerin, den 15.05.2023

Festpunkte der amtlichen geodatischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

hier: F-Plan 1. And. vhb. BBP Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow" +vhb. BBP Nr. 43
,Photovoltaikanlage Buchar westlich der Bahnlinie“ +15. And. FNP der Stadt Altentreptow

lhr Zeichen: 15.5.2023

Anlage: Merkblatt Uber die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von lhnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodatischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch flr weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt Gber die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Stadte als zustandige
Vermessungs- und Katasterbehdérden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schatzen.

Mit freundlichen GrifRen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Vermittlung: (0385) 588 56966 Hausanschrift: LAiV, Abteilung 3 Offnungszeiten Geoinformationszentrum: Bankverbindung:  Deutsche Bundesbank,
Telefax: (0385) 58848256039 Libecker Stralle 289 Mo.-Do.: 9.00 - 15.30 Uhr Filiale Rostock
Internet: www.lverma-mv.de 19059 Schwerin Fr.: 9.00 - 12.00 Uhr IBAN: DE79 1300 0000 0013 001561

BIC: MARKDEF1130



Merkblatt

iiber die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodatischen Lage-, Hohen- und Schwerenetze

1. Festpunkte der Lagenetze sind Geodatische Grundnetzpunkte
(GGP), Benutzungsfestpunkte (BFP), Trigonometrische Punkte
(TP) sowie zugehdrige Orientierungspunkte (OP) und Exzentren,
deren Lage auf der Erde durch Koordinaten mit Zentime-
tergenauigkeit im amtlichen Lagebezugssystem festgelegt ist. Sie
bilden die Grundlage fiir alle hoheitlichen Vermessungen (Landes-
vermessung und Liegenschaftskataster), aber auch fir technische
und wissenschaftliche Vermessungen.

Es gibt Bodenpunkte und Hochpunkte.

Ein Bodenpunkt ist in der Regel ein 0,9 m langer Granitpfeiler, des-
sen Kopf ca. 15 cm aus dem Erdreich herausragt. In Ausnahmefallen
kann der Pfeiler auch bodengleich gesetzt (,vermarkt”) sein. Die
Pfeiler haben eine Kopfflache von 16 cm x 16 cm bis 30 cm x 30 cm
mit Bohrloch, eingemeiBeltem Kreuz oder Keramikbolzen. Auf der
Kopfflache oder an den Seiten sind in Nordrichtung ein Dreieck A,
in Stdrichtung die Buchstaben ,TP” eingemeifelt. Andere Pfeiler
sind mit den Buchstaben O, FF, AF oder FW gekennzeichnet. In
Ausnahmefallen gibt es hiervon abweichende Vermarkungen auf
Bauwerken (Plastikkegel mit A und TP, Keramikbolzen u. a.).
Bodenpunkte haben unter dem Granitpfeiler in der Regel eine
Granitplatte.

Hochpunkte sind markante Bauwerksteile (z. B. Kirchturm- oder
Antennenmastspitzen), die weithin sichtbar sind und als Zielpunkt
bei Vermessungen dienen.

2. Hohenfestpunkte (HFP) sind Punkte, die mit Millimetergenauigkeit
bestimmt und fiir die Normalhéhen im amtlichen Héhen-
bezugssystem berechnet wurden. Sie bilden die Grundlage fur
groB3- und kleinrdumige Hohenvermessungen, wie z. B. topogra-
phische Vermessungen, Hohendarstellungen in Karten, Hohen-
festlegungen von Gebduden, Straen, Kanélen u. a., auch fir die
Beobachtung von Bodensenkungen.

Als HFP dienen Metallbolzen (,Mauerbolzen, Hohenmarken”). Sie
werden vorzugsweise im Mauerwerk besonders stabiler Bauwerke
(Kirchen, Briicken u. a.) so eingesetzt (,vermarkt”), dass eine Mess-
latte von 3,10 m Hohe jederzeit lotrecht auf dem Bolzen aufgehalten
werden kann.

Im unbebauten Geldnde sind die Bolzen an Pfeilern aus Granit
(,Pfeilerbolzen”) angebracht. Diese Pfeiler haben eine Kopfflache
von 25 ¢cm x 25 cm und ragen im Normalfall 20 cm aus dem Boden
hervor. Besonders bedeutsame Punkte sind unterirdisch vermarkt
(Unterirdische Festlegung - UF) und durch einen ca. 0,9 m langen
Granitpfeiler (16 cm x 16 cm) mit den Buchstaben ,NP” oberirdisch
gekennzeichnet. Im Normalfall ist er 2 m von der UF entfernt so ver-
markt, dass sein Kopf ca. 15 cm aus dem Boden ragt.

3. Festpunkte der Schwerenetze (SFP) sind Punkte, fir die mittels

gravimetrischer Messungen Schwerewerte im amtlichen Schwe-
rebezugssystem ermittelt wurden. Sie sind mit einer Genauigkeit
von 0,03 mGal (1 mGal = 10° m/s?) bestimmt und bilden die
Grundlage fir verschiedene praktische und wissenschaftliche
Arbeiten, z. B. auch fir Lagerstattenforschungen.
SFP sind mit Messingbolzen (@ 3 cm mit Aufschrift ,SFP” und A),
Pfeilern oder Platten aus Granit vermarkt. Ihre Standorte befinden
sich auf befestigten Flachen an Gebauden, in befestigten Stra3en,
aber auch in unbefestigten Wegen. Sie sind allgemein sichtbar, be-
hindern aber nicht den Verkehr. Die Granitplatten sind 60 cm x
60 cm bzw. 80 cm x 80 cm grof3 und mit einem eingemeiBelten
Dreieck A gekennzeichnet. Im Kopf der Granitpfeiler befindet sich
ein flacher Bolzen.

4. Gesetzliche Grundlage fiir die Vermarkung und den Schutz von
Vermessungsmarken ist das ,Gesetz liber das amtliche Geoinfor-

mations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
messungsgesetz - GeoVermG M-V)” vom 16. Dezember 2010
(GVOBI. M-V S.713).

Danach ist folgendes zu beachten:

Eigentiimer und Nutzungsberechtigte (Pdchter, Erbbau-
berechtigte u. &.) haben das Ein- bzw. Anbringen von Vermessungs-
marken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) auf ihren Grundstiicken und an
ihren baulichen Anlagen sowie das Errichten von Vermes-
sungssignalen fir die Dauer von Vermessungsarbeiten zu dulden.
Sie haben Handlungen zu unterlassen, die Vermessungsmarken
sowie ihre Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeintrachtigen
konnten. Hierzu zahlt auch das Anbringen von Schildern, Brief-
kasten, Lampen o. &. tber HFP, weil dadurch das lotrechte Aufstellen
der Messlatten auf den Metallbolzen nicht mehr méglich ist.

MaBnahmen, durch die Vermessungsmarken gefdahrdet werden
koénnen, sind unverziiglich der Vermessungs- und Geoinformations-
behdérde (siehe unten) mitzuteilen. Dieses gilt z. B., wenn Teile des
Gebdudes, an dem ein HFP angebracht ist, oder wenn als TP be-
stimmte Teile eines Bauwerkes (Hochpunkt) ausgebessert, umge-
baut oder abgerissen werden sollen. Geféhrdungen erfolgen auch
durch Stra3en-, Autobahn-, Eisenbahn-, Rohr- und Kabelleitungsbau.
Erkennt ein Eigentiimer oder Nutzungsberechtigter, dass Vermes-
sungsmarken bereits verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr er
kennbar oder verdndert sind, so hat er auch dieses mitzuteilen.

Mit dem Erdboden verbundene Vermessungsmarken werden von
kreisformigen Schutzflachen umgeben. Der Durchmesser der
Schutzflache betragt 2 m, d. h., halten Sie bei Ihren Arbeiten min-
destens T m Abstand vom Festpunkt! Zusatzlich werden diese
Vermessungsmarken in den meisten Féllen durch rot-weif3e
Schutzsdulen oder Schutzbuigel, die ca. T m neben der Vermes-
sungsmarke stehen, kenntlich gemacht.

Fir unmittelbare Vermoégensnachteile, die dem Eigentlimer oder
dem Nutzungsberechtigten durch die Duldungspflicht oder die
Inanspruchnahme der Schutzflache entstehen, kann eine angemes-
sene Entschadigung in Geld gefordert werden.

Der Entschadigungsanspruch verjahrt in einem Jahr, die Verjahrung
beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden
ist.

Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrldssig das
Betreten oder Befahren von Grundstiicken oder baulichen Anlagen
fur zuldssige Vermessungsarbeiten behindert, unbefugt Vermes-
sungsmarken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) einbringt, verandert oder
entfernt, ihren festen Stand oder ihre Erkennbarkeit oder ihre
Verwendbarkeit gefahrdet oder ihre Schutzflichen tiberbaut, ab-
tragt oder verandert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
GeldbuBe bis zu 5000 € geahndet werden.

Eigentiimer oder Nutzungsberechtigte konnen zur Zahlung von
Wiederherstellungskosten herangezogen werden, wenn durch ih-
re Schuld oder durch die Schuld eines Beauftragten eine Vermes-
sungsmarke entfernt, verandert oder beschadigt worden ist.
Eigentiimern, Pachtern oder anderen Nutzungsberechtigten wird
daher empfohlen, in ihrem eigenen Interesse die Punkte so kennt-
lich zu machen (z. B. durch Pfdhle), dass sie jederzeit als Hindernis
fur Landmaschinen oder andere Fahrzeuge erkannt werden kénnen.
Die mit der Feldbestellung beauftragten Personen sind anzuhalten,
die Vermessungsmarken zu beachten.

Dieses Merkblatt ist aufzubewahren und beim Verkauf oder bei der Verpachtung des Flurstiicks, auf dem der GGP, BFP, TP, OP, HFP oder

SFP liegt, an den Erwerber oder Nutzungsberechtigten weiterzugeben.

Fragen beantwortet jederzeit die zustandige untere Vermessungs- und Geoinformationsbehérde oder das

Landesamt fiir innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Amt fiir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Liibecker StraBle 289 19059 Schwerin
Telefon 0385 588-56312 oder 588-56267 Telefax 0385 588-56905 oder 588-48256260
E-Mail: Raumbezug@laiv-mv.de
Internet: http:// www.lverma-mv.de

Herausgeber:

© Landesamt fiir innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Amt flr Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Stand: Madrz 2014

Druck:

Landesamt fur innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Libecker Stral3e 287, 19059 Schwerin



Festlegungsarten der Festpunkte der geoditischen Lage-, Hohen- und Schwerenetze
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BFP/TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm
(auch bodengleich)*

GGP Granitpfeiler 30 cm x 30 cm* oder
50 cm x 50 cm*

TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsignal und Schutzsaulen

OP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsaule

HFP Granitpfeiler 25 cm x 25 cm mit
seitlichem Bolzen und Stahlschutzbugel

TP (Meckl.) Steinpfeiler bis 35 cm x 35 cm
(auch mit Keramikbolzen)*

s |
Hochpunkt (Turm Knopf u. a.)

Markstein Granitpfeiler 16 cm x 16 cm
mit,NP”

HFP Mauerbolzen (@ 2 cm bis 5,5 cm)
oder Hobhenmarke

s
vy
:

S

SFP Granitplatte 60 cm x 60 cm oder
80 cm x 80 cm

* Oft mit Schutzsédule(n) oder Stahlschutzbugel



50hertz

Elia Group

S0Hertz Transmission GmbH - HeidestraBe 2 — 10557 Berlin 50Hertz Transmission Gm bH

unigea solar projects GmbH
Johann Hittorf-StraRe 8 TGZ

i Netzbetrieb Zentrale
12489 Berlin

HeidestralRe 2
10557 Berlin

Datum
16.05.2023

Unser Zeichen
2020-002627-03-TGZ

Ansprechpartner/in
Frau Froeb
1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 28 Telefon-Durchwahl

. . 030/5150-3495
"Photovoltaikanlage Klatzow" der Stadt Altentreptow - Vorentwurf April 2023
Fax-Durchwahl

Sehr geehrte Frau Hinz, E-Mail
leitungsauskunft@50hertz.com

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. Ihre Zeichen

Nach Prufung der Unterlagen teilen wir lhnen mit, dass sichim Plangebiet derzeit |hre Nachricht vom

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan- 15.05.2023
nungsfreileitungen _und -kabel, .Umspannw_erke.,. Nachrlchtenverbmdu_ngen Sowie Ver- | . onder des Aufsichtsrates
und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nachster Zeit geplant sind. Christiaan Peeters

. N . . . Geschaftsfihrer
Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung &uRern wir uns als Leitungs-  stefan Kapferer, Vorsitz
betreiber nicht. Dr. Dirk Biermann

Sy Ivia Borcherding
Dr. Frank Golletz

Diese Stellungnahme gilt nur fiir den angefragten raumlichen Bereich und nur fiir die  Marco Nix
Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.

Sitz der Gesellschaft
. ; Berli
Freundliche GriiRe erin

Handelsregister

50Hertz Transmission GmbH Amtsgericht Charlottenburg
HRB 84446

Bankv erbindung
BNP Paribas, NL FFM
BLZ 512 106 00
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift guiltig. Konto-Nr. 9223 7410 19
IBAN:
DE75 5121 0600 9223 7410 19
BIC: BNPADEFF

USt.-1d.-Nr. DE813473551

www.50hertz.com
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Netzauskunft

Telefon 0201/36 59 - 500
PLEdoc GmbH - Postfach 12 02 55 - 45312 Essen E-Mail netzauskunft@pledoc.de

Unigea Solar Projects GmbH

Projektentwicklung zustandig  Yvonne Schemberg
Gabriele Hinz Durchwahl 0201/3659-125
Johann-Hittorf-Strale 8

12489 Berlin

Ihr Zeichen Ilhre Nachricht vom Anfrage an unser Zeichen Datum
5110202-01 15.05.2023 PLEdoc 20230503026 16.05.2023

1. Anderung des vhb. Bebauungsplan Nr. 28 ,,Photovoltaikanlage Klatzow" der Stadt
Altentreptow sowie vhb. Bebauungsplan Nr. 43 ,,Photovoltaikanlage Buchar
westlich der Bahnlinie“ der Stadt Altentreptow und 15. Anderung des
Flachennutzungsplans der Stadt Altentreptow fur den Bereich "Photovoltaikanlage
Klatzow" und "Photovoltaikanlage Buchar westlich der Bahnlinie*“; Anforderung von
Stellungnahmen gemaR § 4 Abs. 1 BauGB, Mitteilung des Umfangs und
Detailierungsgrades der Umweltpriifung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf lhre 0.g. Mallnahme und teilen lhnen hierzu mit, dass von uns
verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeflhrten Eigentimer bzw. Betreiber
von der geplanten Malinahme nicht betroffen werden:

* OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen

+ Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen

» Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nurnberg

+ Mittel-Europaische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen

» Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen

* Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
» Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen

MaRgeblich fir unsere Auskunft ist der im Ubersichtsplan__markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverlaufe dienen nur zur groben Ubersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer
erneuten Abstimmung mit uns.

Mit freundlichen Grufen
PLEdoc GmbH

Geschaftsfihrer: Marc-André Wegener

PLEdoc GmbH e Gladbecker Strale 404 « 45326 Essen Zerifiatsnummer
Telefon: 0201 / 36 59-0 « Internet: www.pledoc.de
Amtsgericht Essen - Handelsregister B 9864 « USt-IdNr. DE 170738401

ertifiziert nacl
DIN EN 1SO 9001:2015
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-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gultig-

Anlage(n)
Ubersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph)

Datenschutzhinweis:

Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der
Bearbeitung lhres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
ist Art. 6 Abs. 1 lit. ¢ DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Léschungsfrist betragt 10 Jahre, sofern nicht bei einer
von uns jahrlich durchgefiihrten Uberpriifung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Léschung oder Einschréankung und Ubertragbarkeit der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten.

Seite 2 von 2 zum Schreiben 20230503026 vom 16.05.2023 an Unigea Solar Projects GmbH
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GDMcom

GDMcom GmbH | Maximilianallee 4 04129 Leipzig

Unigea Solar Projects GmbH Ansprechpartner  Ines Urbanneck
Gabriele Hinz Telefon 0341 3504 495
Johann-Hittorf-Strale 8 E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

12489 Berlin )
Unser Zeichen PE-Nr.: 04831/23

Reg.-Nr.: 04831/23

PE-Nr. bei weiterem Schriftverkehr
bitte unbedingt angeben!

Datum 16.05.2023

1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28 ,Photovoltaikanlage
Klatzow" der Stadt Altentreptow

Ihre Anfrage/n
vom:

E-Mail 15.05.2023 GDMCOM

an: Ihr Zeichen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich fiir
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thiiringen- Sc__hwa|g b. nicht betroffen Auskunft Allgemein
Sachsen) 1 Nurnberg

ONTRAS Gastransport GmbH 2 Leipzig nicht betroffen Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH 2 Leipzig nicht betroffen Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH (,FG") ist Eigentiimer und Betreiber der Anlagen der friiheren Ferngas Thiiringen-Sachsen GmbH
(,FGT"), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thiiringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thiiringen-
Sachsen mbH (ETG).

2 Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggdf. als Eigentiimerin von Energieanlagen bekannte VNG — Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum
an den dem Geschaftsbereich ,Netz" zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS — VNG Gastransport GmbH (nunmehr
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschéftsbereich ,Speicher" zuzuordnenden
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH (ibertragen hat. Die VNG — Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentimerin
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur fiir den dargestellten Bereich und nur fiir die Anlagen der vorgenannten
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere
Auskiinfte einzuholen sind!
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Bitte priifen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthalt.
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Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.713292, 13.237051

Mit freundlichen GriiBen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gliltig.-

https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
Anlagen: Anhang

GDMcom GmbH | Maximilianallee 4 | 04129 Leipzig | Telefon 0341 3504-0 | Telefax 0341 3504-100
E-Mail info@gdmcom.de | www.gdmcom.de | Geschéftsflihrung Dirk Pohle | Amtsgericht Leipzig HRB 15861
Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG Leipzig, Konto 1 365 584, BLZ 120 300 00 | IBAN DE 98 120 300 000 00 136 558 4 | BIC BYLADEM1001
USt. ID-Nr. DE 813071383 | Zertifiziert DIN EN ISO 9001 | BS OHSAS 18001 | DIN 14675
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GDMcom

Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28
~Photovoltaikanlage Klatzow" der Stadt Altentreptow

PE-Nr.: 04831/23
Reg.-Nr.: 04831/23
ONTRAS Gastransport GmbH

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thiiringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwande gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten
Planungsgrenzen Uberschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzufiihren.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens BaumaBnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausfiihrenden rechtzeitig
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden kénnen, fiir die GDMcom fiir die
Auskunft nicht zustandig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift giiltig. —
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04831/23

~——— GDMcom

Reg.-Nr.:
PE-Nr.:

Bearbeiter:

04831/23
04831/23

Urbanneck, Ines

MaRstab: 1: 10000

gedruckt am: 16.05.2023

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH
Die Vervielfaltigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet!

Diese Karte ist nicht zur MaRentnahme geeignet.
Eventuell vorhandene Anlagen von Anlagenbetreibern werden nicht dargestellt!




Deutsche Telekom Technik GmbH, Am Rowaer Forst 1,
17094 Burg Stargard

Unigea Solar Projects GmbH
Johann-Hittorf-Strale 8

12489 Berlin

Marie Hundt | PTI 23, Team Betrieb 1, Wegesicherung

030 8353 78255 | M.Hundt@telekom.de

23.05.2023 | 1. Anderung des vhb. Bebauungsplan Nr. 28 ,,Photovoltaikanlage Klatzow" der Stadt
Altentreptow

Vorgangsnummer: 01281-2023
Bitte geben Sie im Schriftwechselimmer die Vorgangsnummer an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Deutschland GmbH - als Netzeigentimerin und Nutzungsberechtigte i. S.v. § 125 Abs. 1 TKG
— hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollméachtigt, alle Rechte und Pflichten der
Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend
die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG.

Gegen die 0. g. Planung haben wir dann keine Einwande, wenn flir die Telekom die erforderlichen
Unterhaltungs- und ErweiterungsmaRnahmen an ihrem ober- und unterirdischen Kabelnetz jederzeit
madglich sind und die nachfolgend genannten Auflagen und Hinweise eingehalten werden. Wir weisen
darauf hin, dass die in unmittelbarer Nahe der geplanten Anlage verlaufende Telekommunikationslinie der
Telekom bei eventuell auftretenden atmospharischen Entladungen besonders gefahrdet ist.

Wir bitten daher schon bei der Festlegung der Standorte einen Abstand von mindestens 15 m zwischen
den Erdungsanlagen der geplanten Anlage und der Telekommunikationslinie der Telekom zu
bertcksichtigen.

Wir empfehlen daher schon bei der Festlegung der Standorte einen ausreichenden Abstand zu unseren
Telekommunikationslinien zu berilcksichtigen.

Konnen die geforderten Schutzabstande nicht eingehalten werden sind die Kosten fiir Anderungen an den
TK-Linien oder SchutzmaRnahmen vom Veranlasser der neuen Anlagen zu tragen.

Bitte beachten Sie bei Ihren weiteren Planungen, dass keine Verpflichtung der Deutschen Telekom AG
besteht, den Solarenergiepark an das 6ffentliche Telekommunikationsnetz der Deutschen Telekom AG
anzuschlief3en.

Gegebenenfalls ist dennoch die Anbindung an das Telekommunikationsnetz der Deutschen Telekom AG auf
freiwilliger Basis und unter der Voraussetzung der Kostenerstattung durch den Vorhabentrager méglich.

Deutsche Telekom Technik GmbH | Landgrabenweg 151, 53227 Bonn | +49 228/181-0 | www.telekom.com
Konto: Postbank Saarbriicken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590
Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschaftsfiihrung: Abdurazak Mudesir (Vorsitzender), Peter Beutgen, Christian Kramm
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262
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Hierzu ist jedoch eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung des Vorhabentragers mit der
Deutschen Telekom AG erforderlich.

Unsere Leitungen sind in der Regel mit einer Uberdeckung von ca. 60 cm Innerorts, bis zu 90 cm auRerorts,
verlegt.

Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachtraglicher Veranderung
der Deckung durch StraBenumbauten u. dgl. und aus anderen Griinden mdglich.

Sollten Sicherungs- bzw. Verlegemallnahmen erforderlich sein, so sind diese rechtzeitig bei unserem
Auftragseingang unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse zu beantragen, damit fir die Priifung der
Kostentragungspflicht und ggf. Erstellung der vertraglichen Regelungen ein angemessener Zeitraum zur
Verfligung steht: T-NL-Ost-PTI-23-FS@telekom.de

Achtung folgende Hinweise bitte an die beauftragten Tiefbaufirmen weiterleiten:

Bei der Bauausflihrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen der vorhandenen
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Griinden (z. B. im Falle von Stérungen)
der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit moglich ist. Insbesondere miissen
Abdeckungen von Abzweigkasten und Kabelschachten sowie oberirdische Gehause so weit freigehalten
werden, dass sie gefahrlos gedffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden kénnen. Es ist
deshalb erforderlich, dass sich die Bauausfiihrenden vor Beginn der Arbeiten iber die Lage, der zum
Zeitpunkt der Bauausfiihrung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren und einen
Schachtschein einholen. Entweder Uber die Internetanwendung ,,Trassenauskunft Kabel*
(https://trassenauskunft-kabel.telekom.de) oder unter der Mailadresse
(planauskunft.nordost@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

Wie sie Kabelschaden vermeiden und wie sie reagieren miissen, wenn es zu einer Beschadigung kommen,
finden sie in unserm ,Infoflyer flir Tiefbaufirmen®. Hier empfehlen wir die App ,,Trassen Defender®, um
schnell und unkompliziert diese bei der Deutschen Telekom anzuzeigen. Die Kabelschutzanweisung der
Deutschen Telekom AG ist zu beachten.

Fir Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir Ihnen unter den oben genannten
Kontaktmdglichkeiten zur Verfligung. Diese Planunterlage sind nur fiir interne Zwecke zu benutzen und
nicht an Dritte weiterzugeben.

Mit freundlichen Griifen

al unterschrieben von Anlagen

H arle Hundt X : "
Ma rie H un d B 5095.05.23 13:32:25 1 Ubersichtsplan, Lagepléane

2'00' 1 Kabelschutzanweisung
i.A. 1 Infoflyer fir Tiefbaufirmen
Marie Hundt 1 Merkblatt Baumstandorte
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ll N ERLEBEN, WAS VERBINDET.

ACHTUNG,
KABEL!

Kabelschaden bei Tiefbauarbeiten?
Vorbeugen und schnell reagieren,
wenn es doch einmal passiert.

Herausgeber:

Deutsche Telekom Technik GmbH
Landgrabenweg 151 EgE H B ERLEBEN, WAS VERBINDET.
53227 Bonn



KLEINE KABEL, GROSSE FOLGEN

Kommen bei Tiefbauarbeiten Maschinen zum Einsatz, etwa beim
Ausschachten, ist besondere Vorsicht gefragt. Denn schon kleine
Beschadigungen an Telekommunikationsleitungen kénnen grofie
Folgen haben.

Dabei kommt es nicht auf die Gréfie an: Nicht nur Beschadigungen an
grofien Kabelanlagen haben enorme Auswirkungen, auch bei kleinen
Kabeln oder Rohrchen sind die Folgen oft grofier als gedacht - vor
allem, wenn Glasfaserkabel betroffen sind:

Hilfsbeddrftige erreichen durch den Ausfall der Notrufleitungen
unter Umstanden weder Rettungsdienst, Polizei, noch Feuerwehr.

= Kunden kénnen durch den Ausfall der EC-Lesegeréte in Geschéften
nicht mehr mit Karte zahlen.

In meist tausenden Haushalten fallt das Internet, Fernsehen und die
Telefonie aus.

= Auch Sie kdnnen davon betroffen sein.

Eine Instandsetzung ist zudem teuer - beugen Sie deshalb vor.

KABELSCHADEN VERMEIDEN

Um Schéaden zu vermeiden, nutzen Sie deshalb die Trassenauskunft
fir die Kabel der Deutschen Telekom

https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
und beachten Sie die dortigen Mainahmen zum Kabelschutz.
= Nutzen Sie Kabellagepléne.

= Verwenden Sie ein Kabelsuchgerat.

SCHADEN MELDEN

Sollte dennoch ein Kabel beschadigt worden sein, helfen Sie mit, die
Auswirkungen zu reduzieren:

= Melden Sie alle Schaden,
= auch Schéaden, die Sie vorfinden und nicht verursacht haben.

Das geht per Hotline: 0800330 1000 / 0800330 2000 - oder noch
schneller mit der App ,Trassen Defender”.

SCHNELL & BEQUEM PER APP

Mit der kostenlosen App ,Trassen Defender” kénnen Sie schnell und
einfach einen Schaden melden. Ohne Wartezeit. Rund um die Uhr. Mit
nur wenigen Klicks:

= Art und Umfang angeben

= Foto des Schadens hochladen

= Automatisch generierte GPS-Daten bestatigen

# Download on the GET IT ON
[ ¢ App Store r\ Google Play




Bei Beschadigung von Telekommunikationslinien ' der Telekom Deutschland GmbH, kann Lebensgefahr fiir
damit in Berlihrung kommende Personen bestehen.

Von unbeschéadigten Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH mit isolierender
Auflenhiille gehen auf der Trasse keine Gefahren aus.

Von Erdern und erdfhlig verlegten Kabeln (Kabel mit metallischem Auenmantel) kénnen insbesondere bei
Gewitter Gefahren ausgehen. Gem. DIN VDE 0105 Teil 100, Abschnitt 6.1.2 Wetterbedingungen, sollen bei
Geuwitter die Arbeiten an diesen Anlagen eingestellt werden.

Glasfaserkabel sind auf der KabelauBenhille mit einem ™" gekennzeichnet. Hier kann es bei einem

direkten Hineinblicken in den Lichtwellenleiter zu einer Schadigung des Auges kommen. Bei Beschadigung
von Telekommunikationslinien gilt immer:

Alle Arbeiter missen sich aus dem Gefahrenbereich der Kabelbeschadigung entfernen. Die Telekom
Deutschland GmbH ist unverziiglich und auf dem schnellsten Wege zu benachrichtigen, damit der Schaden
behoben werden kann.

3. Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich der unter Ziffer 1 bezeichneten Art ist deshalb
entweder Uber das Internet unter der Adresse https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder bei der fiir das
Leitungsnetz zustandigen Niederlassung (Telekontakt: 0800/3301000) festzustellen, ob und wo in der Nahe
der Arbeitsstelle Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH liegen, die durch die Arbeiten
gefahrdet werden konnen.

Teilweise sind Telekommunikationslinien metallfrei ausgefiihrt und mit elektronischen Markierern
gekennzeichnet. Diese Markierer (Frequenzen der passiven Schwingkreise gemafl 3M-Industriestandard
101,4 kHz) sind im Lageplan mit D dargestellt und mit geeigneten marktiblichen Ortungsgeréaten sicher zu
lokalisieren.

4. Sind Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH vorhanden, so ist die Aufnahme der
Arbeiten der zustandigen Niederlassung rechtzeitig vorher schriftlich, in eiligen Fallen telefonisch voraus,
mitzuteilen, damit - wenn notig, durch Beauftragte an Ort und Stelle - ndhere Hinweise Uiber deren Lage gegeben
werden kénnen.

5. Jede unbeabsichtigte Freilegung bzw. Beschadigung von Telekommunikationslinien der Telekom
Deutschland GmbH ist der zustandigen Niederlassung unverziiglich und auf dem schnellsten Wege zu melden.
Ist ein direkter Ansprechpartner nicht bekannt, so kann eine Schadensmeldung Uber die App ,Trassen
Defender” (erhaltlich im Google Playstore und Apple Store), https://trassenauskunftkabel.telekom.de
,Kabelschaden melden” oder unter 0800/3301000 gemeldet werden. Bei Nachfragen des Sprachcomputers
bitte immer ,Kabelschaden® angeben.)

Freigelegte Telekommunikationslinien sind zu sichern und vor Beschadigung und Diebstahl zu schiitzen. Die
Erdarbeiten sind an Stellen mit freigelegten Kabeln bis zum Eintreffen des Beauftragten der Telekom
Deutschland GmbH einzustellen.

6. Bei Arbeiten in der Nahe von unterirdischen Telekommunikationslinien diirfen spitze oder scharfe Werkzeuge
(Bohrer, Spitzhacke, Spaten, Stof3eisen) nur so gehandhabt werden, dass sie hdchstens bis zu einer Tiefe von
10 cm Uber der Telekommunikationslinie in das Erdreich eindringen. Flr die weiteren Arbeiten sind stumpfe
Gerate, wie Schaufeln usw., zu verwenden, die moglichst waagerecht zu fiihren und vorsichtig zu handhaben

! Betrieben werden u.a.;
-Telekomkabel (Kupferkabel und Glasfaserkabel)
- Telekomkabel mit Fernspeisestromkreisen

- Kabel (Energiekabel), die abgesetzte Technik mit Energie versorgen

Stand: 02.05.2022 Seite 2 von 6



sind. Spitze Gerate (Dorne, Schnurpfahle) dirfen oberhalb von Telekommunikationslinien nur eingetrieben
werden, wenn sie mit einem fest angebrachten Teller oder Querriegel versehen sind, um ein zu tiefes Eindringen
zu verhindern und damit eine Beschadigung der Telekommunikationslinien sicher auszuschliefien. Da mit
Ausweichungen der Lage oder mit breiteren Kabelrohrverbdnden gerechnet werden muss, sind die gleichen
Verhaltensmafinahmen auch in einer Breite bis zu 50 cm rechts und links der Telekommunikationslinie zu
beachten. Bei der Anwendung maschineller Baugerate in der Nahe von Telekommunikationslinien ist ein
solcher Abstand zu wahren, dass eine Beschadigung der Telekommunikationslinie ausgeschlossen ist. Ist die
Lage oder die Tiefenlage nicht bekannt, so ist besondere Vorsicht geboten. Gegebenenfalls muss der Verlauf
der Telekommunikationslinie durch in vorsichtiger Arbeit herzustellender Querschlage ermittelt werden.

7.In Graben, in denen Kabel freigelegt worden sind, ist die Erde zunédchst nur bis in die Hohe des Kabelauflagers
einzufillen und fest zu stampfen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Auflager des Kabels glatt und steinfrei ist.
Sodann ist auf das Kabel eine 10 cm hohe Schicht loser, steinfreier Erde aufzubringen und mit Stampfen
fortzufahren, und zwar zunachst sehr vorsichtig mittels holzerner Flachstampfer. Falls sich der Bodenaushub
zum Wiedereinflllen nicht eignet, ist Sand einzubauen. Durch Feststampfen steinigen Bodens unmittelbar tiber
dem Kabel kann dieses leicht beschadigt werden.

8. Bei der Reinigung von Wasserdurchlassen, um die Telekommunikationslinien herumgefihrt sind, sind die
Gerate so vorsichtig zu handhaben, dass die Telekommunikationslinien nicht beschadigt werden.

9. Jede Erdarbeiten ausflihrende Person oder Firma ist verpflichtet, alle gebotene Sorgfalt aufzuwenden.
Insbesondere missen Hilfskrafte genauestens an- und eingewiesen werden, um der bei Erdarbeiten immer
bestehenden Gefahr einer Beschadigung von Telekommunikationslinien zu begegnen. Nur so kann sie
verhindern, dass sie zum Schadenersatz herangezogen wird.

10. Die Anwesenheit eines Beauftragten der Telekom Deutschland GmbH an der Aufgrabungsstelle hat keinen
Einfluss auf die Verantwortlichkeit des Aufgrabenden in Bezug auf die von der Person verursachten Schaden
an Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH. Der Beauftragte der Telekom Deutschland
GmbH hat keine Anweisungsbefugnis gegentiber den Arbeitskréften der die Aufgrabung durchfihrenden
Firma.
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ERLAUTERUNGEN DER ZEICHEN UND ABKURZUNGEN IN DEN LAGE-
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Kabelrohrtrasse mit mindestens einem Rohr
—rmam= Kabeltrasse alle Kabel erdverlegt
—————— Kabeltrasse oberirdisch verlegt

6 Betriebsgebaude

Kabelschacht mit 2 Einstiegsoffnungen
Kabelschacht mit 1 Einstiegsoffnung

o

% Kabelrohrverband aus 2 x 3 Kabelkanalrohren (KKR -Auiendurchmesser 110 mm)
I
[}

T,
1

11 Kabelkanal aus Kabelkanalformstein (KKF) mit 2 Zugéffnungen

I— - Abzweigkasten mit Erdkabel zum Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) im Gebaude

Querschnittsbild der in einer Trasse verlaufenden Telekommunikationsanlage:
@O® OOO0040O7x12 hier: 2 Erdkabel und 4 Kunststoffrohre (Auendurchmesser 40 mm) und ein SNRV 7x12

0,4 Ubd hier: 3 Betonformsteine und 1 Stahlhalbrohr doppelt mit einer Uberdeckung (Ubd) von 0,4m

Rohr-Unterbrechungsstelle

Im Erdreich verbliebener Teil eines aufgegebenen Kabelschachtes mit nicht im Betrieb
befindlichen vorhandenen Erdkabel und aufgegebener vorhandener Verbindungsstelle

Mit Halbrohren bzw. Schraubklemmfitting Gberbriickte Rohr-Unterbrechungsstelle

Abzweigkasten / Unterflurbehalter mit unbelegter Kabelkanal-Hauszufhrung

Kabelschacht, verschlossen / Kabelschacht, verschlossen und elektronisch geschiitzt
Kabelverzweiger / Gf-Netzverteiler / Einspeisepunkt 230VAC / Abgesetzte EVs-Gruppe
Rohrende, Beginn der Erdkabelverlegung

Abzweigmuffe mit Erdkabel zum Telefonhauschen, -zelle, -haube, -séule, Telestation

Unmittelbar im Erdreich ausgelegtes Telekom-Kabel; abgedeckt
- mit Mauerziegel oder Abdeckplatten, (kann auch doppelt abgedeckt sein)

- mit Kabelabdeckhauben
I _ o .
I o0 zwei Kabel mit Trassenwarnband
|
- 65 2 Kabelschutzrohre aus Kunststoff, Stahl, verzinktem Stahl oder Beton;
! (0] ab der Strichlinie in Pfeilrichtung 6,5 m lang
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Kabelmarke (aus Kunststoff) oder Kabelmerkstein (aus Beton)
Kabelmarke mit elektronischem Markierer

elektronischer Markierer ohne Kabelmarke (unterirdisch verlegt)

Kennzeichnung der Einmessachse durch eine Strichlinie, auf die alle Abstand-Mafle
i zum Kabelverband (Kabel Nr. 4 bis 6) bezogen sind.
! l; oder %6 Hinweis auf Gefahrdung durch Fernspeisung, soweit der Grenzwert nach VDE 800, Teil 3
I Uberschritten wird und Ortsspeisung mit 230 V(AC)/400V(DC)
|
; '.‘ SL Schirmleiter Giber Erdkabel

- Fremdes Starkstromkabel / fremdes Fernmeldekabel (+Text)

- Rohrleitung flr fliissige oder gasférmige Stoffe (Gas, Wasser, Erddl, Fernheizung)
Erder aus Kupferseil / verzinktem Stahldraht als Oberflachenerder
Oberflachenerder mit abschlieBendem Tiefenerder (Erdungsstab)
Korrosionsschutzseinrichtung / Potentialmess- oder -abgleichpunkt in EVz-Saule

Erdkabelmesspunkt

Uber Stichkabel angeschlossene Wannenmuffe mit ZWR in direkter Nahe an einer Muffe / BK-

Verstarkergehduse

Muffe mit Gber Stichkabel angeschlossener Wannenmuffe mit ZWR in >2m Entfernung zu einer

-0 VS
|
|
? M Mast, Beginn der Luftkabelverlegung
1
1
®- -0 Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) Kupfer
6_ _# Glasfaser-Abschlusspunkt (GF-AP)
V
iVP Kabel mit Verlegepflug eingepfliigt
\Y
! C—)VP Rohr mit Verlegepflug eingepfliigt
|
\Y
i C—)SB Rohr mit Spllbohrverfahren eingebracht
"V
IC—)BV Rohr mit Bodenverdrangung eingebracht
|
. gMﬂ Rohr/SNRV mit Nanotrenching eingebracht.
|
.V
|C-)MT2 Rohr/SNRV mit Mikrotrenching eingebracht.
Vv
!éMT?a Rohr/SNRV mit Minitrenching eingebracht.
|
;gMT4 Rohr/SNRV mit Makro-/ Loffeltrenching eingebracht.

Telekommunikationslinien werden als Einstrichdarstellung im Lageplan dargestellt. Der tatsachliche Umfang
der Anlage ist der Querschnittsdarstellung zu entnehmen.
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Lediglich die in den Planen vermerkten Mafe (nicht die zeichnerische Darstellung!) geben einen Anhalt fiir die
Lage der dargestellten Telekommunikationslinien. Einmessungen an Kabelrohrverbanden beziehen sich auf
die Mitte der Kabelschacht-Abdeckung. Alle Mafie sind in Meter vermerkt.

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von nachtréglicher Bautatigkeit zu Verdnderungen in der Verlegetiefe der
Telekommunikationslinien kommen kann! Im Bereich von Verbindungsmuffen, Rohrunterbrechungen und
Kabelverbanden ist mit grofieren Ausbiegungen der Kabellage zu rechnen!

Im Bereich der Kabeleinflihrungen von Multifunktionsgehausen, Kabelverzweigern und sonstigen
Verteileinrichtungen ist besondere Vorsicht geboten.

Kreuzungen und Néherungen von Starkstromkabeln und Rohrleitungen sind nur eingezeichnet worden, soweit
sie bei Arbeiten an den Telekommunikationslinien vorgefunden wurden oder in anderer Weise nachtraglich

bekanntgeworden sind.

Oberflachenmerkmale und deren Abklrzungen sind der DIN 18 702 ,Zeichen fiir Vermessungsrisse,
grofBmaBstébige Karten und Plane” zu entnehmen.
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FBO 3 Anhang 4 S. 1
Merkblatt
uber
Baumstandorte und unterirdische
Ver- und Entsorgungsanlagen
(Ausgabe 1989)
1 Einleitung standige und ungefahrdete Trassen flir uVEA sowie die

Der verstarkte Einsatz leitungsgebundener Energie-
trager, der steigende Versorgungskomfort, die zu-
nehmende Verdichtung der Ver- und Entsorgung und
die Entwicklung neuer Kommunikationstechniken haben
dazu geflhrt, daB die Trassen fiir unterirdische Ver-
und Entsorgungsanlagen (UVEA) in den &ffentlichen
Verkehrsflachen weitgehend ausgenutzt sind.

Die Verpflichtung zur Pflanzung und Erhaltung der
Baume fuhrt in vielen Fallen zu Interessenkonflikten
zwischen den Aufgaben der Ver- und Entsorgungs-
unternehmen (VEU) und der Aufgabe der Griinflachen-
amter.

Fir ein geregeltes und schadloses Nebeneinander von
uVEA und Anpflanzungen ist daher Sorge zu tragen.

2 Aufgabenstellung
2.1

2.1.1 Die Erhaltung des Baumbestandes sowie die
weitere Bepflanzung und Begrlinung der StraBen,
Wege und Platze und das Abschirmen von Verkehrs-
wegen durch Bepflanzungen sind wichtige stadtebau-
liche und stadthygienische Aufgaben.

Auftrag der Griinflichenamter

Die Grunflachenamter haben entsprechende Be-
schlisse der politischen Gremien umzusetzen bzw.
eigene Planungen umzusetzen.

2.1.2 Zum Schutz von Baumen sind die beein-
trachtigenden MaBnahmen aus anderen als aus
gartenbautechnischen Griinden auf ein MindestmaB zu
reduzieren. Der Lebensbereich der Baume soll von
technischen Einrichtungen freigehalten werden, da bei
Betrieb, Unterhaltung und Reparatur dieser Einrichtun-
gen schadliche Einwirkungen eintreten kénnen.

Fir BaumaBnahmen im Bereich von Baumen sind
Schutzabstande einzuhalten bzw. SchutzmaBnahmen
vorzusehen.

2.2 Auftrag der Ver- und
Entsorgungsunternehmen (VEU)

2.2.1 Die VEU haben die gesetzliche Pflicht — die
DBP das Recht gemaB Telegraphenwegegesetz — zur
Sicherstellung der Ver- und Entsorgung.

2.2.2 In den Konzessionsvertragen und sonstigen
Wegerechtsvereinbarungen sind das Recht auf selb-

dem Bestand und der Betriebssicherheit dienenden
Leitungsrechte festgelegt.

Grundsétzlich sind die Trassen der uVEA von Bepflan-
zungen, Anschittungen, Uberbauungen usw. freizu-
halten.

2.3 Problemstellung

2.3.1 Die Existenz von Baumen kann gefahrdet
werden durch:

Entfernen von Haltewurzeln, dadurch Umsturz-
gefahr

Entfernen von Feinwurzeln bei zu geringem
Abstand zum Stamm, dadurch Absterben als Folge
von Unterversorgung

Pilzinfektion (kein Gegenmittel} als Folge von
Stamm- und Wurzelverletzungen

Verfilllen der Baugrube mit pflanzenfeindlichen
Stoffen und Materialien

Dauerdrainagewirkung beim Verflillen der Bau-
grube mit ungeeigneten Materialien

langerfristige oder dauernde Grund- oder Schich-
tenwasserabsenkung

Verdichtung des Wurzelraumes durch Belastung
der Wurzelflache mit Materialien, Geraten oder
Fahrzeugen

Uberdeckung bzw. Eindeckung des Stammes
durch Auffillungen

Aufheizen des Bodens durch Fernheizungen oder
hoch belastete Stromkabel

Austrocknung des Wurzelraumes

Austreten von leitungstransportierten Stoffen im
Lebensbereich der Baume

Beschadigung von Stamm und Krone.

Die Beurteilung der Standsicherheit von Baumen kann
durch nachtraglich eingebaute Leitungen erschwert
werden. Dies kann zu erhdhten Risiken fir Personen
und Sachen durch nicht rechtzeitig erkannte Umsturz-
gefahr flhren.

2.3.2 Die Betriebssicherheit von uVEA kann gefahr-
det werden durch:

— Wurzeln von Baumen, die sowohl uVEA als auch
Kabel- und Rohrumhdillungen, Muffen, Rohrverbin-
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dungen und Hydrantenentleerungen verdrangen,
beschéadigen oder unwirksam machen kénnen

— Belastungen durch Kippmomente, die vom Baum
ausgehen

— Entwurzelungen von Baumen bei Sturm- und
Schneebruchschaden

— Verwendung aggressiver Béden und Materialien
bei Pflanzungen

— Verwendung von Diingemitteln, die den Leitungs-
werkstoff, dessen Umhiillung oder die Dichtung
angreifen

— Arbeiten an Pflanzgruben oder am Wurzelwerk

— Entzug von Feuchtigkeit aus dem Erdboden durch
Béaume, der zu einer Reduzierung der Strombelast-
barkeit und der Lebensdauer von Kabeln fiihrt

— erschwerte Uberwachung des Betriebszustandes

— erschwerte Schadensbehebung und damit langere
Versorgungsunterbrechungen

— Erh6éhung der Blitzgefahr fiir unterirdische Versor-
gungsanlagen durch die Ableitfunktion der Baume.

Insgesamt konnen Betrieb, Uberwachung und Repara-
tur von uVEA durch B&aume oder fest eingebaute
Pflanzkiibel erschwert und zeitaufwendig werden.

Die erschwerte Zuganglichkeit kann im Schadensfall
zu erhohten Risiken (z. B. bei Gas) fiir Personen und
Sachen flihren.

24 Zusammenwirken der Beteiligten

Die konkurrierenden Interessen erfordern die gegen-
seitige Ricksichtnahme und ein rechtzeitiges Zu-
sammenwirken aller Beteiligten bei der Planung und
Durchfihrung von Bau- und UnterhaltungsmaB-
nahmen.

Ziel ist, die gesetzlich geforderte Ver- und Entsor-
gungssicherheit und den 6ffentlichen Auftrag zur
Begrinung zu koordinieren.

Bei Beginn der Planungen fur Baumpflanzungen sind
deshalb Gber eine Koordinierungsstelle (Kost) alle im
StraBenbereich tangierten VEU zur Stellungnahme
aufzufordern, damit ihre Belange hinsichtlich der
vorhandenen und geplanten uVEA bericksichtigt und
evtl. notwendige SchutzmaBnahmen getroffen werden
kdnnen.

Bei Beginn der Planungen von unterirdischen Ver- und
Entsorgungsanlagen im Bereich vorhandener Baume
sind die zustandigen Garten- oder Griinflachenamter
zur Stellungnahme aufzufordern, damit der Schutz der
Baume durch besondere Bauweisen oder SchutzmaB-
nahmen gewébhrleistet wird.

Bei der Festlegung von Leitungstrassen zur Verlegung
von uVEA sind Trassen flir Baumpflanzungen zu
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bericksichtigen. Dies gilt besonders fiir neu anzu-
legende StraBenflachen, aber auch fiir bestehende
Verkehrsflachen, bei denen eine nachtragliche Begrii-
nung oder straBenbautechnische UmbaumaBnahme
zu erwarten sind.

3 Pflanzungen von Baumen im Bereich
bestehender unterirdischer Ver- und
Entsorgungsanlagen

3.1 Planung

Werden PflanzmaBnahmen im Bereich 6ffentlicher
Flachen von den Griinflichenamtern geplant, so sind
die Betreiber von Ver- und Entsorgungsanlagen recht-
zeitig in die Planung einzubeziehen. Hierzu ist den
Leitungstragern ein Lageplan, in der Regel M 1:500,
vorzulegen, in den die vorhandenen und geplanten
Baumstandorte eingetragen sind.

Die Planung neuer Baumstandorte ist auf Grund des
Leitungsbestandes und der Baumart im Einzelfalle
abzustimmen. Insbesondere die vorhandenen Haus-
anschlisse sind zu beachten.

Leitungstrassen sind grundsatzlich von Baumpflanzun-
gen freizuhalten. Die Leitungsabstiande der DIN 1998
konnen nicht immer maBgebend sein. Die dort ange-
gebenen MaBe sollen nur Empfehlung fir die Planung
sein. Insbesondere in den verdichteten Kernbereichen
der Innenstédte konnen die Abstande der DIN 1998 des
ofteren nicht eingehalten werden.

Um den Forderungen nach Begriinung der Innenstadte
Rechnung tragen zu kénnen, missen besondere MaB-
nahmen getroffen werden, wenn die Pflanzungen dicht
an bestehenden uVEA vorgenommen werden.

Es ist zu berlcksichtigen, daB die Wurzeln des
StraBenbaumes Uber die angegebenen Abstiande
hinausreichen und er diese lber weite Strecken dort
ausbildet, wo er ein entsprechendes Angebot an Nahr-
stoffen, Wasser und Luft vorfindet.

3.2 Abstande von Baumpflanzungen zu
bestehenden Versorgungsieitungen

Die nachfolgenden MaBe beziehen sich auf den hori-
zontalen Abstand der Stammachse von der AuBenhaut
der Versorgungsanlage.

3.2.1 Abstande Uber 2,50 m

Bei einem Abstand von Uber 2,50 m sind SchutzmaB-
nahmen in der Regel nicht erforderlich.

3.2.2 Abstiande von 1,00-2,50 m

Bei einem Abstand zwischen 1,00 und 2,50 m ist in
Abhéngigkeit von Baum- und Leitungsart der Einsatz
von SchutzmafBnahmen zu prifen.
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3.2.3 Abstande unter 1,00 m

Bei einem Abstand unter 1,00 m ist eine Baumpflan-
zung im Ausnahmefall unter Abwéagung der Risiken
moglich. SchutzmaBnahmen sind zu vereinbaren.

3.3 Abstande von Baumpflanzungen zu
bestehenden Entsorgungsleitungen

Die nachfolgenden MaBe beziehen sich auf den hori-
zontalen Abstand der Stammachse von der AuBenhaut
der Entsorgungsanlage.

3.3.1 Abstande tber 2,50 m

Bei einem Abstand Uber 2,50 m sind SchutzmaB-
nahmen in der Regel nicht erforderlich; der Bauzustand
der Entsorgungsanlage ist zu berucksichtigen.

3.3.2 Absténde unter 2,50 m

Bei Abstanden unter 2,50 m sind SchutzmaBnahmen
gegen Durchwurzelungen erforderlich, wenn die
Kanaltiefe nicht mehr als 2,00 m betragt.

Bei Abstanden unter 1,50 m kénnen Reparaturen nicht
mehr durchgefiihrt werden, ohne den Baum zu beseiti-
gen oder aufwendige Bauverfahren anzuwenden.

3.4 Pflanzgruben

Pflanzgruben sind von Hand anzulegen, wenn die
AuBenkante einen geringeren Abstand als 0,50 m zur
AuBenhaut der uVEA hat.

3.5 Pflanzabstande der Baume untereinander

Der Pflanzabstand der Baume, die in einer Baumreihe
parallel zu einer uVEA gepflanzt werden sollen, ist
abhangig von der Baumart, dem Abstand von der
Leitungstrasse und von der Leitungsart.

Er soll fir kleinkronige Baume wegen der Regelrohr-
lange 6,00 m nicht unterschreiten, groBkronige Baume
bendétigen groBere Abstande.

3.6 Abstand von Baumpflanzungen zu
oberirdischen Leitungselementen

Der Pflanzabstand von Baumen zu oberirdischen
Leitungselementen (Schachte, Armaturen, Hydranten,
Verteilerschranke usw.) soll in der Regel 2,00 m nicht
unterschreiten. Diese Elemente miissen aus Sicher-
heitsgriinden jederzeit zuganglich sein.

3.7 SchutzmaBnahmen

Sofern nach 3.2 und 3.3 SchutzmaBnahmen erforder-
lich werden, bedurfen diese der Abstimmung zwischen
den Beteiligten.

Mdglich sind z. B.:

— Trennwénde aus Stahl, Beton oder wurzelfeste
Kunststoffplatten
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— ringférmige Trennwand

— Schutzrohre, langsgeteilte Schutzrohre.

Ungeeignet sind z. B.:

— dunnwandige Folien (d < 2 mm), Abdeckhauben,
Trennwande mit ungeschutzten Fugen

— Kabelkanalformsteine aus Beton.

3.7.1 Einbau von parallelen Trennwéanden (System-
skizze s. Anlage 1)

Trennwande mussen von der Oberflaiche bis min-
destens auf Sohlhéhe der uVEA gefilhrt werden. Sie
missen aus schwer verrottbarem Material sein, d. h.
Beton, Stahl oder geeignete Kunststoffe.

Der Abstand zwischen der Trennwand und der unter-
irdischen Leitung soll im Regelfall 0,30 m, bei Verlege-
tiefen > 1,25 m, 0,50 m nicht unterschreiten.

Die Lange der Trennwand soll — gemessen vom
Stamm — je nach Baumart, beidseitig 1,50-2,00 m
betragen.

3.7.2 Ringférmige Trennwéande (Systemskizze s.
Anlage 2)

Ringformige Trennwande (Beton- oder Kunststoffringe)
bieten sich im Ausnahmefall als SchutzmaBnahme an,
wenn der Baum zwischen Versorgungsleitungen ge-
pflanzt werden soll.

Die Verwendung von halbierten Ringen ist anzu-
streben, um den Wasserhaushalt innerhalb des Schutz-
ringes zu verbessern und teilweisen Wurzelaustritt zu
ermdglichen.

Die Mindestabstande fir ein Arbeiten an den uVEA
gelten wie unter 3.7.1. Die Tiefe der ringfdrmigen Trenn-
wande muB bis auf Sohlhéhe reichen, aber nur maxi-
mal 0,80 m betragen.

Da nur wenige kieinkronige Baume far diese Pflanz-
form geeignet sind, ist eine beidseitige Anordnung von
Trennwénden gem. 3.7.1 vorzuziehen, um das Wachs-
tum des Baumes sicherzustellen.

3.7.3 Langsgeteilte Schutzrohre

Der Einbau von langsgeteilten Schutzrohren sollte fur
Rohrleitungen auf Einzelfélle beschrankt werden.

Die Lange der langsgeteilten Schutzrohre soll, ge-
messen vom Stamm, beidseitig 2,00 m betragen.

Langsgeteilte Kunststoff-Schutzrohre sind bei Kabel-
leitungen den Trennwénden nach 3.7.1 und 3.7.2
vorzuziehen, dirfen jedoch bei hochbelasteten Stark-
stromkabeln eine Léange von 4,00 m im Einzelfall nicht
Uberschreiten. Die Schutzrohre sollten allseitig dicht
verschlossen sein. Tonhalbschalen schiitzen Kabel
nicht vor Baumwurzeln.
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3.8 Pflanzbehilter

Ist wegen uVEA eine Baumpflanzung in der StraBe
nicht méglich, so kénnen in Einzelfallen Pflanzbehalter
unter Beachtung der Geholzauswahl in entsprechen-
der GréBe in Frage kommen.

3.8.1 Aufstellung von Pflanzkiibeln

Pflanzkiibel kénnen Gber uVEA aufgestellt werden,
wenn gewdébhrleistet ist, daB sie einschlieBlich der
Bepflanzung abhebbar und transportierbar sind.

3.8.2 Hochbeete und Pflanztrdge ohne Bodenplatte

Hier gelten im Einzelfall die SchutzmaBnahmen nach
3.2

3.8.3 Pflanztrége unter Gelande

Pitanztrége unter Gelande sind ungeeignet, da sie das
Baumwachstum behindern und nicht den angestrebten
Schutz der uvVEA bieten.

4 Bau von uVEA im Wurzelbereich
vorhandener Baume

(Systemskizze s. Anlage 3)
4.1 Planung

Werden uVEA im Bereich vorhandener Baume geplant,
so sind die Grinflachenamter in die Planung einzu-
beziehen.

Sind keine entsprechenden Unterlagen vorhanden, so
sind die Baumstandorte vom Veranlasser einzumes-
sen und im Lageplan, in der Regel im MaBstab 1 :500,
darzustellen.

Es ist der Leitungsbestand aller tangierten VEU fest-
zustellen und ihre Stellungnahme einzuholen.

Bei der Festlegung der Trasse der uVEA sind die
Lebensmoglichkeiten der Baume und der spatere
Betrieb sowie die Wartung der Anlagen zu beriicksich-
tigen.

Es ist in jedem Einzelfall zu prifen, ob bei Erdkabel-
verlegungen fir spatere Netzerweiterungen zuséatz-
liche Leerrohre im Wurzelbereich verlegt werden.

Bereits im Planungsstadium sind wurzelschiitzende
MaBnahmen wie Durchbohrungen, Durchpressungen
oder der Bau von Wurzelvorhangen in Abstimmung mit
den Grunflaichenamtern zu pruafen.

4.2 Abstinde von uVEA zu Baumen

Grundsatzlich sollen Aufgrabungen nicht dichter als
2,50 m vom Stamm ausgefuhrt werden.

Kommt ein geringer Abstand in Betracht, so kénnen im
Einvernehmen der Beteiligten SchutzmaBnahmen in
Abhéngigkeit vom vorhandenen Wurzelwerk verein-
bart werden.
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Innerhalb des Wurzelbereiches dirfen Schachtungen
nur in Handarbeit ausgefuhrt werden.

Bei der Anwendung von SonderschutzmaBnahmen
sind DIN 18 920 und »Richtlinien fir die Anlage von
StraBen, Teil: Landschaftsgestaltung RAS-LG, Ab-
schnitt 4: Schutz von Baumen und Strauchern im
Bereich von Baustellen RAS-LG 4« zu beachten.

4.3 Durchfiihrung der Erdarbeiten

Wird der Wurzelbereich von Baumen bei der Verlegung
von uVEA angeschnitten, so ist der ausgehobene oder
verbesserte Boden wieder in den Graben einzubrin-
gen, sofern nicht aus Griinden des StraBenbaues oder
der Leitungsverlegung andere MaBnahmen erforder-
lich werden.

Diese sind mit den Grinflachenamtern abzustimmen.

Far die Leitungszonen gelten die Vorschriften der
jeweiligen Leitungsbetreiber.

Arbeiten im Wurzelbereich von Baumen sind in mog-
lichst kurzer Zeit durchzufiihren, um den EinfluB von
Trockenheit und Frost zu begrenzen. Gegebenenfalls
ist zu wassern. Mussen Wurzeln durchtrennt werden,
sind sie schneidend zu durchtrennen, gréBere Schnitt-
stellen zu glatten und mit WundverschluBmittel zu ver-
sorgen.

Wird durch die BaumaBnahmen die Standsicherheit
von Baumen gefahrdet, muBB eine Verankerung er-
folgen.

5 MaBnahmen bei geplanten
Unterhaltungsarbeiten

5.1 MaBnahmen der Ver- und Entsorgungs-
unternehmen

Arbeiten an bestehenden uVEA innerhalb von Baum-
pflanzungen sind mit dem Grinflachenamt abzu-
stimmen. Im dbrigen gilt Abschnitt 4.

5.2 MaBnahmen der Griinflichenéamter

Bei Aufgrabungsarbeiten, BodenliftungsmaBnahmen,
Injektionsdiingungen und beim Eintreiben von Pfahlen
besteht Erkundigungspflicht nach vorhandenen Ver-
sorgungs- und HausanschluBleitungen.

Arbeiten im Bereich von vorhandenen uVEA sind recht-
zeitig mit dem VEU abzustimmen.

6 SofortmaBnahmen bei Stérungen und
Schaden

6.1 Stérungen an uVEA

Bei nicht vorgeplanten unaufschiebbaren Reparatur-
arbeiten (z. B. in Stérungsfallen) im Bereich von Baum-
pflanzungen ist das VEU berechtigt, insbesondere zur
Abwendung einer unmittelbar drohenden Gefahr fiir
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Personen, Sachwerte etc. oder zur Aufrechterhaltung 6.2 Schéaden an Baumen
ggr .Ver-nun: dETItS(:Zl#]?’ rrrf1(|)t geT.c/:‘::)e:; nBEOfr?:] znu Bei Windwurf und Entfernen des Wurzelstockes von
ginnen und alle hierlur erioraeriichen Matnanmen, Baumen sind die VEU sofort zu benachrichtigen, wenn

u. a. auch das Fallen von Baumen, durchzufihren. Die
zustandigen Amter werden zum nachstmdglichen Zeit-
punkt von diesen MaBnahmen verstandigt.

UVEA betroffen sein kdnnen.

Anlage 1 zum Merkblatt iiber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen

Einbau von parallelen Trennwénden
(Systemskizze zu Abschnitt 3.7.1)
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Anlage 2 zum Merkblatt (iber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen

Ringférmige Trennwénde
) . /
(Systemskizze zu Abschnitt 3.7.2) N

; o
| @ 1,5012.00 m |- 0,3L m vorh.
1 T Leitungen
|
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s i
| i
] 'I]'
§
I

01N |
EEEN

Offnungen fur Wurzelaustritt
und Wasseraustausch anstreben

Anlage 3 zum Merkblatt iiber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen

Bau von uVEA im Wurzelbereich vorhandener Baume
(Systemskizze zu Abschnitt 4)

Offene Baugrube im Wurzel-

Durchbohren od. Durchpressen bereich nur in Handschachtung

- Leitungen in
- Schufzrohren verlegen

Leitungen in eingepreBte oder
eingebohrte Schutzrohre verlegt

IR
o
3

_ | Entwasserungs-
- kandle u. Leitungen



% Eisenbahn-Bundesamt Aulenstelle Hamburg/Schwerin

Eisenbahn-Bundesamt, SchanzenstraRe 80, 20357 Hamburg

Bearbeitung:  Matthias Schwarz

Projektentwicklung Telefon: +49 (40) 23908-184

Unigea Solar Projects GmbH Telefax: +49 (40) 23908-5399

Frau Gabriele Hinz _

Johann-Hittorf-StraRe 8 E-Mail: SchwarzM@eba.bund.de

12489 Berlin sb1-hmb-swn@eba.bund.de
Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de
Datum: 24.05.2023

Geschéftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben) EVH-Nummer: 256039

57184-571pt/017-2023#139

Betreff: 1. And. vhb. BBP Nr. 28 .Photovoltaikanlage Klatzow" +vhb. BBP Nr. 43
,Photovoltaikanlage Buchar westlich der Bahnlinie* +15. And. FNP der Stadt
Altentreptow

Bezug: Ihr Schreiben vom 15.05.2023, Az. 5110202-01

Anlagen: 0

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Schreiben ist am 15.05.2023 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter
dem o. a. Geschaftszeichen bearbeitet. Ich danke lhnen fur meine erneute Beteiligung als Trager
Offentlicher Belange.

Die Stellungnahmen vom 21.10.2020 (571pt/014-2020#182) und vom 23.02.2021 (571pt/015-
2021#048) sind weiterhin gltig. Ich gehe davon aus, dass Sie in den weiteren Planungen und

Ausfihrungen diese Hinweise beriicksichtigt haben bzw. noch bertcksichtigen werden.

Diese Stellungnahme wird ausschlie3lich elektronisch Gbermittelt und tragt deshalb keine

Unterschrift.

Mit freundlichen GrifRen

Im Auftrag

Schwarz

Hausanschrift: Uberweisungen an Bundeskasse Trier

SchanzenstraRe 80, 20357 Hamburg Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbriicken

Tel.-Nr.  +49 (40) 23908-0 BLZ 590 000 00 Konto-Nr. 590 010 20

Fax-Nr. +49 (40) 23908-5399 IBAN DE 81 5900 0000 0059 0010 20 BIC: MARKDEF1590
De-Mail: poststelle@eba-bund.de-mail.de Leitweg-ID: 991-11203-07
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Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Fontainengraben 200 - 53123 Bonn

unigea solar projects GmbH
Johann-Hittorf-Str. 8

12489 Berlin

Nur per E-Mail:  g.hinz@unigea-sp.com
Aktenzeichen Ansprechperson Telefon
45-60-00 / Frau 0228 5504-4573

1-0737-23-BBP Dietz

E-Mail
baiudbwtoeb@bundeswehr.org

d b
g O\ »

BUNDESWEHR

Betreff: Anforderung einer Stellungnahme als Tréger 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB

hier: 1. Anderung des vhb. Bebauungsplan Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow" der Stadt

Altentreptow

Bezug: Ihr Schreiben vom 15.05.2023 - Ihr Zeichen: E-Mail vom 15.05.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungs-
belange nicht beeintrachtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens

der Bundeswehr als Trager ¢ffentlicher Belange keine Einwénde.

Mit freundlichen Griif3en
Im Auftrag

Dietz

Bundesamt fiir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Fontainengraben 200 - 53123 Bonn

unigea solar projects GmbH
Johann-Hittorf-Str. 8
12489 Berlin

Nur per E-Mail:  g.hinz@unigea-sp.com

Allgemeine Information;

Im Zuge der Digitalisierung bitte ich Sie, Ihre Unterlagen in digitaler Form (E-Mail /Internetlink)
bereitzustellen. Diese Vorgehensweise fuhrt zu einer effizienten Arbeitsweise und schont die
Umwelt. Sollte dies nicht maglich sein, bitte ich um Ubersendung als Datentréger (CD, DVD,
USB-Stick). Postalisch Uibermittelte Antragsunterlagen werden nur auf ausdrticklichen Wunsch

zurlickgesandt.

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.

.

BUNDESAMT FUR
INFRASTRUKTUR,
UMWELTSCHUTZ UND
DIENSTLEISTUNGEN DER
BUNDESWEHR

REFERAT INFRA | 3

Fontainengraben 200
53123 Bonn
Postfach 29 63
53019 Bonn

Tel. + 49 (0) 228 5504-0
Fax + 49 (0) 228 550489-5763

WWW.BUNDESWEHR.DE

INFRASTRUKTUR
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BUNDESWEHR

Aktenzeichen Ansprechperson Telefon E-Mail Datum,
45-60-00 / Frau 0228 5504-4573 baiudbwtoeb@bundeswehr.org 24.05.2023
1-0737-23-BBP Dietz

Betreff: Anforderung einer Stellungnahme als Tréger 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB

hier: 1. Anderung des vhb. Bebauungsplan Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow" der Stadt
Altentreptow

Bezug: Ihr Schreiben vom 15.05.2023 - Ihr Zeichen: E-Mail vom 15.05.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,
vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungs-

belange nicht beeintrachtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens
der Bundeswehr als Tréager 6ffentlicher Belange keine Einwande.

Mit freundlichen Griif3en
Im Auftrag

Dietz

WWW.BUNDESWEHR.DE

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig. INFRASTRUKTUR




Wasser- und Bodenverband

17126 JARMEN

Untere Tollense / Mittlere Peene O

Fax.:039997-3312-13
2 E-Mail: WBV-AT-DM(@WBV-MV .de
Ko rperschatrides  Otrtentilichen Reehits Deutsche Kreditbank AG

www.wbv—-untere—tollense-mittlere—peene.de BIC BYLADEM1001
IBAN DE54 1203 0000 0000 3628 14

— — Volksbank Demmin eG
[ B BIC GENODEFIDMI
IBAN DEO7 1509 1674 0100 0078 00

unigea solar projects GmbH
Frau Gabriele Hinz
Johann Hittorf-Strale 8

12489 Berlin Ansprechpartner / in:  Herr Stiibe
Durchwahl: 039997-3312-0

lhr Schreiben vom Ilhr Zeichen Unser Zeichen Ort, Datum

15.05.2023 G. Hinz st Jarmen, 25.05.2023

1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr.: 28 der Stadt Altentreptow
fur die ,,Photovoltaikanlage Klatzow* — Vorentwurfsphase -

hier: Stellungnahme Wasser- und Bodenverband (WBV) ,Untere Tollense / Mittlere Peene*“
Sehr geehrte Damen und Herren,

seitens des Verbandes werden zur genannten Baumalnahme keine besonderen Hinweise
gegeben, bzw. Forderungen erhoben, da gemaf Planunterlagen in dem Ausfliihrungsbereich
keine Gewasser 2. Ordnung vorhanden sind. Weiterhin ist von uns eine Ubersichtskarte mit
dem schematisch dargestellten Anlagenbestand im Bereich Altentreptow / Klatzow beigefiigt.

Bewertungen zu méglichen Kabeltrassen kénnen aufgrund der mitgelieferten Lageplane zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht getatigt werden. Grundsatzlich fordern wir als Wasser- und
Bodenverband, dass mogliche Kabelkreuzungen an Gewéassern mindestens 1,5 m unterhalb
der Graben- oder Rohrsohle erfolgen mussen. Ebenfalls einzuhalten ist ein beidseitiger,
bebauungsfreier und unbepflanzter Korridor an Gewassern von 10 m. Das Vorhandensein
von Drainagesystemen ist bei den jeweiligen Flacheneigentiumern in Erfahrung zu bringen.
Auch hier muss zwingend eine Berlcksichtigung in der Planung und spateren Bauphase
erfolgen. Beim Bau beschéadigte Dransysteme sind zu reparieren, bzw. zu erneuern.

Sollte die geplante MalRnahme geandert oder erweitert werden, so ist unser Verband erneut
zu beteiligen. Diese Stellungnahme stellt keine Erlaubnis im Sinne des
Wasserhaushaltsgesetzes dar. Sie kann jedoch zu der Genehmigung bei der unteren
Wasserbehorde des Landkreises mit herangezogen werden.

Ubersichtskarte M 1:10.000_Gew. 2. Ordnung Bereich Klatzow

Verbandsvorsteher: Thomas Krochert Geschaftsfithrer: Oliver Lange
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Wasser- und Bodenverband Untere Tollense / Mittlere Peene

TR e
Von: Gabi Hinz | Unigea Solar Projects GmbH <g.hinz@unigea-sp.com>
Gesendet: Montag, 15. Mai 2023 08:37
An: Oliver FRANK| Unigea Solar Projects GmbH
Cc: Sebastian Beicht | unigea-sp.com; Adriel Santoso| Unigea Solar Projects
GmbH
Betreff: 1. And. vhb. BBP Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow" +vhb. BBP Nr. 43

.Photovoltaikanlage Buchar westlich der Bahnlinie” +15. And. FNP der Stadt

. EMGEGANGER AM 16, M) 2023 L pltentrepton

Anlag 01-Ubertragung Verfahrensschritte an Dritte.pdf; 02-230502-1. And. BBP
‘ (O % 0 Nr.28-PVA KZW Erw.-Vorentw_compressed.pdf; 02-230503-1. And. BBP
' Nr.28-PVA KZW Erw.-Begr.-Vorentw.pdf; 02-230424-Begr. KZW Erw.- Anh.1-
‘ % Ka.1_Biotope-Vorentw_compressed.pdf; 03-230502-BBP Nr.43-PVA BHR-
Vorentw _compressed.pdf; 03-230503-BBP Nr.43-PVA BHR-Begr-
) Vorentw.pdf; 03-230428-Begr.-BHR-Anh.1-Ka.1_BiotopeBrutvogel-
\/&QA\ L\\( Q/\ Bestand.pdf; 04-230427-15. And. FNP-Vorentw_compressed.pdf;

g&v\/\ Cjzj0504-1 5. And.-FNP-Altentr.-Begr.-Vorentw.pdf

e 1.Anderung des vhb. Bebauungsplan Nr. 28 ,,Photovoltaikanlage Klatzow" der Stadt Altentreptow

¢ vhb. Bebauungsplan Nr. 43 ,,Photovoltaikanlage Buchar westlich der Bahnlinie* der Stadt Altentreptow

e 15. Anderung des Flichennutzungsplans der Stadt Altentreptow fiir den Bereich "Photovoltaikanlage
Klatzow" und "“Photovoltaikanlage Buchar westlich der Bahnlinie“

hier:  Anforderung von Stellungnahmen gemaf § 4 Abs. 1 BauGB,
Mitteilung des Umfangs und Detailierungsgrades der Umweltprifung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow hat in der 6ffentlichen Sitzung am 21.03.2023 die Aufstellung der 1.
Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow", den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 43 ,Photovoltaikanlage Buchar westlich der Bahnlinie* und die 15. Anderung des
Flachennutzungsplans fiir den Bereich "Photovoltaikanlage Klatzow" und "Photovoltaikanlage Buchar westlich der

Bahnlinie" der Stadt Altentreptow beschlossen.
GemaR § 4 Absatz 1 BauGB werden Sie hiermit als Behorde bzw. sonstiger Trager 6ffentlicher Belange an den o.g.
Verfahren beteiligt. Sie erhalten nachstehend in den Anlagen aufgefiihrte Unterlagen.

Die Unigea Solar Projects GmbH ist von der Stadt Altentreptow geman § 4b BauGB mit der Vorbereitung und
Durchfuhrung des Verfahrensschrittes ,Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange® nach § 4
Abs. 1 BauGB beauftragt.

Wir bitten um Zusendung lhrer Stellungnahmen im Rahmen der friihzeitigen Behérdenbeteiligung sowie um
Mitteilung des Umfangs und Detailierungsgrades der Umweltpriifung gemaR § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB im
Vernehmen mit § 4 Abs. 1 BauGB.

Auflern Sie sich innerhalb eines Monats nicht fristgemaR, gehen wir davon aus, dass die von lhnen
wahrzunehmenden 6ffentlichen Belange von der Planung nicht beriihrt werden und Sie den
Vorentwirfen der Plane zustimmen.

Soweit lhrerseits keine Bedenken, Hinweise oder Anregungen bestehen und eine Beteiligung nicht erforderlich ist,
bitten wir um eine entsprechende Mitteilung.

Wir bedanken uns im Voraus fiir mogliche Hinweise zu Wechselwirkungen bzw. Planungsvorgaben.
Sollten Sie nicht der richtige Ansprechpartner sein, bitte ich um Weiterleitung an die zustéandige Stelle, vielen Dank.

1



Anlagen
01 - Ubertragung von Verfahrensschritten an die Unigea (Stand 14.04.2023)

02 - Planunterlagen zur 1. And. vhb. B-Plan Nr. 28 “PVA-Klatzow":

- vhb BBP - Vorentwurf (Stand April 2023)
- Begriindung -Umweltbericht / artenschutzrechtliche Vorpriifung (Stand April 2023)

- Biotopkarte - Vorentwurf (Stand April 2023)
03 - Planunterlagen zum vhb. B-Plan Nr. 43 “PVA-Buchar*:

- vhb BBP - Vorentwurf (Stand April 2023)
- Begriindung -Umweltbericht / artenschutzrechtliche Vorpriifung (Stand April 2023)

- Biotopkarte - Bestand (Stand 13.04. 2023)
04 - Planunterlagen zur 15. Anderung FNP der Stadt Altentreptow:

- FNP - Vorentwurf (Stand April 2023)
- Begriindung -Umweltbericht / artenschutzrechtliche Vorpriifung (Stand April 2023)

Fur Fragen stehe ich gern zur Verfiigung und verbleibe
mit freundlichen GriiBen / Best regards

Gabriele Hinz
Projektentwickiung

Unigea Solar Projects GmbH

Hauptsitz / Rechnungsanschrift:
Johann-Hittorf-Strafe 8, 12489 Berlin, Germany
Finanzverwaltung:

Am Hof 13/Stiege 2/DG, A-1010 Vienna, Austria

T: +49 (0)30 6392 6793
M: +49 (0)152 31 940 866

g.hinz@unigea-sp.com

Commercial Court Charlottenburg, HRB 112781 B, UID DE 257911370
Geschéftsfiihrer/Managing Directors: Dipl.- Ing. Oliver Frank MBA, Mag. Thomas Jungreithmeir

www.unigea-sp.com

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have
received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you
are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-
mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any
action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. We process and store data of prospective customers, business partners, and candidates
for business transactions and support of our Marketing activities. All details on our data processing can be found in the Privacy Statement on our website

www.unigea-sp.com/email under the heading Disclaimer.
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Landesamt fur zentrale Aufgaben und Technik
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz
Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung 3
LPBK M-V, Postfach 19048 Schwerin
bearbeitet von: Frau Thiemann-Gro3
Unigea Solar Projects GmbH Telefon: 0385/ 2070-2800
Johann Hittendorf-Stral3e 8 Telefax: 0385 / 2070-2198
12489 Berlin E-Mail: abteilung3@Ipbk-mv.de

Aktenzeichen: | ppK-Abt3-TOB-2807-2023

Schwerin, 2. Juni 2023

Stellungnahme als Trager offentlicher Belange

1. And. Vhb. BBP Nr. 28 ,,Photovoltaikanlage Klatzow"

Vhb. BBP Nr. 43 ,,Photovoltaikanlage Buchar westlich der Bahnlinie*
15. And. FNP der Stadt Altentreptow

Ihre Anfrage vom 15.05.2023; |hr Zeichen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt fir zentrale Aufgaben und
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um
Stellungnahme als Trager o6ffentlicher Belange.

Aufgrund des ortlich begrenzten Umfangs |hrer MaBnahme und fehlender Landesrelevanz ist das
LPBK M-V als obere Landesbehdrde nicht zustandig.

Bitte wenden Sie sich beziglich der 6ffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den
als untere Verwaltungsstufe ortlich zustandigen Landkreis bzw. zustandige kreisfreie Stadt.

AuBRerhalb der ¢ffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern
Munitionsfunde nicht auszuschlief3en sind.

Gemal § 52 LBauO ist der Bauherr fur die Einhaltung der offentlich-rechtlichen Vorschriften
verantwortlich.

Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Geféahrdungen fur auf
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie mdglich auszuschlieRen. Dazu kann auch die
Pflicht gehoren, vor Baubeginn Erkundungen Uber eine mdgliche Kampfmittelbelastung des
Baufeldes einzuholen.

Konkrete und aktuelle Angaben tber die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft)
der in Rede stehenden Flache erhalten Sie gebuhrenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des

LPBK M-V.

Postanschrift: Hausanschrift:

LPBK M-V LPBK M-V Telefon: +49 385 2070 -0

Postfach Graf-Yorck-StraRe 6 Telefax: +49 385 2070 -2198
E-Mail: abteilung3@Ipbk-mv.de

19048 Schwerin 19061 Schwerin Internet: www.brand-kats-mv.de

Internet: www.polizei.mvnet.de



Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter ,Munitionsbergungsdienst® das
Antragsformular sowie ein Merkblatt Giber die notwendigen Angaben.
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausfiihrung empfohlen.

Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten.

Mit freundlichen GriRRen
im Auftrag

gez. Cornelia Thiemann-Grof3
(elektronisch versandt, gultig ohne Unterschrift)


http://www.brand-kats-mv.de/

Landkreis

Mecklenburgische Seenplatte
Der Landrat

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Postanschrift: PF 11 02 64, 17042 Neubrandenburg

Regionalstandort
Neubrandenburg/FTZ Neuendorf

Unigea Solar Projects GmbH AmtISG
Johann-Hittorf-Str. 8 Ordnungsamt/Brand- und Katastrophenschutz

ENGEGANGEN AM 05, AUG. 2023 puskunftetelt

Frau Deutscher

12489 Berlin E.-Mail: Rica.deutscher@lk-seenplatte.de
Zimmer: Haus C Raum 1
Telefon: 0395 57087 2261
Fax: 0395 57087 65932

Internet: www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de

lhr Zeichen: Ihre Nachricht vom: Mein Zeichen: Datum:
20.08.2023 32/3 Deu 96/2023 29.08.2023

Auskunft aus dem Kampfmittelkataster
Hier: Gemarkung: Klatzow, Flur: 1, Flurstiick: 44/5, 42/4
Gemarkung: Klatzow, Flur: 3, Flurstlick: 6, 7, 8,9, 10, 20, 21

Sehr geehrte Frau Hinz,

aus den mir vorliegenden Daten des Kampfmittelkatasters des Landes sind fur das o. g. Gebiet
derzeit keine Anhaltspunkte auf latente Kampfmittelgefahren zu entnehmen. Fiir das Gebiet bestehen
aus der Sicht des Munitionsbergungsdienstes M-V (MBD M-V) keine weiteren Erkundungs- und
Handlungserfordernisse.

Gegen die Ausfiihrung der Bauarbeiten bestehen keine Bedenken.

Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschlieRen, dass auch in fur den
Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde auftreten
kénnen. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzufiihren.

Sollten bei Arbeiten kampfmittelverdéchtige Gegensténde oder Munition aufgefunden werden, sind
aus Sicherheitsgriinden die Arbeiten an der Fundstelle und in der unmittelbaren Umgebung sofort
einzustellen.

Die Auskunft ist mit 22,00 € gebihrenpflichtig. Ein entsprechender Bescheid geht Ihnen per Post zu.
Fir Ruckfragen stehe ich gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen Griiken
Im Auftrag
=

T Ty

Sebastian Buse
Leiter Brandschutzdienststelle

Besucheradressen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

PlatanenstraBe 43 Regionalstandort Demmin Regionalstandort Neustrelitz Regionalstandort Waren (Miiritz)
17033 Neubrandenburg Adolf-Pompe-Stralte 12-15 Woldegker Chaussee 35 Zum Amtsbrink 2
Telefon: 0395 57087-0 17109 Demmin 17235 Neustrelitz 17192 Waren (Miritz)

Fax: 0395 57087-65999
IBAN: DE74 1505 0200 0310 0073 05
BIC: NOLADE21NBS



Amt far
Raumordnung und Landesplanung
Mecklenburgische Seenplatte

Amt fir Raumordnung und Landesplanung, Neustrelitzer Str. 121, 17033 Neubrandenburg

Unigea Solar Projects GmbH

. Bearbeiter: Frau Hansen
Johann-Hittorf-StralRe 8 Telefon: 0395 777551-105
12489 Berlin E-Mail: Iena.hansen@

afrims.mv-regierung.de
Az: AfRL MS 100
ROK-Nr: 4 077/20
per E-Mail an: g.hinz@unigea-sp.com Datum: 02.06.2023

Landesplanerische Stellungnahme zur 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 28 ,,Photovoltaikanlage Klatzow* der Stadt Altentreptow

hier: Landesplanerische Stellungnahme geméanR § 4 Abs. 1 BauGB

Die angezeigten Planungsabsichten werden beurteilt nach den Grundsatzen und Zielen der
Raumordnung und Landesplanung gemald dem Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpom-
mern (LPIG M-V), dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP
M-V) vom 27.05.2016 sowie dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische
Seenplatte (RREP MS) vom 15.06.2011.

Folgende Unterlagen haben vorgelegen:

- 1. Anderung vB-Plan Nr. 28 (M 1 : 2.500), Vorentwurf, Stand: April 2023
- Begriindung, Vorentwurf, Stand: April 2023

- Karte zum Umweltbericht: Biotoptypen 13.04.2023

- Vollmacht vom 09.03.2023

1. Planungsinhalt:

Die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow hat am 21.03.2023 den Beschluss zur Aufstellung der
1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow“ ge-
fasst. Ziel der Planung ist die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen fir die Errichtung
von Freiflachenphotovoltaikanlagen auf derzeit landwirtschaftlich genutzten Flachen durch die
Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes Photovoltaik (SO) gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,
um eine bereits bestehende PV-Anlage zu erweitern. Der Planungsbereich umfasst neben der
bereits vorhandenen 12,72 ha gro3en PV-Anlage eine 10,74 ha grof3e neu geplante PV-Anlage,
sodass der Geltungsbereich eine GesamtgrofRe von 23,46 ha aufweist.

Das Plangebiet erstreckt sich tuber die Flurstiicke 42/4 und 44/5 der Flur 1, Gemarkung Klatzow
und die Flurstiicke 6, 7, 8, 9, 10, 20 und 21 der Flur 3, Gemarkung Klatzow. Die bereits beste-
hende PV-Anlage liegt in einem 110 m Streifen entlang von Schienenwegen der Bahnlinie Neu-
brandenburg - Demmin. Die Erweiterung soll in westliche Richtung um 90 m erfolgen. Parallel zu
dem Verfahren soll die 15. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt Altentreptow erfolgen.

Hausanschrift: Telefon: 0395 777551-100
Neustrelitzer Str. 121 E-Mail:  poststelle@afrims.mv-regierung.de
17033 Neubrandenburg



2. Im Ergebnis der Prifung der Unterlagen ist Folgendes festzustellen:

2.1 Fir die landesplanerische Beurteilung sind folgende raumordnerische Erfordernisse von Be-
lang:

Gemal Programmsatz 5.3(1) LEP M-V soll in allen Teilrdumen eine sichere, preiswerte und um-
weltvertragliche Energieversorgung gewahrleistet werden. Um einen substanziellen Beitrag zur
Energiewende in Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer Energien dabei deutlich
zunehmen.

Gemall Programmsatz 6.5(6) RREP MS, als Ziel der Raumordnung, sollen Freiflachenphoto-
voltaikanlagen insbesondere auf bereits versiegelten oder geeigneten wirtschaftlichen oder mili-
tarischen Konversionsflachen errichtet werden.

Von Freiflachenphotovoltaikanlagen freizuhalten sind:
- Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege
- Tourismusschwerpunktraume auf3erhalb bebauter Ortslagen
- Vorranggebiet fir Gewerbe und Industrie Neubrandenburg-Trollenhagen
- Regional bedeutsame Standorte flir Gewerbe und Industrie
- Eignungsgebiete fur Windenergieanlagen.

Bei der Prufung der Raumvertraglichkeit von Freiflachenphotovoltaikanlagen auf3erhalb der auf-
geflhrten freizuhaltenden Raume, Gebiete und Standorte sind inshesondere sonstige Belange
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Tourismus sowie der Landwirtschaft und der
Forstwirtschaft zu beriicksichtigen.

Gemald Programmsatz 5.3(9) Absatz 2 LEP M-V, als Ziel der Raumordnung, durfen landwirt-
schaftlich genutzte Flachen nur in einem Streifen von 110 Metern beiderseits von Autobahnen,
BundesstralRen und Schienenwegen fir Freiflachenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen
werden.

Gemal Programmsatz 4.5(3) LEP M-V soll in Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft dem Erhalt und
der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -statten ein besonderes Gewicht
beigemessen werden. Dies ist bei der Abwagung mit anderen raumbedeutsamen Planungen,
MafRnahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen zu berticksichtigen. Zu den Produktionsfak-
toren zahlt auch die Ertragsfahigkeit des Bodens, der in den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden soll.

Gemal Programmsatz 4.5(2) LEP M-V, als Ziel der Raumordnung, darf die landwirtschaftliche
Nutzung von Flachen ab der Wertzahl 50 nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden.

Gemal Programmsatz 5.3(9) Absatz 1 Satz 4 LEP M-V sollen Freiflachenphotovoltaikanlagen
verteilnetznah geplant werden.

Gemal Programmsatz 6.5(9) RREP MS sollen bei allen Vorhaben der Energieerzeugung, Ener-
gieumwandlung und des Energietransportes bereits vor Inbetriebnahme Regelungen zum Riick-
bau der Anlagen bei Nutzungsaufgabe getroffen werden.

Gemal Programmsatz 5.3(4) LEP M-V sollen die wirtschaftliche Teilhabe an der Energieerzeu-
gung sowie der Bezug von lokal erzeugter Energie ermoéglicht werden.

2.2 Die raumordnerische Bewertung des Vorhabens fihrt zu folgendem Ergebnis:

Durch die beabsichtigte Nutzungsart Freiflachen-Photovoltaik wird dem Grundsatz gemaf 5.3(1)
LEP M-V entsprochen, dem zu Folge in allen TeilrAumen des Landes Mecklenburg-Vorpommern



eine sichere, preiswerte und umweltvertragliche Energieversorgung gewahrleistet werden soll
und der Anteil erneuerbarer Energien deutlich zunehmen soll.

Der rdumliche Geltungsbereich des angezeigten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt au-
Berhalb der gemaf 6.5(6) RREP MS von Freiflachenphotovoltaikanlagen freizuhaltenden Raum-
kategorien und entspricht somit diesem Ziel der Raumordnung. Sonstige Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege gemanr dem Grundsatz in 6.5(6) Absatz 4 RREP MS werden
aus raumordnerischer Sicht ausreichend bericksichtigt.

Der Geltungsbereich des vB-Plans erstreckt sich innerhalb eines Streifens von 200 Metern ent-
lang von Schienenwegen der Strecke Neubrandenburg-Demmin. Damit Uberschreitet das Vorha-
ben den vorgegebenen 110 m Streifen um 90 m, wodurch es nicht Programmsatz 5.3(9) Absatz
2 LEP-MV als Ziel der Raumordnung entspricht.

Das Vorhaben entspricht einem temporéren Eingriff in das zu betrachtende Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft. Die Planung zur Neuaufstellung der PV-Anlage umfasst mit 10,74 ha eine relativ
kleine Flache. Funktion und Nutzung sind lediglich in geringem Mal3e tangiert. Programmsatz
4.5(3) LEP M-V wird ausreichend beriicksichtig.

Die Bodenwertzahlen im vorgesehenen Plangebiet liegen mit bis zu 46 Bodenpunkten unter dem
maximalen Bodenwert von 50, bis zu welchem die landwirtschaftliche Nutzung von Flachen in
andere Nutzungen umgewandelt werden darf. Das Vorhaben entspricht somit Programmsatz
4.5(2) LEP M-V.

Die Netzeinspeisung in das Hochspannungsnetz wird voraussichtlich am Anschlusspunkt im Um-
spannwerk Altentreptow erfolgen. Programmsatz 5.3(9) Absatz 1 Satz 4 LEP M-V, demnach Frei-
flachenphotovoltaikanlagen verteilnetznah geplant werden sollen, wird somit ausreichend Rech-
nung getragen.

Gemald Programmsatz 6.5(9) RREP MS sollen vor Inbetriebnahme von Vorhaben der Energieer-
zeugung Regelungen zum Riickbau der Anlagen getroffen werden. Dazu bedarf es im Fall eines
konkreten Vorhabens einer entsprechenden vertraglichen Vereinbarung.

Biurgern der Stadt Altentreptow soll die wirtschaftliche Teilhabe an dem Vorhaben ermdglicht
werden. Inwiefern den Burgern der Bezug von lokal erzeugter Energie gemal3 5.3(4) LEP M-V
ermdglicht wird, kann anhand der vorliegenden Unterlagen nicht geprft werden.

3. Schlussbestimmung:

Die angezeigte 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28 ,Photovoltaikan-
lage Klatzow* der Stadt Altentreptow ist mit dem in Programmsatz 5.3(9) Absatz 2 LEP M-V fest-
gelegten Ziel der Raumordnung und Landesplanung nicht vereinbar.

-

Christoph™von Kaufmann
Leiter

nachrichtlich per E-Mail:
- Ministerium fur Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus u. Arbeit M-V, Abt. 5, Ref. 510 und Ref. 550
- LK Mecklenburgische Seenplatte, Regionalstandort Waren (Miritz), Bauamt, SGL Kreisplanung
- Stadt Altentreptow, c.ellgoth@altentreptow.de



StraRenbauamt Neustrelitz

EINGEGANGEN AM 02, JUNI 2023

StraRenbauamt Neustrelitz - Hertelstrale 8 - 17235 Neustrelitz

Unigea Solar Projects GmbH Bearbeiter: Frau Teichert

Johann Hittor-Strale 8 Telefon: (03981) 460 - 311

Mail: Corina. Teichert@sbv.mv-regi de
12489 Berlin A;11332r-];lsas_;;c ert@sbv.mv-regierung

Neustrelitz, den 26. Mai 2023

Teb-Nr. A0 /2023

Entwurf der 15. Anderung des Flichennutzungsplanes und 1.Anderung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 28 ,,Photovoltaikanlage Klatzow* der Stadt Altentreptow
Thre Mail vom 15. Mai 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Unterlagen zu den o.a. Entwiirfen habe ich beziiglich der vom StraBenbauamt Neustrelitz zu
vertretenden Belange gepriift.

Der Geltungsbereich der 1. Anderung des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 28 liegt nicht direkt an
einer Bundes- oder LandesstraBe, so dass die Zustindigkeit des Straenbauamtes Neustrelitz nicht
beriihrt wird.

Grundlage fiir die 15. Anderung des F-Planes bildet der u.a. der vg. Bebauungsplan.
Mit der 1. Anderung des Bebauungsplanes und der Anderung des F-Planes sollen die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Erweiterung der bereits vorhandenen
Photovoltaikanlage geschaffen werden.

Die verkehrliche ErschlieBung erfolgt iiber die Gemeindestrafe, die bei km 1.117 im Abschnitt 090
linksseitig an die L 35 anbindet.

Insofern gibt es seitens der StraBenbauverwaltung keine Bedenken zu den Entwiirfen der 15.
Anderung des F-Planes und der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 28 der Stadt Altentreptow mit
dem Stand April 2023.

Mit freundlichen Griilen

Im Auftrag 2

.‘I ‘/"/ ¢ 4
i LA

Karsten Sohrweide
Hausanschrift Telefon (03981) 460-0 E-Mail
Hertelstrale 8 Telefax (03981) 460 190 sba-nz@sbv.mv-regierung.de

17235 Neustrelitz

Zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten weisen wir darauf hin, dass das Strafenbauamt Neustrelitz nach der EU- Datenschutz-
Grundverordnung sowie des neu gefassten Landesdatenschutzgesetzes M-V vom 25.05.2018 handelt.
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Gabi Hinz | Unigea Solar Projects GmbH

Von: toeb@lung.mv-regierung.de

Gesendet: Mittwoch, 14. Juni 2023 08:32

An: Gabi Hinz | Unigea Solar Projects GmbH

Betreff: WG: 20102 - 1. And. vhb. B - Plan Nr. 28 "Photovoltaikanlage Klatzow" der
Stadt Altentreptow

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank firr die Beteiligung an o. g. Vorhaben.

Das Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten Unterlagen vom
15.05.2023 keine Stellungnahme ab.

Mit freundlichen Griil3en

Im Auftrag

Hogh-Lehner
MV

Mecklenburg-Vorpommern

Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie
Goldberger Str. 12 b | 18273 Guistrow

Telefon 0385/588 64 193
toeb@Ilung.mv-regierung.de
www.lung.mv-regierung.de

Allgemeine Datenschutzinformation:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium fiir Klimaschutz, Landwirtschaft,
landliche Rdume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen
gef. mitgeteilten personlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfir ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europaischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1
Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz



Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte

Der Landrat

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Postanschrift: PF 110264, 17042 Neubrandenburg

Regionalstandort /Amt /SG
. Waren (Muritz) /Bauamt /Kreisplanung
Stadt Altentreptow Uber

Amt Treptower Tollensewinkel Auskuntt erteilt: Cindy Schulz

Rathausstrafle 1 E-Mail: cindy.schulz@lk-seenplatte.de
Zimmer: Vorwahl Durchwahl
17087 Altentreptow 3.32 0395 57087-2453

Fax:0395 57087 65965
Internet: www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de

Ihr Zeichen lhre Nachricht vom Mein Zeichen Datum

1673/2023-502 12. Juni 2023

Satzung iiber die 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
Nr. 28 "Photovoltaikanlage Klatzow" der Stadt Altentreptow

hier:  Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Trager 6ffentlicher
Belange geméaR § 4 Abs. 1 BauGB

Die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow hat die Aufstellung der Satzung lber die 1. Ande-
rung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow“ beschlos-
sen.

Die Stadt Altentreptow fihrt hierzu als ersten Verfahrensschritt die Beteiligung der Behdrden
und sonstigen Tragern offentlicher Belange geméaR § 4 Abs. 1 BauGB durch.

Zur Aufstellung der Satzung uber die 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
Nr. 28 "Photovoltaikanlage Klatzow" der Stadt Altentreptow wurde dem Landkreis Mecklenbur-
gische Seenplatte der Vorentwurf mit Begrindung (Stand: April 2023) zugesandt und um ent-

sprechende RiickduRerung gebeten.

Zu dem mir vorliegenden Entwurf der Satzung tiber die 1. Anderung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 28 "Photovoltaikanlage Klatzow" der Stadt Altentreptow, bestehend aus
Teil A — Planzeichnung, Teil B — Text und der Begriindung nehme ich als Tréger 6ffentlicher
Belange wie folgt Stellung:

1. Die Stadt Altentreptow hat bereits fur die bestehende Photovoltaikanlage westlich der
Bahnlinie Neubrandenburg-Stralsund einen Bebauungsplan beschlossen. Diese Satzung tber
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow" hat mit Ablauf
des 12. November 2021 Rechtskraft erlangt.

Besucheradressen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Zum Amtsbrink 2 Regionalstandort Demmin Regionalstandort Neustrelitz Regionalstandort Neubrandenburg
17192 Waren (Miritz) Adolf-Pompe-Stralle 12-15 Woldegker Chaussee 35 Platanenstra3e 43
Telefon: 0395 57087-0 17109 Demmin 17235 Neustrelitz 17033 Neubrandenburg

Fax: 0395 57087-65906
IBAN: DE 5715 0501 0006 4004 8900
BIC: NOLADE 21 WRN

Umsatz-Steuernr.:079/133/801556
Umsatzsteuer-ldentifikationsnr..DE18012814


http://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/

Seite 2 des Schreibens vom 12. Juni 2023

Anlass fur die aktuell vorliegende Bebauungsplananderung ist die beabsichtigte Erweiterung
dieser im nach der Landesplanung zulassigen 110m-Streifen entlang von Schienenwegen auf
nunmehr 200m.

Mit der Satzung lber die 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 28 "Pho-
tovoltaikanlage Klatzow" der Stadt Altentreptow sollen hierfur planungsrechtliche Vorausset-
zungen geschaffen werden.

2. An dieser Stelle mache ich bereits auf die Anpassungspflicht von Bauleitplanen an die
Ziele und Grundsatze der Raumordnung (Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB) auf-
merksam. Grundsatzlich haben Gemeinden danach eine Anpassung ihrer Bauleitplanung mit
den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung und Landesplanung vorzunehmen.

Zu 0. g. Bebauungsplan liegt mir bereits eine landesplanerische Stellungnahme vom 02.Juni
2023 vor. Danach ist der 0. g. Bebauungsplan mit den Zielen und Grundsatzen der Raumord-
nung und Landesplanung nicht vereinbar.

Vorsorglich mache ich die Stadt daher in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass der
0. g. Bebauungsplan in der vorliegenden Form nicht genehmigungsféhig ist bzw. nicht zu
einer rechtskonformen Satzung flhren wirde.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sieht auf Grund dessen von einer fachbezogenen
Stellungnahme unter Beteiligung der einzelnen Fachbehorden des Landkreises ab, behalt sich
diese jedoch im Weiteren vor.

Im Auftrag
gez.

Cindy Schulz
SB Bauleitplanung

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gultig.



Staatliches Amt
fiir Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburgische Seenplatte

StALU Mecklenburgische Seenplatte
Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg

Telefon: 0385 588 69-153

Unigea Solar Projects GmbH Telefax: 0385 588 69-160
Johann-Hittorf-StralRe 8 E-Mail: poststelle@stalums.mv-regierung.de
12489 Berlin Bearbeitet von: Frau Herrmann
! aftszei " 1
EIGESANGEN AM 1 5. JUNI 2023 e 20121 12

Reg.-Nr.: 132- 23
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Neubrandenburg, 07.06.2023

1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28 ,,Photovoltaikan-
lage Klatzow* der Stadt Altentreptow

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach Priifung der eingereichten Unterlagen nehme ich wie folgt Stellung:
Landwirtschaft und EU-Férderangelegenheiten

Mit der 1. Anderung des o. g. B-Planes wird im Wesentlichen die Erweiterung des
Geltungsbereiches des bestehenden Sondergebietes Photovoltaik auf einem Streifen
von derzeit 110 m auf zukiinftig 205 m entlang der anliegenden Bahnstrecke Neubran-
denburg-Stralsund bezweckt. Das geplante Vorhaben entzieht der Landwirtschaft Fla-
chen in einer GréRenordnung von insgesamt ca. 24 ha, was beziglich der auRerhalb
des 110-m-Streifens entlang der anliegenden Bahnstrecke befindlichen Planflache
nicht durch die Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogramms M-V 2016 (LEP M-
V 2016, Nr. 5.3 (9)) gedeckt ist. Die in § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB genannte 200-m-
Grenze trifft hier nicht zu, da diese nur entlang von Autobahnen und mehrgleisigen
Schienenwegen Anwendung findet.

Grundsétzlich sollen Freiflachenphotovoltaikanlagen zur Reduzierung des Flachenver-
brauches effizient und flachensparend, insbesondere auf Konversionsstandorten, still-
gelegten Deponien und bereits versiegelten Flachen errichtet werden. Mit der o. g. 1.
Anderung des B-Planes werden weitere Teile des Ackerlandfeldblockes
DEMVLI075CD20122 uiberplant. Der Feldblock befindet sich raumordnerisch in einem
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, sodass zu beachten gilt, dass dem Erhalt und der
Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stétten ein besonderes Ge-
wicht beigemessen werden soll (vgl. LEP M-V 2016, Nr. 4.5 (3)).

Fur die uberplante Gesamtflache sind im Geoportal des Landkreises Mecklenburgi-
sche Seenplatte Ackerzahlen von 13 bis 46 (Durchschnitt: 39; Durchschnitt im Land

Allgemeine Datenschutzinformationen:

Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt fur Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der
von Ihnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) e DS-GVO i. V. m. § 4 DSG M-V). Weitere Informationen zu
Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz.
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M-V: 40) angegeben. Dabei sollen nach Auffassung des Ministeriums firr Klimaschutz,
Landwirtschaft, landliche RGume und Umwelt Standorte mit tiber 20 Bodenpunkten der
landwirtschaftlichen Erzeugung vorbehalten bleiben.

Das flachengewichtete Mittel des Gesamtvorhabens betragt 39 Bodenpunkte, sodass
die mit dem Landtagsbeschluss gemaR Drucksache 7/6169 gegebenen Abweichungs-
moglichkeiten lediglich malusbehaftet zutreffen kénnten. Letztlich kénnen im Rahmen
von Zielabweichungsverfahren lediglich auf bis zu 5.000 ha der Landesflache Vorha-
ben zur Errichtung von Freiflachenphotovoltaikanlagen ausnahmsweise zugelassen
werden, wenn durchschnittlich 40 Bodenpunkte nicht iiberschritten, MaximalgroRen
eingehalten und weitere Kriterien erfullt werden (vgl. Landtagsbeschluss vom 10.6.21
gemal Drucksache 7/6169).

Ob das Vorhaben zulassig ist, ist im Wege eines Zielabweichungsverfahren tber das
Ministerium fur Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit zu klaren.

Sollte das Vorhaben im Ergebnis des Zielabweichungsverfahrens zulassig sein, ist da-
rauf zu achten, dass die Bewirtschaftbarkeit der umliegenden landwirtschaftlichen Fla-
chen sichergestellt wird. Dafiir muss die Erreichbarkeit der anliegenden landwirtschaft-
lichen Flachen mit landwirtschaftlicher Technik und die Funktionstiichtigkeit eventuell
vorhandener Dranagesysteme gewibhrleistet bleiben. Werden bei Erdarbeiten Drana-
gen oder andere Entwasserungsleitungen angetroffen, sollte der zustandige Wasser-
und Bodenverband durch den Vorhabentrager informiert werden.

Die landwirtschaftliche Nutzbarkeit sollte nach Abschluss der MaRnahmen vollstandig
wiederhergestellt werden. Dies gilt auch fiir temporédre Fahrwege und Baustellenein-
richtungsflachen (Materiallagerplatze etc.). Bleibende Beeintrachtigungen sind diesbe-
zlglich auf ein absolutes MindestmaR zu reduzieren.

Ob ein Altlastverdacht besteht, ist tiber das Altlastenkataster beim Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte zu erfragen.

Andere Belange in der Zustandigkeit des Staatlichen Amtes fiir Landwirtschaft und
Umwelt Mecklenburgische Seenplatte sind durch das o. g. Vorhaben nicht betroffen

Mit freundlichen GriiRen

VO N do- b

Christoph Linke
Amtsleiter
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STELLUNGNAHME DES BERGAMTES STRALSUND

Sehr geehrte Damen und Herren, .
die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte Malnahme

1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 28
»Photovoltaikanlage Klatzow" der Stadt Altentreptow

bertihrt bergbauliche Belange nach Bundesberggesetz (BBergG), aber keine Belange
nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zustandigkeit des Bergamtes Stralsund.

Fir den Bereich der 0. g. MaBnahme liegt zurzeit eine Bergbauberechtigung vor. Hierbei
handelt es sich um das Bergwerkseigentums (BWE) ,Loickenzin/Klatzow“. Dieses BWE
wurde fur die Aufsuchung und Gewinnung des Bodenschatzes tonige Gesteine zur Her-
stellung von Blahtonprodukten der Fa. Bergwerk Klatzow GmbH c/o DEBAG Deutsche
Boden und Rohstoff AG, Seeweg 12 in 12529 Schonefeld erteilt. Zurzeit existiert ein zu-
gelassener Hauptbetriebsplan Gewinnung bis zum 28.02.2025. Ein Gewinnungsbetrieb
ist noch nicht aufgenommen. Grundsatzlich empfiehlt das Bergamt eine Beteiligung des
Bergwerkeigentiimers.

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine Einwande
oder erganzenden Anregungen vorgebracht.

Mit freundlichen GriiRen und Glickauf
Im Auftrag

‘ _,Www. i/;” I

lexander Kattner

Allgemeine Datenschutzinformation: Der Kontakt mit dem Bergamt Stralsund ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von lhnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten ver-
bunden (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1e DSGVO i.V.m. § 4 Abs. 1 DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz.

Hausanschrift: Bergamt Stralsund Fon: 03831/6121-0
Frankendamm 17 Fax: 03831/612112
18439 Stralsund Mail:  poststelle@ba.mv-regierung.de
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Staatliches Bau- und L ‘ MV &=

Liegenschaftsamt Neubrandenburg tut gut.

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg —|

Unigea Solar Projects GmbH
Johann-Hittorf-Stralle 8
12489 Berlin

Bearbeitet von: Fred Vespermann
Tel.: +49 395 380 87813

AZ: L1411-NB-B1028 Klatzow BP 28
Fred.vespermann@nb.sbl-mv.de

Neubrandenburg, 28.07.2023

. _
1. 1.Anderung zum Bebauungsplan Nr. 28 ,,Photovoltaikanlage Klatzow" der Stadt
Altentreptow

2. Vhb. Bebauungsplan Nr. 43 ,,Photovoltaikanlage Buchar westlich der Bahnlinie*
3. 15. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Altentreptow

hier: Beteiligung der Behorden und sonstige Trager 6ffentlicher Belange
gem. § 4 Abs 1 BauGB

thr Schreiben vom 15.05.2023
Sehr geehrte Damen und Herren,

die oben genannte Unterlage bzw. Anfrage wurde im Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt
(SBL) Neubrandenburg geprift. Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich im Bereich
des 0. g. Vorhabens kein

vom SBL Neubrandenburg verwalteter Grundbesitz des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Es ist nicht auszuschlieRen, dass sich im Vorhabengebiet forst- oder landwirtschaftliche
Nutzflachen oder fur Naturschutzzwecke genutzte Landesflachen befinden. Fur eventuelle
Hinweise und Anregungen zu diesen gemaR § 5 des Gesetzes zur Modernisierung der
Staatshochbau- und Liegenschaftsverwaltung M-V vom 24.09.2019 nicht zum Landesvermé-
gen des SBL Neubrandenburg gehérenden Grundstiicken, sind die jeweiligen Ressortver-
waltungen zustandig. Ich gehe davon aus, dass bereits im Rahmen des Beteiligungsverfah-
rens eine Einbindung dieser Fachverwaltung erfoigt ist.

Mit freundlichen GriiRen
im Auftrag

.////

spermann
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Bankverbindung: Landeszentralkasse M-V Telefon: 0395 380-87801
Neubrandenburg Deutsche Bundesbank Filiale Rostock Telefax: 0395 380-87901
Neustrelitzer Str. 121 IBAN: DE23 1300 0000 0013 0015 02 poststelle@nb.sbl-mv.de

17033 Neubrandenburg BIC: MARKDEF1130 www.sbl-mv.de
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DB AG - DB Immobilien » Tréndlinring 3 ¢ 04105 Leipzig Tréndlinring 3
04105 Leipzig

Unigea Solar Projects GmbH www.deutschebahn.com/Eigentumsmanagement

Frau Isabel Siebert
Johann-Hittorf-Stralle 8 Isabel.Siebert@deutschebahn.com
Telefon: +49 341 968 8651

12489 Berlin

Allgemeine Mail-Adresse:
DB.DBImm.Baurecht-Suedost@deutschebahn.com

Aktenzeichen: TOB-MV-23-160878

27.06.2023

1. Anderung des vhb. Bebauungsplan Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow" der
Stadt Altentreptow

Hier: Anforderung von Stellungnahmen gemaR § 4 Abs. 1 BauGB
Ihr Zeichen: ohne
Ihr Schreiben vom: 15.05.2023 (per Mail)

Sehr geehrte Frau Hinz, sehr geehrte Damen und Herren,

die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG und DB Energie GmbH
bevollmachtigtes Unternehmen, ibersendet Ihnen hiermit folgende Stellungnahme zu
0. g. Verfahren.

Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich befindet sich bahnlinks angrenzend zum Bahngelande
an der Bahnstrecke BIn-Gesund —Neubra - Stralsund (6088) im Bereich ca. Bahn-km
150,8 - 152,2.

Der Bereich angrenzend zur Bahnstrecke wird nicht verindert. Der Anderungsbereich
liegt westlich davon.

Zu den vorangegangenen Stellungnahmen der DB AG, DB Immobilien (letzte Stn vom
05.02,2021; Az: TOB-BLN-21-96555) haben wir daher keine Erganzungen.

Verfahren

Wir behalten uns vor, zu dem o.g. Verfahren, unabhangig von unserer vorstehenden
Stellungnahme Bedenken und Anregungen vorzubringen. Diese kénnen auch
grundsatzlicher Art sein, sofern Unternehmensziele oder Interessen der Deutschen
Bahn AG dies erfordern.

Deutsche Bahn AG | Sitz: Berlin | Registergericht: Berlin-Charlottenburg Unser Anliegen:
HRB 50 000 | USt-IdNr.: DE 811569869 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Werner Gatzer

Vorstand: Dr. Richard Lutz (Vorsitz), Dr. Levin Holle, Berthold Huber, Dr. Daniela Gerd tom Markotten, DEUTSCI!ILANDBRAUCHT
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Evelyn Palla, Dr. Michael Peterson, Martin Seiler EINE STARKE SCHIENE

Nahere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz
G Seite 1 /2



Wir bitten Sie, uns die Abwagungsergebnisse zu gegebener Zeit zuzusenden und uns
an dem weiteren Verfahren zu beteiligen.

Fur Ruckfragen stehen wir gerne zur Verfligung.
Mit freundlichen GriiRen
DB AG - DB Immobilien

i.V. i.A.

+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass mdchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Kon-
zerns enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften,
Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der offentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwarzt werden
mussen. +++

Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfiigung.
Nutzen Sie dafiir folgenden Link oder den QR-Code: https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/

[] ot ]

Seite 2 / 2


https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien/-Hallo-und-herzlich-willkommen-bei-der-DB-AG-DB-Immobilien--5750618
https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/

" Landesforstanstalt

» /o Mecklenburg-Vorpommern
7’ Der Vorstand

Forstamt Neubrandenburg - Oelmiihlenstrae 3 - 17033 Neubrandenburg Forsta mt Neubran denbu rg
unigea solar projects GmbH Bearbeitet von: Frau H.Schiilke
zu Handen Telefon: 0395 569184-13
H Fax: 03994 235-407
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(bitte bei Schriftverkehr angeben)

EINGEGANGEN AM 31 Alb. 2023 Neubrandenburg, den 29.08.2023

1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 »,Photovoltaikanlage
Klatzow* der Stadt Altentreptow
hier: Stellungnahme der Forstbehdrde

Sehr geehrte Frau Hinz,

im Auftrag des Vorstandes der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern nehme ich zu
dem o.g. Bauantrag im Zustandigkeitsbereich des Forstamtes Neubrandenburg fur den Gel-
tungsbereich des Landeswaldgesetz MV (LWaldG Waldgesetz fur das Land Mecklenburg-
Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli
2011 (GVOBI. M-V S. 870), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI.
M-V S. 790, 794) geandert worden ist, wie folgt Stellung:

Nach Sichtung der Uibersandten Unterlagen umfasst der Geltungsbereich der oben benannten
1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow”
eine Flache von 23,46 ha, welche sich auf Teilflachen der Flurstiicke 42/4 und 44/5, Flur 1 so-
wie auf Teilflachen der Flurstiicke 6, 7, 8, 9, 10, 20 und 21, in der Flur 3 der Gemarkung Klat-
zow bezieht.

Im nérdlichen Bereich der Flurstiicke 42/4 und 44/5 sind teilweise die Auslaufer von einem
Feldgeholz ersichtlich, welches flachendeckend auf den angrenzenden Flurstiicken 44/1 und
43/2 vorzufinden ist. Hierbei handelt es sich um einen Laubholzmischbestand, der in seiner
Entwicklung Stangenholz, geringes und vereinzeltes starkes Baumholz aufweist.

Die Holzung ist als ein Biotop mit der ID DEM13962 und dem Biotop-Code 4.3 sowie mit einer
FlachengréRe von 13235m? und als ein naturnahes Feldgehdlz erfasst.

AuRer dem Gehélzbiotop sind Waldflachen nach jetzigem Kenntnisstand von der 1.Anderung
des Bebauungsplans Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow* der Stadt Altentreptow nicht betrof-
fen.

GemaR § 2 LWaldG ist jede mit Waldgeholzen bestockte Grundflache Wald, unabhangig von
RegelmaRigkeit und Art der Entstehung. Waldgeholze sind alle Waldbaum- und Waldstrauchar-
ten.

In der Regel ist Wald ein zusammenhangender Bewuchs mit Waldgeholzen mit einer Mindest-
flachengrofRe von 2.000 m?, einer mittleren Breite von 25 Metern und einer mittleren Hohe von
1,5 Metern oder einem Alter von 6 Jahren.

Vorstand: Manfred Baum Telefon: 03994 235-0 Bank: Deutsche Bundesbank
Landesforstanstalt Telefax: 03994 235-400 BIC: MARKDEF1150
Mecklenburg-Vorpommern E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Fritz - Reuter - Platz 9 Internet: www.wald-mv.de Steuernummer: 079/133/80058

17139 Malchin Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883



Die genannten Kriterien werden durch den erwahnten Feldgehdlzbiotop erfilllt, wodurch dieser
als Waldflache einzuordnen ist.

Auflagen:

1. Die Umsetzung der MaRnahme erfolgt ausschlieflich in der orangefarbenen blau um-
randeten Grundflache nach der Planzeichnung der 1. Anderung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Nr. 28 ,Photovoltaikanlage Klatzow"* (April 2023)

2. Die Zaunsetzung ist mindestens ab der Traufkante der Baumkronen von den Randbau-
men, der an das Planvorhaben angrenzenden Waldfléchen, zu bemessen und nicht ab
dem StammfuR der Baume. Entlang der Bestande hat ein ausreichender Abstand zwi-
schen Wald und Zaun bestehen zu bleiben, um bei Notwendigkeit den Einsatz von
Forsttechnik oder Fahrzeugen der Feuerwehr gewahren zu kénnen.

3. Samtliche Anschluss- und Leitungsverlegungen fir den Betrieb des Solarparks haben
auRerhalb des Wurzel- und Traufbereichs von Waldflachen zu erfolgen.

4. Gleiches gilt fur die Errichtung aller erforderlichen Nebenanlagen, Wechseltrichter, Tra-
fostationen und fur alle Anlagen zur Energiespeicherung und — Verarbeitung sowie Ein-
speisepunkten in das offentliche Netz.

Hinweis:

1. Unsere Behérde verweist darauf, dass in den Hinweisen des Wirtschaftsministeriums fur
die raumordnerische Bewertung und die baurechtliche Beurteilung von grof¥flachigen
Photovoltaikanlage im Aufenbereich Wald und Waldabstandflachen ausdricklich als
Ausschlusskriterium fur die Errichtung derartiger Anlage benannt werden.

2. Folgende Aussage erganzt unsere Behorde zur Zaunung der Planflache:
Handelt es sich bei der Zaunung um eine Zaunanlage Uber 2Meter, welche dann als ei-
ne bauliche Anlage gewertet werden muss, greift die Waldabstandsverordnung von
Mecklenburg - Vorpommern.
Nach der Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung des Abstan-
des baulicher Anlagen zum Wald (Waldabstandsverordnung - WADbstVO M-V) vom 20.
April 2005 (GVOBI. M-V 2005, S. 166), die zuletzt durch Verordnung vom 16. Oktober
2014 (GVOBI. M-V S. 601) geandert wurde, ist nach §1 der WADbstVO M-V der gemafly
§20 Abs.1 Satz 1 des LWaldG M-V bei der Errichtung baulicher Anlagen einzuhaltende
Abstand zum Wald von 30 Metern (Waldabstand) von der baulichen Anlage bis zur
Waldgrenze zu bemessen.
Nach §2 Punkt 6 WADbstVO kdnnen Ausnahmen von der Einhaltung des Waldabstandes
zugelassen werden. Hier werden Anlagen benannt, die nicht zu Wohnzwecken oder
nicht dem voriibergehenden Aufenthalt von Menschen dienen, soweit gewahrleistet ist,
dass aufgrund der Eigenart der Anlage, der ortlichen Gegebenheiten oder geeignete
MaRnahmen der mit dem Waldabstand beabsichtigte Schutzzweck nicht erheblich be-
eintrachtigt wird.

Auf Grund der vorhandenen Bewaldung ist der im §20 LWaldG M-V festgeschriebene Mindest-
waldabstand von 30m zum Wald (Trauf) bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen in diesen
Bereichen zu beachten und nicht zu unterschreiten.

Bei einer Unterschreitung des Waldabstandes bei Photovoltaikanlagen kommt es meist zu einer
Verschattung, die dann in der Regel weitere Waldumwandlungswinsche zur Folge hat.

Vorstand: Manfred Baum Telefon: 03994 235-0 Bank: Deutsche Bundesbank
Landesforstanstalt Telefax: 03994 235-400 BIC: MARKDEF1150
Mecklenburg-Vorpommern E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Fritz - Reuter - Platz 9 Internet: www.wald-mv.de Steuernummer: 079/133/80058

17139 Malchin Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883



Im Ubrigen kann im Brandfall eine erhebliche Gefahrdung der angrenzenden Waldbestande
gegeben sein.

In den Hinweisen des Wirtschaftsministeriums fir die raumordnerische Bewertung und die bau-
rechtliche Beurteilung von grofRflachigen Photovoltaikanlage im AuRenbereich werden Wald und
Waldabstandflachen ausdricklich als Ausschlusskriterium fur die Errichtung derartiger Anlage
benannt.”

Das Forstamt Neubrandenburg erteilt unter Einhaltung und Beachtung der gegebenen Aufla-

gen und Hinweise das Einvernehmen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 der
Stadt Altentreptow ,Photovoltaikanlage Klatzow".

Mit freundlichen Griiien

Im Auftrag

v/ dﬂf"‘
éeral Zeller
Forstamtslei

Vorstand: Manfred Baum Telefon: 03994 235-0 Bank: Deutsche Bundesbank
Landesforstanstalt Telefax: 03994 235-400 BIC: MARKDEF1150
Mecklenburg-Vorpommem E-Mail: zentrale@|foa-mv.de IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Fritz - Reuter - Platz 9 Internet: www.wald-mv.de Steuernummer: 079/133/80058

17139 Malchin Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883



	Vorlage
	Anlage  1 1 - Planzeichnung 1. Änd BPlan Nr. 28 - Entwurf
	Anlage  2 2 - Begründung 1. Änd BPlan Nr. 28 - Entwurf
	Anlage  3 3 - Anhang 1 zur Begr. - Umweltbericht
	Anlage  4 3.1 - Anlage 1 zum UB - Bestands- u. Biotopkarte
	Anlage  5 3.2 - Anlage 2.1 zum UB - Maßnahmenblatt 1
	Anlage  6 3.3 - Anlage 2.2  zum UB - Maßnahmenblatt 2
	Anlage  7 4 - Anhang 2 zur Begr. - FFH Vorprüfung
	Anlage  8 5 - Anhang 3 zur Begr. - Artenschutzprüfung
	Anlage  9 5.1 - Anlage 1 zur saP - avifaun. Untersuchungsprotokoll
	Anlage 10 5.2 - Anlage 2 zur saP - ergänzende Brutvogelkarte
	Anlage 11 6 - Anhang 4 zur Begr. - Vorhaben u. Erschließungsplan
	Anlage 12 xx Umweltrelevante STN frühz. Beteiligung vhB-Plan Nr. 28 Klatzow

